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wirtschaft betreffend Verquickung einer Firma, 
die eng mit dem Milchwirtschaftsfonds zu
sammenarbeitet' mit einer parteipolitisohen 
Organisation (297/J-BR/71) 

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 5 Minuten 

Vorsitzender Hofmann-Wellenhof: Ich e r- i Bundesgesetz betreffend das Bundesfinanz-
ö f f n e die 306. Sitzung des Bundesrates. I gesetz für das 

.
Jahr 19'12 s�mt Bundesvor-

E t h I d· t h t 'ch H B d at ,anschlag, Kon]unkturausglelch-Voransch1ag, n s C u 1 g a SI err un esr . . 
T tt E '  t kr nkt Systemlslerungsplan der Kraft-, Luft- und ra er. r IS er a . Wasserfahrzeuge des Bundes, Dienstposten-

Ich begrüße herzlich im Hause den Herrn plan und Systemisierungsplan der Datenver
Minister Dr. Staribacher. (Allgemeiner Bei- arbeitungsanlagen des Bundes, übermittelt. 
fall.) 

Einlauf 
Vorsitzender: Eingelangt ist ein Schreiben 

des Bundeskanzleramtes betreffend den Geset
zesbeschluß des Nationalrates über das Bun
desfinanzgesetz 1972. 

Ich ersuche die Frau Schriftführer, dieses 
Schreiben zu verlesen. 

Schriftführerin Maria Hagleitner: 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates 
zuhanden des Herrn Kanzleidirektors des Bun
desrates, Wien. 

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Sdlreiben vom 21. Dezem
ber 1971, Zl. 2 d. B.-NR/1971, den beiliegen
den Gesetzesbeschluß vom 21. Dezember 1971: 

Da dieser Gesetzesbeschluß zu den im Arti
kel 42 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz ange
führten Beschlüssen gehört, beehrt sich das 
Bundeskanzleramt zu ersuchen, den Gesetzes
beschluß dem Bundesrat zur Kenntnis zu brin
gen. 

Weiters wird in der Anlage je ein Exemplar 
des Berichtes des Finanz- und Budgetausschus
ses sowie der Spezialberichte zu den Grup
pen I ;bis XIV und der vom Nationalrat ange
nommenen Entschließungen übermittelt. 

21. Dezember 1911 

Für den Bundeskanzler: 

Dr. Weiss" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 
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Vorsitzender 

Ich ersuche die Frau Schriftführer um verstanden sind, um ein Händezeichen. - Ich 
Bekanntgabe der weiters eingelangten Geset- danke. Das ist somit einstimmig angenommen. 
zesbeschlüsse des Nationalrates. 

Schriftführerin Maria Hagleitner: 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
21. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Preisregelungsgesetz 1951 
neuerlich geändert wird 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
21. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Preistreibereigesetz 1959 
geändert wird 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
21. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz 1961 
geändert wird (Marktordnungsgesetz-Novelle 
1911) 

. 

Gesetzesbesmluß des Nationalrates vom 
21. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Landwirtsmaftsgesetz 
geändert wird 

Gesetzesbesmluß des Nationalrates vom 
21. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Lebensmittelbewirtsmaf
tungsgesetz 1952 geändert wird 

Gesetzesbesmluß des Nationalrates vom 
21. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Rohstofflenkungsgesetz 
1951 geändert wird (Rohstofflenkungsgesetz
novelle 1911) 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
21. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem die Geltungsdauer des Last
verteilungsgesetzes 1952 neuerlich verlängert 
wird. 

Vorsitzender: Im danke schön. 

Ich habe diese Gesetzesbeschlüsse den in 
Betramt kommenden Ausschüssen zugewiesen. 
Die Ausschüsse haben diese Vorlagen einer 
Vorberatung unterzogen. Die diesbezüglichen 
smriftlimen Berimte liegen bereits vor. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, die 
Tagesordnung der heutigen Sitzung um die 
soeben verlesenen sieben Gesetzesbeschlüsse 
des Nationalrates unter Abstandnahme von 
der 24stündigen Aufliegefrist zu erweitern, 
und zwar in der Weise, daß sie als Punkte 12 
bis 18 zur Verhandlung kommen. Als letzter 
Tagesordnungspunkt wird sodann die Wahl 
des Büros des Bundesrates für das 1. Halbjahr 
1912 vorzunehmen sein. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die 
mit der vorgeschlagenen Ergänzung und Rei
hung der Tagesordnung unter gleichzeitiger 
Abstandnahme von der Aufliegefrist der Aus
schußberichte über die Punkte 12 bis 18 ein-

Es ist mir weiters der Vorschlag zugekom
men, die Debatte über folgende Punkte der 
neuen Tagesordnung unter einem abzuführen: 

Punkte 1, 2 und 3: 
Das sind Novellen 

zum Qualitätsklassengesetz, 

zum Futtermittelgesetz sowie 

zum Bundesgesetz über die Erhebung eines 
Importausgleiches bei der Einfuhr von Erzeug
nissen der Geflügelwirtschaft. 

Punkte 6 und 1: 

Das sind Novellen 

zum Bundesgesetz über die Beschäftigung 
von Kindern und Jugendlichen sowie 

zum Hausgehilfen- und Hausangestellten-
gesetz. 

Punkte 12 bis 18: 

Das sind Novellen 

zum Preisregelungsgesetz 1951, 

zum Preistreibereigesetz 1959, 

zum Marktordnungsgesetz 1961, 

zum Landwirtsmaftsgesetz, 

zum Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 
1952, 

zum Rohstofflenkungsgesetz 1951 sowie 

zum Lastverteilungsgesetz 1952. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden zuerst j eweils die Berichterstatter ihre 
Berichte geben. Sodann wird die Debatte über 
die zusammengezogenen Punkte unter einem 
abgeführt. 

Die Abstimmung erfolgt wie immer in sol
men Fällen getrennt. 

Wird gegen diesen Vorschlag ein Einwand 
erhoben? - Das ist nicht der Fall. Der Vor
schlag ist somit angenommen. 

Ehe wir in die Tagesordnung eingehen, 
begrüße ich den im Hause erschienenen Herrn 
Justizminister Dr. Broda herzlich. (Allgemeiner 
Beifall.) 

1. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz. mit dem das Qualitätsklassengesetz 

geändert wird (664 der Beilagen) 

2. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Dezember 1911 betreffend ein Bun
desgesetz. mit dem das ·Futtermittelgesetz 
geändert wird (Futtermittelgesetz-Novelle 

1971) (665 der Beilagen) 
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3. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Dezember 1971 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die 
Erhebung eines Importausgleiches bei der Ein
fuhr von Erzeugnissen der GeHügelwlrtscbaft 

geändert wird (666 der Beilagen) 

Berichterstatter Deutsch: Das Futtermittel
gesetz nimmt in § 6 a auf eine Zolltarifnummer 
Bezug, die durch die vorgesehene 7. Zolltarif
gesetznovelle eine andere Warenbezeichnung 
erhalten soll. Durch den vorliegenden Geset
zesbeschluß des Nationalrates soll daher eine 
entspredlende Klarstellung beziehungsweise 

Vorsitzender: Wir gehen nunmehr in die Anpassung des Futtermittelgesetzes an die 
Tagesordnung ein und gelangen zu den Punk- vorgesehenen neuen Zollvorschriften erfolgen. 
ten 1, 2 und 3, über die eingangs beschlossen 
wurde, die Debatte unter einem abzuführen. 

Es sind dies: 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates vom 

15. Dezember 1971 betreffend 

Änderung des Qualitätsklassengesetzes, 

Futtermittelgesetz-Novelle 1911 und 

Änderung des Bundesgesetzes über die Er-
hebung eines Importausgleiches bei der Ein
fuhr von Erzeugnissen der Geflügelwirtsdlaft. 

Berichterstatter über diese drei Punkte ist 
Herr Bundesrat Deutsch. Ich bitte um die 
Berichterstattung. 

Die Neuformulierung der Verweisung auf 
das Zolltarifgesetz "in der jeweils geltenden 
Fassung" soll überdies für den Fall einer 
künftigen Änderung des Zolltarifes eine neuer
liche Anpassung des Futtermittelgesetzes 
erübrigen, 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen
heiten hat die gegenständlidle Vorlage in sei
ner Sitzung vom 20. Dezember 1911 in Ver
handlung genommen und einstimmig beschlos
sen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 
Einsprudl zu erheben. 

Als Ergebnis dieser Beratung stelle ich somit 
den A n t r a g, der Bundesrat wolle beschlie-

Berichterstatter Deutsch: Hoher Bundesrat I ßen : 
Meine sehr verehrten Herren Minister! Die 
1. Zolltarifgesetznovelle sieht unter anderem 
eine ÄnderuIlg des Zolltarifes vor. Durch den 
vorliegenden Gesetzesbeschluß des National
rates soll nun der Wortlaut der Anlage zum 
Qualitätsklassengesetz der vorgesehenen 
neuen Fassung des Zolltarifgesetzes angepaßt 
werden, wobei jedoch lediglich eine Änderung 
der Subpositionen bei den Tarifnummern 02.02 
und 07.01 eintreten soll. 

Ferner soll die Verweisung auf das Zol1-
tarifgesetz "in der jeweils geltenden Fassung" 
sicherstellen, daß keine formelle Anpassung 
der vorliegenden Anlage erforderlich wird, 
wenn durch eine spätere Zolltarifgesetznovelle 
der Wortlaut der in Betracht kommenden 
Tarifnummern geändert werden sollte. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen
heiten hat die gegenständliche Vorlage in sei
ner Sitzung vom 20. Dezember 1971 in Ver
handlung genommen und einstimmig beschlos
sen. dem Hohen Hause zu empfehlen. keinen 
Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis dieser Beratung stelle ich hie
mit den A n  t r a g, der Bundesrat wolle 
beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 15. Dezember 1971 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Qualitätsklassen
gesetz geändert wird. wird kein Einspruch 
erhoben . 

Vorsitzender: leb. bitte um den zweiten Be
richt. 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 15. Dezember 1971 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Futtermittelgesetz 
geändert wird (Futtermittelgesetz-Novelle 
1971), wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Bitte den dritten Bericht. 

Berichterstatter Deutsch: Die 7. Zolltarif
gesetznovelle sieht unter anderem eine Reihe 
von Änderungen des Zolltarifes vor. Durch 
den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates soll nun § 1 Abs. 1 des Bundesgeset
zes über die Erhebung eines Importausgleiches 
bei der Einfuhr von Erzeugnissen der Geflügel. 

wirtschaft, BGEl. Nr. 135/1969, der auf das 
Zolltarifgesetz Bezug nimmt, der neuen Fas
sung der Zollvorschriften angepaßt werden. 
Der Anwendungsbereich des Gesetzes selbst 
erfährt hiedurch keine materielle Änderung. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen
heiten hat die gegenständliche Vorlage· in 
seiner Sitzung vom 20. Dezember 197 1 in Ver
handlung genommen und einstimmig beschlos
sen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis dieser Beratung stelle ich den 
An t r a g, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 15. Dezember 1971 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
die. Erhebung eines Importausgleiches bei der 
Einfuhr von Erzeugnissen der Geflügelwirt
schaft geändert wird, wird kein Einspruch 
erhoben. 
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Vorsitzender: Ich danke für die Berichte. 

'\IVir gehen nunmehr in die Debatte ein, die 
über die zusammengezogenen Punkte unter 
einem abgeführt wird. 

Als erster hat sich zu Wort gemeldet Herr 
Bundesrat Dr. Gisel. Ich. erteile ihm dieses. 

Bundesrat Dr. Gisel (SPO): Hohes Haus! 
Herr Vorsitzender I Meine Herren Ministerl 
Meine Damen und Herren! Die gegenständ
liche Vorlage klärt die Zuordnung eines Fut
termittels in eine bestimmte Warengruppe ab 
und mach.t dadurch die zollamtliche Behand
lung eindeutig möglich. Aus diesem Grund 
stimmt meine Fraktion der Vorlage zu. 

Der Kompetenzbereich dieser Materie ver
lockt aber den Humanmediziner - ich darf 
hier auch für die Veterinäre sprechen -, doch 
einige Uberlegungen anzustellen. Einiges aus 
diesen Uberlegungen möchte ich dem Hohen 
Haus hier mitteilen. 

Wer das Futtermittelgesetz 1952 studiert, 
hat sehr bald die Vision einer, wenn auch 
in Paragraphen und Abschnitte gegliederten 
Idylle vor sich rings um ein bäuerliches An
wesen. Alles ist Natur, alles ist Naturprodukt. 

Jede der folgenden Novellierungen zum 
Futtermittelgesetz aber mach.t bereits den 
Strukturwandel in der Landwirtschaft überaus 
deutlich. Besonders gilt das für die Novelle 
des Vorjahres, die bereits ein eigenes Voka
bular benützt, das nur mehr Experten verständ
lich ist. Wer kann sich schon vorstellen, was 
Prämixen sind? 

Prämixen sind hochwertige Arzneimittel, die 
dem Basisfutter zugemischt werden können 
und die in der Tierhaltung von großer Be
deutung sind. Solche Arzneimittel sind vor 
ungefähr 30 Jahren das erste Mal aus den 
Forschungslaboratorien in die pharmazeuti
sche Industrie gekommen. Sie waren anfangs 
Mangelware, ihr Preis war exorbitant. Ein 
solches Heilmittel war der harte Kern in dem 
uns Älteren noch wohlbekannten Film "Der 
dritte Mann", der in einer wenn auch ver
zerrten Form gar manche Episode aus dem 
damaligen Wien widergespiegelt hat. 

Später wurden solche Heilmittel billiger und 
fanden in die Therapie der Tierheilkunde Ein
gang. 

Vor nicht allzu langer Zeit kamen diese 
Heilmittel sehr billig in den Handel, produ
ziert von Ländern, wo man sich um Lizenz
gebühren nicht kümmert. 

handelt sich um Dosierungen von wenigen 
Tausendstelgramm auf 1 kg Basisfutter - auf 
den Fleischansatz, auf die Milchproduktion. 
und auf die Legefreudigkeit einen enormen 
Einfluß haben. 

Dann gibt es Beimischungen, die sich bei 
der heutigen Massentierhaltung, wie sie dIa
rakteristisch geworden ist, als wertvoll erwei
sen. Ich will alle Bemerkungen ausklammern, 
die siro dem Tierschützer aufdrängen, sondern 
nur feststellen, daß dem Tier bei dieser Mas
sentierhaltung sein gewohnter Lebensraum 
vorenthalten wird. 

Damit nun Erkrankungen der Tiere und das 
Ubergreifen der Erkrankung von einem Tier 
auf das andere hintangehalten werden, misrnt 
man dem Basisfutter höhere Dosen eines sol
chen hochwertigen Arzneimittels bei, aber 
noch immer in einer Größenordnung von weni
gen Zehntelgramm. 

Darüber hinaus aber gibt es Futtermittel, 
bei denen der Gehalt an Chemotherapeutika 
und Antibiotika mehr als ein Gramm beträgt. 
Und nun wird die Materie gefährlich, und 
hier sind nun unsere. Bedenken energisch 
anzumelden: 

Nicht nur, daß bei so hohen Dosen das 
Antibiotikum in den Organen des Tieres 
gespeichert wird, in die Milch und in das Ei 
übertritt, besteht auch die Möglichkeit einer 
zusätzlichen Schädigung des diese Organe und 
diese Produkte Genießenden, Konsumieren
den, denn solche Antibiotika wirken sich, 
wenn sie auf dem Weg über den KoChtopf 
und die Bratpfanne in den Organismus ein
geschleust werden, auch im menschlichen 
Organismus aus. 

Uns sind Fälle bekannt - man hat sie nur 
nicht sehr bekannt gemacht -, wo die Milch 
aus einer Melkung einer penicillinbehandelten 
Kuh, zugemischt im Kesselwagen, der dann 
in die Molkerei abgeliefert wurde, den gesam
ten Inhalt dieses Kesselwagens - das sind 
mehr als 10.000 Liter - unbrauchbar gemacht 
hat, weil die Gärung, weil die Säuerung dieser 
Milch durch die hohe Penicillinbeimischung 
unmöglich war. 

Man darf sich hier nicht beruhigen, indem 
man sagt: Der Wissenschaft muß es doch gelin
gen, für den Menschen unschädliche Höchst
dosierungen anzugeben. Man muß sich auch 
in diesem Fall hüten, den Menschen zu sche
matisieren und in ihm ein Phantom zu sehen, 
denn ein Mensch ist auch das Kleinkind, ein 
Mensch ist auch der alte Mensch, ein Mensch 

Die Futtermittelhersteller griffen zu, denn ist der Kranke, ein Mensch ist der, der glaubt, 
inzwischen war bekannt geworden, daß Bei- gesund zu sein, und der trotzdem in seinen 
mischungen solch hochwirksamer Arzneimittel Blutgefäßwänden oder Stoffwechselorganen 
zum Tierfutter in sehr geringen Dosen - es I bereits geschädigt ist. 

306. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 5 von 46

www.parlament.gv.at



8512 Bundesrat - 306. Sitzung - 22. Dezember 1971 

Dr. Gisel 

Meine Damen und Herren I Aus a11 diesen 
Gründen wäre zu erwarten und zu wünschen, 
daß sich dieses Hohe Haus in Bälde in Er
weiterung des Futtermittelgesetzes mit der 
Materie befassen möge. 

Darüber hinaus wäre es wünschenswert, 
wenn das neu zu schaffende Gesundheitsmini
sterium ein Mitspracherecht in dieser Materie 
bekäme, das das bisherige Sozialministerium 
in dieser Frage nicht gehabt hat. 

Denn - von allen gesundheitlichen Aspek
ten in unserem Land abgesehen - es liegt 
hier ein Auftrag der Weltgesundheitsorgani
sation vor. Diese ist um die Erstellung inter
nationaler Programme bemüht und möchte die 
Tätigkeit der lokalen Gesundheitsbehörden 
koordinieren. Auch aus diesem Grund ist das 
Futtermittelgesetz neuerdings in Beratung zu: 
nehmen, damit die Weltgesundheitsorganisa
tion auch in dieser Hinsicht auf die Mitarbeit 
österreichs rechnen kann. (Bei/all bei der 
SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich ferner 
gemeldet Herr Bundesrat Hötzendorfer. Ich 
bitte, das Wort zu ergreifen. 

Bundesrat Hötzendorfer (OVP): Hohes Hausl 
Geschätzte Herren Minister ! Meine sehr geehr
ten Damen und Herren! Die vorliegenden 
Novellen zum Qualitätsklassengesetz,· zum 
Bundesgesetz über die Erhebung eines Import
ausgleiches bei der Einfuhr von Erzeugnissen 
der Geflügelwirtschaft und zum Futtermittel
gesetz sind nur deshalb notwendig geworden, 
um die Terminologie der 7. Zolltarifgesetz
novelle anzugleichen. Es handelt sich also um 
keine sachbezogenen Abänderungen, es erge
ben sich keine Verschiebungen gegenüber dem 
bisherigen Status. 

Es sei aber doch gestattet, noch einige 
Wünsche und Vorstellungen der Landwirt
schaft anzuführen: 

In den letzten 25 Jahren hat die österreichi
sche Landwirtschaft einen beachtlichen Auf
schwung genommen. Es ist gelungen, im Zuge 
eines gewaltigen Umstellungsprozesses von 
der Handarbeit zur Technik den Bedarf der 
Bevölkerung an Nahrungsmitteln auf fast allen 
wichtigen Sektoren zu decken. 

Aber noch mehr: die Landwirtschaft ist auch 
bestrebt, den Konsumenten Nahrungsmittel 
bester Qualität zur Verfügung zu stellen. Ich 
erinnere diesbezüglich an die große Leistungs
schau der österreichischen Landwirtschaft auf 
der Zentral-Landwirtschaftsmesse in Wels im 
Jahre 1970. Das Motto einer großen Sonder
sch�u hieß damals: "Qualität beginnt am 
Bauernhof". 

Es ist uns Landwirten heute vollkommen 
klar, daß wir nur qualitativ hochwertige Pro
dukte gut verkaufen können. Ich glaube, es ist 
nur recht und billig, daß das qualitativ bessere 
Erzeugnis auch besser bezahlt wird. Allmäh
lich setzt sich nun eine Qualitätsbezahlung 
immer mehr durch. Dafür haben auch, glaube 
ich, die Konsumenten weitgehend Verständ
nis. 

Das 1967 beschlossene Qualitätsklassen
gesetz hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen. 
Zum Beispiel waren auf dem Obstmarkt vorher 
keine Qualitätsvorschriften. Das war weder für 
den Erwerbsobstbauern noch für den Handel 
und für den Verbraucher vorteilhaft. 

Die Erwerbsobstbauern mußten immer wie
der feststellen, daß insbesondere in guten 
Obstjahren minderwertiges Obst sowohl auf 
den Absatz als auch auf den Preis der QuaH
tätsfrüchte drückte. Die Konsumenten wende
ten sich dabei mehr und mehr der gut sor
tierten Importware zu, selbst dann, wenn 
genügend und billiges Obst aus der heimi
schen Produktion zur Verfügung stand. 

1967, unter der OVP-Alleinregierung, wurde 
ein Qualitätsklassengesetz beschlossen, das 
den inländischen Erzeugnissen den Wett
bewerb mit der ausländischen Ware erleich
tern sollte. Obst und Eier sind hier bereits 
berücksichtigt. 

Zum Qualitätsklassengesetz sei festgestellt, 
daß es unser Wunsch ist, die Arbeiten für 
eine Qualitätsklassenverordnung für Geflügel 
umgehend· voranzutreiben, damit eine solche 
Verordnung möglichst bald erlassen werden 
kann. 

Auf weite Sicht wäre es bestimmt für den 
Konsumenten und den Produzenten vorteil� 
haft, weitere Produkte in die Qualitätsklassen
verordnung einzubeziehen. Besonders die Ein
beziehung von Schweinen wäre sehr zweck:
mäßig. Dies würde auch die qualitativ hoch
wertigen Produkte der inländischen Erzeugung 
gegenüber manchen Importen schützen. 

Aufgabe des Bundesgesetzes über die Er
hebung eines Importausgleiches bei der Ein
fuhr von. Erzeugnissen der Geflügelwirtschaft 
ist es, einen Außenschutz für Produkte unse
rer Geflügelwirtschaft zu gewährleisten. 

Dieses Gesetz wurde am 1 .  Juli 1967 
beschlossen. Zu den Zielen gehören: 

1. eine Stabilisierung der Eier- und Ge
flügelpreise, 

2. die Gewährleistung einer ausreichenden 
Versorgung der Bevölkerung mit Eiern und 
Geflügelfleisch und 

3., wi,e bereits vorher erwähnt, ein Schutz 
der inländischen Geflügelwirtschaft. 
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Hötzendorfer 

Das letzte erscheint besonders notwendig. 
Stark gestützte Importe der Uberschußländer 
beziehungsweise der Ostblockstaaten hätten 
gerade die bäuerlichen Geflügelbetriebe, die 
heute den Markt zum überwiegenden Teil 
versorgen, in schwere Bedrängnis gebracht. 
Aber in erster Linie sind es diese Betriebe, 
die in der Lage sind, unsere Bevölkerung 
regelmäßig mit den von ihr bevorzugten 
Frischeiem und Frisdlgeflügel zu stabilen Prei
sen zu versorgen. Wir wollen einer Kon
kurrenz nicht ausweichen, aber wir können 
nicht gegen schwer gestützte Importe arbeiten. 
Daher gleiche Startbedingungen durch dieses 
Gesetz ! 

Im Hinblick auf die EWG-Verhandlungen 
wäre eine Art EWG-konformes Abschöpfungs
gesetz auszuarbeiten. 

Uber der agrarischen Veredelungsproduk
tion schwebt als riesige Gefahr der Versuch, 
diese Produktion von der bäuerlichen auf die 
industrielle Basis umzulenken. Dies ist eine 
Existenzfrage für die bäuerlichen Familien
betriebe. Mag auch der Gedanke an eine bil
lige Industrieproduktion faszinierend sein, die 
Ernährungssicherung wäre damit gefährdet. 
Die Bauern sind gegen eine "Narrenfreiheit" 
in der agrarischen Veredelungsproduktion für 
jedermann. 

Meine Damen und Herren I Wenn wir eine 
eigene Geflügelwirtschaft mit Qualitätsproduk
ten haben wollen, dann ist ein verbesserter 
Schutz notwendig. 

Zum Futtermittelgesetz gestatten ,Sie mir 
noch folgende Bemerkungen: 

Es wird heute häufig in der Offentlichkeit 
so dargestellt, als ob die Interessen der Pro
duzenten und der Konsumenten einfach gegen
einander stünden. Man hört, daß gewisse Fut
termittel und gewisse Fütterungstedmiken 
sich auf die Gesundheit der Verbraucher nega
tiv auswirken sollen. 

Ich kann aber zur Beruhigung sagen. daß 
die österreichische Landwirtschaft hier einen 
vernünftigen Mittelweg geht und sehr wohl 
auf die Gesundheit der Bevölkerung Bedacht 
nimmt. Ich glaube aber, daß zum Beispiel 
puncto Hormonfütterung und dergleichen noch 
zu wenig erforschter Dinge gerade die aus
ländische und Uberseelandwirtschaft etwas 
gewagte Wege gehen. 

Wir in Osterreich sind uns der Verantwor
tung für den Konsumenten voll bewußt und 

produzenten in Verbindung, um sie stets auf 
die Erzeugung hochwertiger Qualitätsmilch 
entsprechend aufmerksam zu machen. 

Hohes Haus I Wir werden diesen Novellen 
die Zustimmung geben. Betonen möchte ich 
aber noch, daß die Landwirtschaft bei jedem 
Sachgebiet noch einige berechtigte Wünsche 
hat. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat siCh niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß
wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Die Abstimmung über die drei Gesetzes
beschlüsse erfolgt getrennt. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i m
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
drei GesetzesbeschJüsse des Nationalrates 
k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

4. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 15. Dezember 1971 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das AuBenhandelsgesetz 

1968 geändert wird (667 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
4. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Außenhandelsgesetzes 1968. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Mayer. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Mayer: Hohes Haus! Durch 
die vorgesehene 7. Zolltarifgesetznovelle soll 
der österreichische Zolltarif in versdliedenen 
Punkten geändert werden. Diese Änderungen 
haben auch Auswirkungen auf das Außen
handelsgesetz 1968, dessen Bewilligungslisten 
für die Aus- oder Einfuhr auf der Nomenklatur 
des Zolltarifgesetzes aufbauen. Mit dem vor
liegenden Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
soll nunmehr die erforderliche Anpassung des 
A'tIßenhandelsgesetzes an die geänderten Zoll
vorschriften vorgenommen werden. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen
heiten hat die gegenständliche Vorlage in sei
ner Sitzung vom 20. Dezember 197 1 in Ver
handlung genommen und einstimmig beschlos
sen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung steUt der Aus
schuß für wirtschaftliche Angelegenheiten so
mit durch mich den An t r a g, der Bundesrat 
wolle beschließen: 

werden daher ganz besonders bei den Futter- Gegen den Gesetzesbeschluß des National
mitteln entsprechend bedacht sein, daß keine rates vom 1 5. Dezember 1971 betreffend ein 
gesundheitlichen Schäden entstehen. Ganz Bundesgesetz, mit dem das Außenhandelsge
besonders ist die Molkereiwirtschaft immer setz 1968 geändert wird, wird kein Einspruch 
darauf bedacht. . Wir treten mit den Milch- I erhoben. 
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Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Berkht
erstatter. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Heger. Ich bitte. das Wort zu ergreifen. 

Bundesrat Dr. Heger (OVP): Herr Vorsitzen
der !  Meine Herren Minister! Meine Damen 
und Herren! An und für sich wäre die Regie
rung.svorlage. die hi'er zur Debatte steht. nicht 
Gegenstand ,einer besonderen Behandlung. 
denn das, was wir heute lbJi'er beschHeß,en, ist 
ein rein meritorischer Akt, der nichts anderes 
bedeut.et, als ·eine gewisse Änderung der 
Nomenklatur des Brüsseler ScbemCliS bei uns 
aufzunehmen. Die Geset�esbelh.andlung Mer ist 
aber notwend-ig, da das Auß'enhandelsgesetz 
auch in Details nur vom Gesetzg'eber geändert 
werden kann. Die Materie (der Redner zeigt die 
dicke Vorlage) ist rein opti:sch gesehen beacht
lich. allein dem Werte nach ist sie von keiner 
besonderen Bedeutung. 

Meine Damen und Herren! Sie werden mir 
gestatten. daß ich die Gelegenheit benütze. 
um ein paar Worte über den österreichischen 
Außenhandel zu sagen. 

Die Bedeutung unseres Außenhandels 
mögen Sie allein darin sehen. daß in den Han
delsbilanzen vom Jahre 1961 bis zum Jahre 
1910 die Ausfuhren von 1821 Millionen Dollar 
auf 2859 Millionen Dollar angestiegen sind, 
die Einfuhren von 2366 Millionen Dollar auf 
3582 Millionen Dollar. Eine exorbitante Lei
stung innerhalb von drei Jahren, die die öster
reichische Wirtschaft zu verkraften hatte. Das 
scheint mir wichtig genug, um ein paar Worte 
darüber zu verlieren. 

Die Kapazität der österreichischen Wirtschaft 
ist sehr außenhandelsorientiert. aber auch 
außenhandels abhängig, sodaß sich alle Ereig
nisse, die sich auf dem Sektor des Außen
handels - gleichgültig ob Ein- oder Aus
fuhr - abspielen. sehr integrierend auf die 
österreichische Wirtschaft auswirken. 

Ich komme in meinem Schlußwort dann noch 
darauf zu sprechen. Ich darf jetzt eines sagen: 
daß die Bemühungen der österreichischen 
Wirtschaft, wieder ausgehend vom Tag Null. 
den hier zu deponieren ich mir gestern schon 
erlaubte, ausgesprochen außenhandelsausge
richtet gewesen sind. daß wir versucht haben. 
alles zu tun, was notwendig ist, um die öster
reichische Wirtschaft zu beleben. sie nach Mög
lichkeit der westlichen Wirtschaft anzuglei
chen. Um dieses Ziel zu erreichen. waren sehr 
viele Investitionen notwendig. Wir standen 
ja vor dem Nullpunkt! 

Da haben sich unsere Exporteure - sowohl 
die fleißige Industrie als auch der Handel -
bemüht, österreichische Güter in der Welt zu 
placieren, um wieder zu jenen Rohmaterialien, 

aber auch zu jenen Hochleistungsmaschinen 
zu kommen, die notwendig sind, um nicht nur 
die inländischen Bedürfnisse zu befriedigen, 
sondern um darüber hinaus wieder wettbe
werbsfähig zu werden. Das kleine Osterreich, 
meine Damen und Herren - und das muß 
einmal deponiert werden -, mit seinem 
schöpferischen Fleiß auf der Unternehmerseite 
und dem ungeheuren Arbeitsfleiß der Arbeit
nehmerschaft hat es so weit gebracht, daß wir 
heute wieder Gott sei Dank eine beachtliche 
Position auf dem Weltmarkt haben. 

Das, meine Damen und Herren, kann nicht 
genügend oft in Erinnerung gebracht werden. 
Wir sehen uns - und glauben Sie mir, wenn 
ich Ihnen das als Fachmann sage - auf dem 
Weltmarkt einer ungeheuren Konkurrenz 
gegenüber. Abgesehen davon. daß die großen 
Staaten selbstverständlich in der Lage sind, 
viel leichter preiswerter zu produzieren. daß 
die großen. reichen Staaten in der Lage sind, 
weitaus längere Zahlungsziele anzubieten, als 
wir trotz der besten Förderungen imstande 
sind zu geben. Trotzdem, meine Damen und 
Herren, hat die österreichisme Ware mit dem 
rot-weiß-roten Band auf den Weltmärkten 
einen außerordentlichen Platz eingenommen, 
und wir haben uns durch die prompte Erfül
lung der Bedingungen, die wir in unseren Aus
landsgeschäften gemacht haben, einen sehr 
guten Namen gemacht, sodaß wir immer wie
der selbst dann ein wenig Sympathie haben, 
wenn - und das sei in Klammern· gesagt -
unsere Preise oft nicht die billigsten . sind. 

Aber der Außenhandel ist auch dazu da. 
im Inland ein gewisses Regulativ zu bilden. 
Sicherlich haben die Liberalisierungsmaß:q.ah
men, sicherlich haben die Zollermäßigungen 
wesentlich dazu beigetragen, schon unter der 
OVP-Regierung und dann unter den anderen 
Regierungen, dafür zu sorgen, daß die Preise 
im Inland nach Möglichkeit ni�ht jene Steige
rungen mitmachen, die ohne Importe durchaus 
im Bereich der Möglichkeiten liegen würden. 
Wir werden in der Zukunft, gerade im nädl
sten Jahr, was den Außenhandel betrifft, noch 
harten Bewährungsproben ausgesetzt sein. 

Mit der Produktion und mit dem Handel 
allein ist es auch nicht getan. Eine wesentliche 
Komponente im Außenhandel ist die Wäh
rung, und der heutige Anlaß gibt mir Gelegen
heit, ein paar Worte zu Ihnen zu sagen, gerade 
was die Währung betrifft. 

Wir standen in den letzten Monaten, näm
lich seit Juni dieses Jahres, gleichgültig. ob 
es die produzierende Industrie und das pro
duzierende Gewerbe oder ob es der Außen
handel gewesen ist, vor unerhörten Bela
stungsproben. weil wir nicht wußten, was die 
Ware. die wir zum Preis A auf Grund der Pari-
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Dr. Heger 

tät B anboten, uns im Augenblick des Verkau- uns alle, wie wir letzten Endes von ihr abhän
fes oder im Augenblick des Geldeiniöses wirk- gig sind. Ich danke Ihnen. (Beifall bei der 
lich bringen wird. OVP und bei Bundesräten der SPO.) 

Wir sind in diesen Tagen wohl beruhigt, 
wenn eine gewisse Sicherheit durch die Dollar
abwertung gegeben ist, auch hinsichtlich des 
Einpendelns der anderen Währungen. Ich habe 
mim erst vor wenigen Stunden davon über
zeugt, daß es möglich sein wird, daß der Schil
ling in etwa zur D-Mark in einer ähnlichen 

. Relation bleibt, wie er gegenwärtig ist. 

Aber warum ist das so wichtig, meine 
Damen und Herren? - Weil die Bundesrepu
blik DeutsChland sowohl auf der Ausfuhr- als 
auch auf der Einfuhrseite unser wichtigster 
Partner istl Man kann sagen, daß fast rund 
die Hälfte des Volumens auf beiden Seiten -
Einfuhr und Ausfuhr - mit der Bundes
republik abgehandelt wird. 

Sie sehen daraus, wie bedeutungsvoll es ist 
und daß es nicht gleichgültig sein kann, was 
wir für die D-Mark an Schilling zu bezahlen 
haben. 

Noch etwas will ich sagen, weil ich gerade 
bei der Stabilisierung bin, an der wir so sehr 
interessiert sein müssen. Ich vertrete ganz 
sachlich die Meinung, daß die Parität des Schil
lings gerade für uns, für den Inländer, das 
Zeichen des Vertrauens ist, das wir in unsere 
Währung haben. Sicherlich ist die Parität für 
den internationalen Handel, für die internatio
nale Wirtschaft, für den Geldausgleich, für den 
Tourismus von exorbitanter Bedeutung. Aber 
wesentlich ist es, daß der Schilling der Schil-

• ling bleibt, denn wir sind es, ob Produzenten, 
ob Konsumenten, wir alle sind es, die davon 
abhängig sind, was unser Schilling wirklich 
wert ist. Diese innere Kraft des Schillings, 
seine Flexibilität im internationalen Wäh
rungskonzept in solchen Bandbreiten, die wir 
gerade noch verkraften können, die wir aber 
auch gerade noch vertreten können, muß im 
Jahre 1972 und in den Folgej ahren unsere 
dauernde Sorge sein. 

Meine Damen und Herrenl Wollen wir - ab 
und zu darf ein Fachmann ein paar empfeh
lende Worte für die Wirtschaft auch hier im 
Bundesrat deponieren - dafür sorgen, daß 
der österreichische Außenhandel, soweit es 
gesetzgeberisdle Möglidlkeiten betrifft, durch 
uns unterstützt und gefördert wird! 

Vorsitzender: Zu Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet, aber Herr Handelsminister 
Dr. Staribacher wünscht sich dazu zu äußern. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie Dr. Staribacher: Herr Vorsitzender! 
Hoher Bundesrat ! Die österreic:hische Bundes
regierung und insbesondere mein Ministerium 
lassen sich die Fragen des Exports sehr ange
legen sein. Wir haben die Entwicklung in den 
letzten Jahren sehr genau verfolgt. Wir haben 
insbesondere die von Herrn Bundesrat Doktor 
Heger aufgezeigte Entwicklung nur teilweise 
korrigieren können. 

Im Zuge der Währungsunsicherheit hat be
kanntlich die amerikanische Regierung Maß
nahmen gesetzt. Ich erinnere an die 10prozen.,. 
tige Surcharge, die gerade unseren Export 
in diese Gegend schwerstens belastet hat. Im 
Zuge der Stabilisierung dieser Probleme - wir 
hoffen ja, daß es gelingen wird, jetzt, nachdem 
der Beschluß des Zehnerklubs vorliegt, wieder 
mit fixen und festen Währungsverhältnissen 
rechnen zu können -, im Zuge dieser Stabili
sierungsbemühungen also ist es nun gelungen. 
daß diese Surcharge wieder abgeschafft wird, 
was für unseren Export nach Amerika von 
allergrößter Bedeutung ist, insbesondere für 
einige Zweige unseres Exportes: ich denke an 
die Wintersportartikel, an Schuhe, Schier und 
so weiter, die für unseren Export und für den 
amerikanisChen Markt von allergrößter Bedeu
tung sind. 

Ich habe mich nicht zuletzt auch im Hinblick 
auf die Exportschwierigkeiten sehr bemüht, 
das Interimsabkommen mit der EWG zu einem 
Abschluß zu bringen. Leider konnten wir be
kanntlich über vier entscheidende Punkte 
keine Einigung erzielen, das ist die Frage der 
Ursprungsregelung, die Frage der sensiblen 
Produkte, die Frage der Olprodukte respek
tive also der Schutzklauseln, sodaß in diesem 
Punkt erst dann das Interimsabkommen in 
Kraft treten kann, bis diese Probleme im Rah
men des Globalabkommens bereinigt sind. Die 
Bundesregierung und insbesondere mein Mini
sterium werden aber alles daransetzen, um so 
schnell wie möglich bei den Verhandlungen 

Der eigene Schilling, der eigene Wert unse- zu einem Ergebnis zu kommen, damit auch in 
res Schillings ist davon abhängig, wie sich der diesem Belang der Export eine gewisse Erleich
Schilling auCh im Außenhandel bewähren wird. terung erfährt. Denn wenn das Interimsab
Daß wir einer frohen und sicheren Zukunft kommen in Kraft tritt und damit eine 30pro
gerade auf diesem Paritätensektor entgegen- zentige Zollreduzierung gegenüber den wich.., 
gehen mögen, das sei mein Wunsch für den tigsten Handelspartnern der EWG eintritt, ist 
österreichismen Außenhandel, damit für die es gerade vom Standpunkt des Exportes von 
österreichisme Wirtschaft, aber damit auch für I allergrößter Bedeutung. 

741 
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Bundesminister Dr. Staribacher 
Genauso wird die regulative Wirkung der 

Importe von der Bundesregierung besonders 
beachtet. Wäre es zum Beispiel zu diesem 
Interimsabkommen gekommen - bösartige 
Zungen behaupten, es war nicht zuletzt der 
Widerstand von gewissen Kreisen der Wirt
schaft darauf zurückzuführen, daß eben diese 
Wirkung im Inland nicht eintritt -, dann wäre 
es auch zu einer Verbilligung der Importe um 
30 Prozent Zollermäßigung gekommen, die 
natürlich preisstabilisierend gewirkt hätte. 

Die Bundesregierung hat, was die Wäh
rungsfrage betrifft, im Einvernehmen mit allen 
Interessenvertretungen, aber auch im Einver
nehmen mit allen im Parlament vertretenen 
Parteien festgelegt, daß wir bezüglich der wei
teren Schritte zuwarten können und zuwarten 
werden, obwohl - darüber sind wir sehr 
froh - jetzt durch die Stabilisierung, die sich 
auf diesem Sektor ergibt, unsere Exportwirt
schaft wieder mit fixeren Größen rechnen 
kann, als das beim Floaten respektive bei der 
Unsicherheit der Dollarpreisentwicklung, der 
Dollarkursentwick.lung gegeben gewesen ist. 

Wir werden deshalb in den nächsten 
Wochen, aber vielleicht auch in den nächsten 
Tagen - das hängt ganz davon ab, wie die 
Verhandlungen in Amerika respektive im Rah
men des Zehnerklubs weitergehen respektive 
sich die Kurse in den einzelnen Paritäten ent
wickeln werden - gegebenenfalls wieder in 
diesen großen Gremien zusammenkommen, um 
einstimmige Beschlüsse zu fassen, wie das in 
den vergangenen Jahren immer der Fall war. 

Die Bundesregierung hat aber insbesondere 
im Hinblick auf die Schwierigkeiten, die der 
Exportindustrie durch diese Währungsmaß
nahmen, durch die Aufwertung im Mai um 
5,05 Prozent entstanden sind, flankierende 
Maßnahmen gesetzt, und insbesondere der 
Herr Bundesminister für Finanzen, der ressort
mäßig zuständig ist, hat im Einvernehmen mit 
der Bundeshandelskammer und insbesondere 
mit den Banken und der Nationalbank Lösun
gen gefunden, um dem Export eine gewisse 
Unterstützung zu g'eben. 

Auch Ilhrem Verlangen, Herr Abg·eordneter, 
bezüglich der jetzt schon bestehenden Deka
lage wird entsprochen. Das heiißt, daß ,der 
österreichische Schilling, wenn er aufgewertet 
hat, niemals so aufgewertet hat, daß die 
Dekalage, die jetzt schon gegenüber der D
Mark und dem Schweizer Franken besteht, er
reicht oder aufgehoben worden wäre, und daß 
diese Dekalage auch in Hinkunft weiter bei
behalten wird und beibehalten werden soll. 

Damit glaubt die Bundesregierung, daß wir 
alles nur Erdenkliche gemacht haben, um unse-

ren Auseinandersetzung, die er auf dem Welt
markt zu bestehen hat, Hilfe zu geben. (Bei
fall bei der SPO und bei Bundesräten der 
OVP.) 

Vorsitzender: Es liegt,· wie bereits erwähnt, 
keine weitere Wortmeldung vor. Die Debatte 
ist geschlossen. 

Wünsmt der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Er verzimtet. 

Wir gelangen daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s pr u c h zu er
heben. 

5. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 15. Dezember 1971 betreUend ein Bundes
gesetz, mit dem das Straivollzugsgesetz geän
dert wird (Strafvollzugsgesetznovelle 1971) 

(660 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
5. Punkt der Tagesordnung: Strafvollzugsge
setznovelle 1911. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Doktor 
Reichl. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Reichl: Hoher Bundes
rat! Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates sollen vor allem die Vor
schriften über den Strafantritt, die Bewegung 
von Gefangenen im Freien sowie die ärztliche 
Behandlung von Strafgefangenen geändert 
werden. Gleichzeitig soll die Frist für das 
Inkrafttreten der Bestimmungen über den be
sonderen Entlassungsvollzug bis Ende 1914 er
streckt werden, soweit in besonderen Fällen 
eine Vollziehung nicht schon früher organi
satorisch möglich und empfehlenswert er
scheint. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor
lage in seiner Sitzung vom 20. Dezember 1971 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsange
legenheiten somit durch mich den A n  t r a g, 
der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 15. Dezember 1971 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Strafvollzugsge
setz geändert wird (Strafvollzugsgesetznovelle 
1911), wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke für den Bericht. 

rem österreichischen Export entsprechende Es liegt keine Wortmeldung vor. Wir schrei-
Unterstützung zu gewähren und in der schwe- ten daher zur Abstimmung. 
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Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der Vorsitzender: Ich bitte um den zweiten Be-
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des richt, Herr Berichterstatter. 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p I U c h zu er
heben. 

6. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über die 
Beschäftigung von Kindern und Jugendlieben 

geändert wird (654 der Beilagen) 

7. Punkt: Gesetzesbesebluß des Nationalrates 
vom 15. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Hausgehilfen- und Haus
angestelltengesetz geändert wird (655 der Bei-

lagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu den 
Punkten 6 und 7 der Tagesordnung, über die 
eingangs beschlossen wurde, die Debatte unter 
einem abzuführen. 

rEs sind dies: 
Gesetzesbeschlüss-e des Nationalrates vom 

15. Dezember 1971 betreffend 

Berichterstatter Kouba: Die Geltungsdauer 
der Vorschriften über die ärztliche Unter
suchung von in privaten Haushalten beschäf
tigten Jugendlichen sowie die teilweise 
Kostenvergütung des Bundes an die Kranken
versicherungsträger ist derzeit mit Ende 1971 
befristet. Durch den vorliegenden Gesetzes
beschluß des Nationalrates soll diese befristete 
Geltungsdauer um zwei Jahre erstreckt wer
den. Auf diese Weise sollen weitere Erfah
rungen gesammelt werden, um eine endgül
tige Lösung der Kostenfragen -c- etwa in Form 
von pauschalierten Kostenvergütungssätzen -
zu ermöglichen. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sit
zung vom 20. Dezember 191 1 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. 

Änderung des Bundesgesetzes über die Be- Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus-
schäftigung von Kindern und Jugendlichen schuß für soziale Angelegenheiten somit durch 
und mich den A n t r a g, der Bundesrat wolle be

Änderung des Hausgehilfen- und Hausange- schließen: 
stelltengesetzes. 

Berichterstatter über diese beiden Punkte 
ist Herr Bundesrat Kouba. Ich bitte um die 
Berichte. 

Berichterstatter Kouba: Hohes Hausl Die 
Geltungsdauer der Bestimmungen über die 
ärztliche Untersuchung der Jugendlichen be
ziehungsweise über die teilweise Kostenver
gütung des Bundes an die Krankenversiche
rungsträger ist derzeit mit Ende 197 1 befristet. 
Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates sollen diese Bestimmungen für 
weitere zwei Jahre in Geltung bleiben. Auf 
diese Weise sollen vor einer endgültigen 
Lösung der Kostenfrage weitere Erfahrungen 
gewonnen werden. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 20. Dezember 197 1 in Verhand
lung genommen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Angelegenheiten somit durch 
mich den A n t r a g, der Bundesrat wolle be
schließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 15. Dezember 197 1 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
die Beschäftigung von Kindern und Jugend
lichen geändert wird, wird kein Einspruch 
erhoben. 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 15. Dezember 191 1 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Hausgehilfen- und 
Hausangestelltengesetz geändert wird, wird 
kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Ich danke für die Berichte. 

Es wurde zwar eingangs beschlossen, die 
Debatte unter einem abzuführen. Da aber 
keine Wortmeldungen vorliegen, kann auch 
keine Debatte abgeführt werden. 

Ich schreite daher sofort zur Abstimmung 
über diese beiden Gesetzesbeschlüsse, die ge
trennt erfolgt. 

Bei deI getrennt durchgelührten A b s t i m
m U n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
beiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k e i n  e n E i n  s P I U C h zu erheben. 

8. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Dezember 1971 über ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz betreffend Abände
rung und Ergänzung des Kleinrentnergesetzes 

geändert wird (656 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
8. Punkt der Tagesordnung : Änderung des 
Bundesgesetzes betreffend Abänderung und 
Ergänzung des Kleinrentnergesetzes. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Liedl. Ich 
bitte um den Bericht. 
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Berichterstatter Liedl: Hohes Haus I Herr 
Ministerl Ich beriChte namens des AussChusses 
für soziale Angelegenheiten über den Geset
zesbesChluß des Nationalrates vom 15. Dezem
ber 197 1  betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Bundesgesetz betreffend Abänderung und 
Ergänzung des Kleinrentnergesetzes geändert 
wird. 

DurCh den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates sollen die Kleinrenten um 
rund 10 Prozent erhöht werden. Die neuen 
Sätze bewegen sich von 630 S bis zu 1420 S 
monatliCh und sollen ab 1 .  Jänner 1972 wirk
sam werden. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sit
zung vom 20. Dezember 1971 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Angelegenheiten somit durCh 
miCh den A n t r a g, der Bundesrat wolle be
sChließen: 

Gegen den GesetzesbesChluß des National
rates vom 15. Dezember 1 971 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz be
treffend Abänderung und Ergänzung des Klein
rentnergesetzes geändert wird, wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzender: Danke für den Bericht. 

Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrat Egger. 
ICh bitte, das Wort zu-ergreifen. 

Bundesrat Edda Egger (OVP) : Hoher Bun
desrat! Herr Minister I Wie Sie gehört haben, 
beträgt die von der sozialistischen Regierung 
vorgeschlagene und vom Nationalrat besChlos
sene Erhöhung der Kleinrenten 10 Prozent der 
bisherigen Renten. Das klingt ganz schön, ist 
es doch mehr als der Dynamisierungsfaktor 
der sonstigen Pensionen. 

Wenn man aber die reale Höhe dieser Klein
renten betraChtet, daß nämlich die bisherige 
kleinste Rente von 570 S auf 630 S und die 
höChste der neun Stufen von 1 290 S auf 1420 S 
erhöht wurde, dann zeigt sich wieder deutliCh, 
daß jemand, weil er ein winziges Einkommen 
hat, deshalb auCh nur eine winzige Erhöhung 
bekommt. 

Rechnerisch ist das gerecht, menschlich ge
sehen aber nicht. Denn in einer Zeit der so 
stark steigenden Preise, und zwar gerade jener 
Preise, die lebensnotwendige Güter betreffen, 
ohne die auch der sparsamste alte MensCh 
niCht leben kann, wie Lebensmittel, Straßen
bahn, einfaChste Dienstleistungen, elektrisCher 
Strom und sonstige Tarife, dient die Erhöhung 
wahrhaftig nicht der Verbesserung des Lebens-

standards, sondern nur dem unmittelbaren 
Lebensunterhalt, und der ist mit diesen Er
höhungen niCht mehr gesichert. "Nur" 14  Pro
zent wird der elektrische Strom teurer, "nur" 
20 Prozent steigen die Preise der Straßenbahn 
und so weiter. Wie reichen da 10 Prozent der 
Kleinrentenerhöhung1 

Man kann sein Gewissen nicht damit be .. 
ruhigen, . daß die . Kleinrentner sonstiges Ein
kommen haben können. Die Einkommens
freigrenze ist niedrig genug angesetzt. Außer
dem ist die Regel, daß diese MensChen auch 
kein sonstiges Vermögen mehr besitzen, das 
Erträgnisse abwirft, denn mit Erträgnissen 
würde ja die Einkommensfreigrenze schnell 
übersChritten werden. 

In der Regierungsvorlage ist angeführt, daß 
dem für die Erhöhungen zu erwartenden Mehr
bedarf von einer Million SChilling weit höhere 
Einsparungen durch die große SterbliChkeit 
gegenüberstehen. 

Meine Damen und Herren! Es müßte dem 
Gesetzgeber doch zu denken . geben, daß man 
diese Kleinrenten nicht in die Dynamisierung 
einbezogen hat, die stets eine perzentuelle 
Erhöhung ist, sondern daß man siCh immer 
wieder - Sie wissen, alljährliCh ist das der 
Fall - die Mühe maCht, das Gesetz zu novel
lieren. Das heißt doCh, daß im Fall der Klein
renten die perzentuelle Erhöhung niCht ziel
führend ist. 

Wenn man zum Beispiel bei einer J ahres
hauptversammlung eines Kleinrentnerverban
des diese MensChen sieht, dann wird einem 
klar, ein wie karges und sChweres Dasein die 
meisten von ihnen haben, wenn es auCh meist 
von ihnen mit Haltung und ohne Klagen getra
g€n wird. Wer von diesen nun mindestens 
88jährigen Frauen oder 93j ährigen Männern 
bräuchte wegen ihrer Gebrechlichkeit oder 
Krankheit neben dem direkten Lebensaufwand 
nicht zunehmend mehr Pflege und Dienstlei
stung? Wer von ihnen kann bei den jetzt 
so stark steigenden Preisen diese bezahlen? 

Hier gibt es noch echte Armut und Bedürf
tigkeit. Wenn eine Regierung als eines ihrer 
Hauptziele "Beseitigung der Armut" so laut 
verkündet und sie dieses Ziel nun anstreben 
kann, weil durch den AufsChwung der Wirt
schaft im vergangenen Jahrzehnt dafür die 
Voraussetzungen gesChaffen wurden, hätte die 
Regierung hier Gelegenheit zur Realisierung 
gehabt. Hier hätte sie vom Prinzip der per
zentuellen Steigerung abgehen können und 
sollen, um wenigstens zu Mindestbeiträgen 
zu kommen, die eine echte Abgeltung für die 
Steigerung des Mindestlebensaufwandes sind. 
Einsparungen der Regierung bei diesen Posten 
- das zu hören, ist geradezu unerträgliCh, 
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Edda Egger 
wenn man, wie gesagt, diese alten Menschen 
kennt, zu deren Lasten die Einsparungen er
folgen. 

Diese hochbetagten Menschen in solcher 
Knappheit ihr Leben fristen zu lassen, ist 
auCh kein gutes Beispiel für unsere Jugend, 
die ohnedies zur Anschauung neigt, daß das 
Alter lebensunwert sei. 

Abschließend: Ich hoffe und mit mir die 
Volkspartei, daß die nächste Novellierung 
eine menschlichere Form der Erhöhung bringt. 
(Beifall bei der avp.) 

Vorsitzender: Ich begrüße den im Hause 
ersChienenen Herrn Vizekanzler Häuser. (All
gemeiner Beifall.) 

Es liegt keine weitere Wortmeldung vor. 
Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein 
Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n 9 beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u  c h zu er
heben. 

So wie im Vorjahr soll ferner die Allge
meine Unfallversicherungsanstalt zu einer Lei
stung von 100 Millionen Schilling an die Pen
sionsversicherungsanstalt der Arbeiter ver
pflichtet werden. 

Die in der 26. Novelle zum ASVG geregelte 
Lockerung der Ruhensbestimmungen soll nicht 
am 1 .  Jänner 1972, sondern am 1. Jänner 1973 
in Kraft treten. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 20. Dezember 1 971 in Verhand
lung genommen und mehrstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Angelegenheiten somit durch 
mich den A n  t r a g, der Bundesrat wolle be
schließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 15. Dezember 1971 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozial
verSicherungsgesetz abgeändert wird (21. No
velle zum Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz) , wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Danke für den Bericht. 

9. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
vom 15. Dezember 1971 betreffend ein Bundes- lng. Gassner. Ich bitte, das Wort zu ergreifen. 
gesetz, mit dem das Allgemeine Sozialver- I sicherungsgesetz abgeändert wird (2'1. Novelle · . Bundesrat Ing. G

.
assner (OVP) : Herr Vor-

zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz) I sItzender I Herr Vlzekanzlerl Hohes Haust 

(65'1 der Beilagen) Meine Damen und Herren! Die zur Behandlung 
stehende Gesetzesvorlage hatte ursprünglich 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum I den AnsChein, eher eine routinemäßige Ange-
9. Punkt der Tagesordnung: 21. Novelle zum legenheit zu sein. SelbstverständliCh war es 
Allgemeinen SozialversiCherungsgesetz. . 11 notwendig, das mit der 23. Novelle zu� AS':G 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Liedl. ICh I 
ab dem Jahr 1�69 ge

.
�chaffene neue �manzle-

bitte um den BeriCht I rungssystem zu' verlangern, da es bIsher zu . 
keinerlei befriedigender Lösung kam, die 

Berichterstatter Liedl: Hohes Haus! Ich be- I zeitgerecht eine Finanzierung der Unfallver
richte namens des Ausschusses für soziale An- sicherung der gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b 
gelegenheiten über den Gesetzesbeschluß des ASVG Teilversicherten gewährleistet hätte. 
Nationalrates vom 15. Dezember 1971 betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Allge
meine Sozialversicherungsgesetz abgeändert 
wird (27. Novelle zum Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz) . 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates sollen für den Bereich der 
Land- und forstwirtschaftliChen Unfallversiche
rung für das Jahr 1972 die Beitragsleistung 
der Versicherten und der Beitrag des Bundes 
neu festgesetzt werden. 

In Anpassung an die Erhöhung des pfän
dungsfreien Teiles der Weihnachtszuwendun
gen nach dem Lohnpfändungsgesetz soll auch 
der unpfändbare Betrag der im Monat Okto
ber bezogenen Pensions(Renten)sonderzahlung 
erhöht werden. 

Es wäre vielleicht gar nicht zu einer Debatte 
über diese Gesetzesvorlage im Bundesrat 
gekommen oder es wäre höchstens festgestellt 
worden, daß diese Finanzierungsregelung, 
welche mit der 23. Nov,elle zum ASVG mit 
Jahresende 1971 ausgelaufen wäre, zu ver
längern ist. 

Man hätte festgestellt, daß die Versicherten 
von Jahr zu Jahr mehr für ihre Unfallver
sicherung leisten. Der Hundertsatz des Grund
steuermeßbetrages stieg von 420 v. H. im 
Jahr 1968 auf 460 im Jahr 1969, auf 490 im 
Jahr 1970, 520 im Jahr 1971 und wird nunmehr 
mit 550 v. H. festgelegt. Andererseits muß 
aber auch festgestellt werden, daß der Bun
desbeitrag nach § 72 Abs. 8 ASVG im Jahr 
1969 55,2 Millionen Schilling betrug, im Jahr 
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Ing. Gassner 
1970 59,3 Millionen, im Jahr 197 1  63,9, und 
für das Jahr 1972 mit 88 Millionen Schilling 
festgesetzt wird. 

Es wäre weiters noch festzustellen gewesen, 
daß die Höchstgrenze des unpfändbaren Teiles 
der im Monat Oktober bezogenen Pensions
oder Rentensonderzahlung in Anpassung an 
den . pfändungsfreien Teil der Weihnachts
zuwendung von 900 auf 1 200 S erhöht wurde. 

Damit, meine Damen und Herren, wäre zu 
dieser Gesetzesvorlage alles gesagt, wenn -
ja wenn . . .  Aber ich möchte von vorne 
beginnen. 

Ich nehme an, daß das gesamte Problem 
betreffend die Ruhensbestimmungen bei der 
Pension allen bekannt ist. Ich werde mich 
nicht mit dem Problem der Ruhensbestimmun
gen prinzipiell auseinandersetzen. Wollte ich 
das tun, würde dies wahrscheinlich zu einer 
Debatte führen, die nicht in einigen Stunden 
beendet sein könnte. Ich möchte nur den Weg 
aufzeigen, den die Ruhensbestimmungen auf 
parlamentarischem Boden durdlmadlten. 

Vorerst erinnere ich noch daran, daß eine 
der ersten sozialpolitischen Maßnahmen der 
Frau Sozialminister Grete Rehor war, eine 
wesentliche Verbesserung der Ruhensbestim
mungen zu beantragen. Es gelang ihr damit, 
vielen Pensionisten eine Erleidlterung zu 
bringen. 

Idl weiß, daß die Ruhensbestimmungen im 
ASVG zu den umstrittensten Paragraphen 
dieses Gesetzes gehören, aber - und das 
möchte ich feststellen - von allen Seiten 
unterschiedlich beurteilt werden. Wäre dies 
nidlt so, wäre eine sChrittweise Lockerung der 
Ruhensbestimmungen bei verschiedenen 
Mehrheitsverhältnissen im Parlament nicht 
möglich gewesen. 

VielleiCht waren Sie, Herr Vizekanzler 
Häuser, über die 25. ASVG-NoveUe gar nicht 
so glückliCh. Aber die Sozialisten mußten 
beim sogenannten Budgetpakt über den 
Staatshaushalt 1971 dem Wunsch der FPO 
Rechnung tragen und insofern einer Locke
rung der Ruhensbestimmungen zustimmen, 
daß bei Erreichen von 540 Beitragsmonaten 
ein Ruhen der Pension nicht mehr eintritt. 

Wir haben schon damals darauf hinge
wiesen, daß damit eine ungleiche Behandlung 
von Beitrags- und Ersatzzeiten entsteht, die 
bisher dem ASVG fremd war. Es war damals 
eine Ungerechtigkeit. Wer auch grundsätzlich 
für das Bestehen der Ruhensbestimmungen 
eintreten möge, müßte zugeben, daß gerade 
jene, welChe, egal aus welchen Gründen, das 
Glück hatten, keinen Kriegsdienst leisten zu 
müssen, niCht in Kriegsgefangenschaft waren 

oder die niCht politisch oder rassisch verfolgt 
wurden oder die sich nicht länger auf die 
Schulbank oder in die Hörsäle setzten, · durch 
die 25. ASVG-Novelle bevorzugt wurden. 
Jene hingegen, die oft unsagbare Leiden er
dulden mußten, jene, die oft nicht wußten -
sei es im Krieg oder in der Gefangenschaft -, 
ob sie ihre Heimat jemals wiedersehen wer
den, und jene, die oft unter finanziellen 
Opfern ihrer Eltern studierten, wurden gegen
über jenen, die das Glück hatten, Arbeit zu 
haben und in der Heimat zu sein, benaCh
teiligt. 

Nun frage ich mich, wieso eine Partei, die 
in ihrem �irmenschild auch das Wort "sozjal" 
führt, dem hat zustimmen können. 

Wir von der OVP erkannten diese Unge
reChtigkeit, die dadurch entstand, daß dieser 
von mir genannte Personenkreis niemals die 
540 Beitragsmonate, das bedeutet volle 
45 Arheitsjahre, bis zum 65. Lebensjahr hätte 
erreichen können. Deshalb waren wir der 
Meinung, daß dieses UnreCht zu beseitigen 
wäre. Wir beschlossen gemeinsam mit der 
Freiheitlidlen Partei, die sogenannten Ersatz
zeiten für die Kriegsdienstnehmer, bei Gefan
gensChaft, für die politisch beziehungsweise 
rassisch Verfolgten sowie für das Studium 
den Beitragszeiten bei den Ruhensoostimmun
g·en gleichzus·etz·en. 

Die 26. ASVG-Novelle war nur die logische 
Fortsetzung der 25. ASVG-Novelle, der auch 
die Sozialisten, ob durch die FPO gezwungen 
oder nicht, ihre Zustimmung gaben. 

Nach der Beschlußfassung der 26. ASVG
Novelle startete die SPO ihren el"sten Uber
raschungscoup. Eigentlich hätten Sie, meine 
Damen und Herren von der SPO, in Verfol
gung einer konsequenten Politik, so wie Ihre 
Fraktionskolleginnen und -kollegen im Natio
nalrat, im Bundesrat . gegen dieses Gesetz 
stimmen müssen. Sie taten dies aber nicht. 
Sie ließen die Einspruchsfrist ungenützt ver
streichen. Ich sage Ihnen, warum Sie das getan 
haben. - Weil die von der SPO vom Zaun 
gebrochenen Wahlen vor der Türe standen 
und Sie nicht nochmals in aller OffentliChkeit 
dokumentieren wollten, daß Sie gegen die 
Pensionisten sindl 

Ja im Gegenteil, meine Damen und Herren I 
Es stand zum Beispiel in Ihrer Zeitung für die 
Rentner und Pensionisten in der Nummer 10/11 
auf Seite 16, die ich zitiere, zu lesen: 

"Auf Grund einer in den letzten Julitagen 
vom Parlament verabschiedeten Gesetzesände
rung treten ab Beginn des nächsten Jahres 
Erleichterungen hinsichtlich der Ruhensbestim
mungen ein." Kein Wort darüber, daß die SPO 
im Nationalrat dagegen war. 
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In einer anderen Nummer dieser Zeitung die Wahl . . .  (Zwischenruf bei der SPO.) Ich 
"Rentner und Pensionist" ist zu lesen - ich weiß, das tut Ihnen weh, Herr Kollege. Ich 
zitiere wieder - :  weiß das schon I Deshalb ist es Ihnen unangE' 

"Eine weitere Milderung der Ruhensbestim
mungen in der günstigen Konjunkturlage hält 
der Pensionistenverband für ebenso dringend 
wie Erhöhung sämtlicher Witwenleistungen 
auf 60 Prozent." 

Oder - ich möchte es nur auszugsweise 
bringen, meine Damen und Herren, um Sie 
nicht allzulang strapazieren zu müssen - in 
der Zeitung Nr. 2/71 auf Seite 1 7 :  

,,sie gehören keineswegs schon zum alten 
Eisen." - Hier werden die Pensionisten ange
sprochen. - "Wer sich aber gesund und rüstig 
fühlt und noch gerne etwas für die Allgemein
heit und für sich selbst leisten will, soll daran 
nicht gehindert und dafür nicht bestraft wer
den. Vor allem aber sollten ältere Menschen 
nicht in Bausch und Bogen benachteiligt wer
den." 

In derselben Nummer: 

"Die bloße Aufzählung dieser Verbesse
rungen zeigt schon das Ausmaß der erfolg
reichen Sozialpolitik der SPO. - Milderung 
der Ruhensbestimmungen. " 

Weiters : Extraausgabe zur Bundespräsi
dentenwahl : "Alle wichtigen Forderungen sind 
erfüllt. - Milderung der Ruhensbestimmun
gen." 

In der Nummer 5 aus dem Jahre 1971:  
"Besonders erfreulich sind folgende Punkte: 
Milderung der Ruhensbestimmungen . . .  " 

In der Nummer 8/9 aus 1971:  "SPO-Regie
rung für die Pensionisten: In kürzester Zeit 
sämtliche vVünsche erfüllt. Verbesserung der 
Vorschriften für die Ruhensbestimmungen." 
(Zwischenrufe bei der GVP. - Ruf bei der 
GVP: Hört! Hörtl) 

Das, meine Damen und Herren, ist in der 
Zeitung Ihres Rentner- und Pensionisten
bundes zu lesen. Ich möchte heute dazu nur 
sagen: Leere Feststellungen, nur Wählerfang. 
Zuerst Beschlüsse des Nationalrates, gegen 
die man stimmt, als Erfolg hinstellen und 
dann nach Erringung der Mehrheit wieder 
auEheben. Und das nennt sich "echter sozialer 
Fortschritt" I Aber so weit sind wir noch gar 
nicht. 

Kehren wir nochmals zurück. Die 26. ASVG
Novelle ist im Nationalrat beschlossen. Die 
SPO-Mehrheit im Bundesrat läßt die Ein
spruchsfrist des Bundesrates ungenützt ver
streichen. Die SPO gewinnt die Wahl. (Bundes
rat S c  h i p  a n  i: Sie wiederholen sich!) Das 
ist so wichtig, Kollege Schipani. Das kann man 
gar nicht oft genug sagen. Die SPO gewinnt 

nehm. 

Die SPO gewinnt die Wahl, Herr Kollege. 
Und was passiert nun? Die SPO entpuppt sich. 
Man hört, daß angeblich die SPO in der 
XIII. Gesetzgebungsperiode die von OVP und 
FPO gemeinsam beschlossene Lockerung der 
Ruhensbestimmungen wieder rückgängig 
machen will. 

Aus diesem Grund stellt der OVP-Abge
ordnete Anton Schlager am 17. November 1 97 1  
i n  der Fragestunde des Nationalrates an Sie, 
Herr Vizekanzler, als Bundesminister 
für soziale Verwaltung eine dementsprechende 
Frage und bekommt von Ihnen, Herr Vize
kanzler, die Antwort, daß schon aus zeitlichen 
Gründen dem Nationalrat keine entsprechende 
Regierungsvorlage zugeleitet werden könne. 
Damit wurde der Eindruck erweckt, daß die 
26. ASVG-Novelle mit der von OVP und FPO 
beschlossenen Lockerung der Ruhensbestim
mungen (Bundesrat S c  h i p a n  i :  Das ist aber 
Ihre Ansichtf) am 1. Jänner 1972 in Kraft 
treten würde. Viele Pensionisten werden sich 
schon darauf gefreut haben, und so mancher, 
der mit der Lockerung rechnete, wird seinen 
Antrag auf Pensionierung eingebracht haben. 
Viele Menschen wurden durch Ihre Vorgangs
weise geschädigt. Das, meine Damen und 
Herren der SPO, können Sie an diesen nie 
mehr gutmachen. 

Der OVP-Nationalrat Dr. Walter Schwimmer 
hat in seiner dringlichen Anfrage vom 7. De
zember 1971 an den Herrn Bundesminister für 
soziale Verwaltung klargestellt, daß die SPO 
bis zum 6. Dezember vor allem die betroffenen 
Pensionisten arg getäuscht habe und daß es 
Ihnen, Herr Viz'ekanzl,er Häuser, 'gelung,en sei, 
als erste sozialpolitische Maßnahme des 
Kabinetts Kreisky II die Demontage einer 
bereits beschlossenen Lockerung durchzu
führen, ja überhaupt erstmals in der Ge
schichte der österreichischen Sozialpolitik ein 
Gesetz vor seinem Inkrafttreten wieder rück
gängig zu machen. (Bundesrat S c  h i p  a n i :  
Das stimmt nidztl) 

Wenn Sie, Herr Vizekanzler Häuser, von 
1966 bis 1970 vom Sozialstopp gesprochen 
haben, so können wir heute nur mehr von der 
Sozialdemontage sprechen. (Beifall bei der 
GVP.) 

Ich wage zu behaupten, daß die SPO 
mehrere Monate lang die Offentlichkeit, vor 
allem die Betroffenen, aber auch das Parla
ment absichtlich getäuscht hat. (Bundesrat 
S c  h i p a n  i: Das ist eine Verleumdung!) Im 
bin der Meinung, Kollege Schipani, und meine 
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Meinung werde ich hier noch plazieren I der Mehrheitsfraktion zuzustimmen. (Beifall 
können I - Nun wird klar, welchen Weg die bei der avp.) 
angeblich bestvorbereitete Regierung, die es Vorsitzender: Zum Wort ist ferner gemeldet 
je gab, geht. Herr Bundesrat Schipani. Ich erteile ihm das 

Ich möchte nur drei Meilensteiene nennen: 'Nort. 
Die SPO lehnt die Steuerprogressionsmilde- Bundesrat Schipani (SPO) : Herr Vorsitzen
runq für 1912 ab. (Bundesrat S eh i p a n  i : (ler ! Hohes Haus! Meine Damen und Herren! 
Gehört das auch zum Thema? - Ruf bei der 
SPO: Das war vor den Wahlen!) Die Wahl
möglichkeit haben Sie im Nationalrat abge
lehnt. (Bundesrat Dr. S k o t  t o n: Bleiben Sie 
bei der Wahrheitl) Herr Kollege Dr. Skotton! 
Stimmt das oder stimmt das nicht? (Bundesrat 
Dr. S k o t  t o n: Wir haben vor der Wahl 
gesagt, daß es keine Steuermilderung geben 
wird/ Sie haben hier gesagt, wir hätten die 
Wähler getäuschtl Das haben Sie hier gesagtl) 
Sie haben gestern erst wieder /die W,ahlmög
lichlkeit der jungen Eheleute alb gelehnt. (Wei
tere Zwischenrufe bei der SPO. - Bundesrat 
Vr. S k o t  t o n: Bleiben Sie bei der Wahrheitl) 
Haben Sie es abgelehnt oder nicht? Sie haben 
es abgelehnt! Nun wird klar, welchen Weg die 
angeblich bestvorbereitete Regierung, die es 
je gab, geht. 

Ich möchte nur die Meilensteine nennen : 
Die SPO lehnte die Steuerprogressionsmilde
rung für 1972 ab. Gestern erst lehnte sie die 
Wahlmöglichkeit junger Eheleute zwischen 
der Barauszahlung der Eheschließungsbei
hilfen und der steuerlichen Abschreibung ab. 
Nunmehr lehnen Sie die Beibehaltung der 
Lockerung der Ruhensbestimmungen ab. Dar
über hinaus lehnt die SPO im Nationalrat 
einen Antrag auf Aufhebung der Ruhensbe
stimmungen für die Witwen ebenfalls ab. 
(Bundesrat S c  h i p  a n i : Das haben Sie schon 
gesagtJ) Sie Lehnten sie ebenfalls ab. Ich 
habe nichts anderes gesagt. 

Für- uns von der OVP war die 26. ASVG
Novelle nur die logische Konsequenz zu der 
von allen Parteien gemeinsam beschlossenen 
25. Novelle. 

Wir sind der Meinung, daß ein grundsätz
liches Bekenntnis zur Existenz von Ruhens
bestimmungen noch lange nicht bedeuten muß, 
daß man sich gegen eine Lockerung aus
sprechen muß. Im Gegenteil: Bei der nicht 
immer sachlichen und oft emotionell geführten 
Diskussion um die Ruhensbestimmungen sind 
eine weitestgehende Entschärfung sowie das 
Entfernen der Härten und Ungerechtigkeiten 
dringend geboten. 

IAein Vorredner, Kollege Bundesrat Gassner, 
hat sich so wie gestern auch heute in Allge
meinplätzen ergangen und erklärt, er werde 
sich nicht mit dem Prinzip der Ruhensbestim
mungen beschäftigen. Er hat uns hier heute 
'.vieder Zitate aus Zeitungen präsentiert. 
(Zwischenrufe bei der OVP.) 

Gestatten Sie mir, daß ich heute die Aufgabe 
übernehme, die gestern Frau Bundesrat Haw
Iicek übernommen hat, die Sie in verschie
clenen Punkten korrigieren mußte. 

Bei der nun in Verhandlung stehenden 
Vorlage handelt es sich um die 27. Novelle 
�um Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz. 
:::m konkreten Fall soll mit dieser Vorlage der 
Hundertsatz sowie der vom Bund geleistete 
Beitrag festgelegt werden. 

Weiters ist auf Grund einer Novellierung 
des Lohnpfändungsgesetzes, veröffentlicht im 
Bundesgesetzblatt Nr. 1 1 1/71, die notwendige 
Anpassung durchzuführen. Gleichzeitig soll 
der im Bundesgesetzblatt bereits veröffent
lichte Stichtag beziehungsweise Wirksamkeits
beginn der 26. Novelle neu festgelegt werden. 

Meine Damen und Herren I In Anbetracht 
der Zeitknappheit werde ich mich bemühen 
- ich muß mich aber doch auf Grund Ihres 
Beitrages etwas , intensiver damit beschäfti
gen -, mich möglichst kurz zu halten, aber 
Grundsätzliches und Wesentliches muß gesagt 
werden. 

Die Unfallversicherung der Teilversicherten 
wurde seit dem Jahre 1948 vorerst durch die 
Beiträge der Versicherten finanziert, wobei 
die Beiträge in einem jährlichen Hundertsatz 
festgelegt wurden und als Basis für die Ermitt
lung der Grundsteuermeßbetrag herangezogen 
wurde. 

' 

Die geringe Beitragsleistung einerseits so
wie das stfuldige Ansteigen der Kosten auf 
der anderen Seite haben dazu geführt, daß 
sich gerade auf diesem Zweig ein sich ständig 
steig'ernder Gebarungsabgang bemerkbar 
machte. Um hier bessere Vorsorge treffen zu 
können, wurde mit der 23. Novelle zum ASVG 

Da uns der vorliegende Gesetzentwurf nicht ab 1969 ein neues Finanzierungssystem einge
nur keinen Schritt in diese Richtung weiter, führt. Wie in allen anderen Versicherungs
sondern einige Schritte zurück führt, und weil zweigen wurde ab diesem Zeitpunkt neben der 
er für viele Menschen eine soziale und finan- Beitragsgrundlage auCh. der Hundertsatz ge
zieHe SchlechtersteIlung ibringt, sehen wir uns setzlich geregelt. Es wurden somit den An
seitens der OVP nicht imstande, dem Antrag i fordernissen entsprechend - nämlich für eine 
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ausgeglichene Gebarung - die Mittel einer- I chungen haben ergeben, daß eine Einhebung 
seits durch steigende Beiträge der Versicher- ! zwar nidlt ohne Schwierigkeiten, aber grund
ten und andererseits durch einen im Gesetz sätzlidl durchgeführt werden könnte. Aller
festgelegten Beitrag des Bundes erbracht. dings nehmen, so hieß es, die notwendigen 

Ich möchte Sie im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der Beitragsleistung der Ver
sicherten beziehungsweise der Leistungen des 
Bundes nicht allzusehr mit Ziffern belästigen, 
aber einige Eckzahlen zu nennen, sei mir 
gestattet. 

Die Leistung der Versicherten stieg von 
460 v. H. im Jahre 1968 auf 520 v. H. im 
Jahre 1971 ,  während der Bundesbeitrag sich 
im gleichen Zeitraum in Schilling gesehen 
von zirka 5S Millionen Schilling auf etwa 
64 Millionen Schilling entwickelte. Zum Zeit
punkt der Erstellung dieser Finanzierungsart 
konnte aber noch nicht abgesehen werden, 
wie sich die Anpassungsfaktoren auf die 
Höhe der Rente beziehungsweise in der Aus
wirkung auf die Kosten der Rente, somit den 
Aufwand der Versicherung, entwickeln wer
den. Es wurde daher damals, ebenfalls in der 
23. Novelle, gleichzeitig die Wirksamkeits
dauer bis 1 971 festgesetzt. 

Es wurden daher, um auch für die nächste 
Zeit sozusagen einen Rechtstitel zu haben und 
die weitere Finanzierung zu sichern, Verhand
lungen geführt, wobei zu diesem Zeitpunkt 
die bereits früher von der Interessenvertre
tung selbst vorgebrachten Einwände auf Ab
änderung der Beitragsaufkommen ebenfalls 
Grundlage der Beratungen wurden. 

Es wurde damals der Vorschlag gemacht, 
das Beitragsaufkommen aus vier Quellen 
fließen zu lassen, nämlich aus einem Basisbei
trag in Relation zum Pensionsversicherungs
beitrag, aus einem Dienstnehmerbeitrag, aus 
einem gleichbleibenden perzentuellen Ersatz 
vom Grundsteuermeßbetrag sowie aus einem 
Bundes bei trag. 

Bei diesen Beratungen ist man damals 
jedoch zur Erkenntnis gekommen, daß die 
Durchführung dieser Vorschläge wesentlich 
von der Einhebung der Basisbeiträge abhängig 
sein wird. Denn eine Einhebung, wie vorerst 
gedacht, durch die Bauernkrankenkasse würde 
dortselbst wesentliche Erhöhungen des Ver
waltungsaufwandes herbeiführen und das 
jüngste Kind unserer Krankenkassen auch 
organisatorisch belasten. Außerdem müßten 
diese Mehrkosten von den eingehobenen 
Basisbeiträgen einbehalten werden, was natur
gemäß ebenfalls dasselbe bedeutet hätte. 

Für ein Befassen der Finanzämter mit der 
Einhebung dieser Basisbeiträge, ähnlich wie 
bei den Grundsteuerzuschlägen, müßte eine 
Fühlungnahme mit dem Finanzministerium 
herbeigeführt werden. Diesbezügliche Bespre-

Umstellungsarbeiten eine gewisse Zeit in An
spruch, und es ist der tatsächliche Arbeits
umfang seitens dieses Ministeriums zu über· 
prüfen. 

Das Bundesministerium für soziale Verwal
tung ist bereit, den Grundkonzeptionen des 
von der Interessenvertretung erstellten Vor
schlages zu folgen. 

Wir können den Erläuternden Bemerkungen 
entnehmen, daß mit der Verwirklichung etwa 
mit 1. 1 .  1973 zu rechnen sei ; um die Finan
zierung dieser landwirtschaftlichen Unfallver
sicherung sicherzustellen, ist es daher für 
1972 notwendig, durch Weiterführung der 
bisherigen Regelung dafür die Grundlagen zu 
schaffen. 

Um aber gleichzeitig dem erhöhten bezie
hungsweise wachsenden Aufwand Rechnung 
zu tragen - er wird um etwa 40 Millionen 
Schilling höher sein als im Vorjahr -, wurde 
der Hundertsatz mit S50 v. H. und der Bundes� 
beitrag mit 88 Millionen Schilling festgelegt. 

Was den Wirksamkeitsbeginn der 26. No
velle betrifft, ist es auch hier notwendig, bei 
den zum Teil emotionellen und unsachlichen 
Formulierungen, die in diesem Zusammen
hang gebracht wurden, einiges klarzustellen. 

Um mit einem Lieblingsausspruch des Herrn 
Kollegen Bürkle, nämlich "Husch-Pfusch", zu 
beginnen, darf ich feststellen, daß am 23. Juni 
1971 von den Abgeordneten Vollmann und 
Genossen ein Dringlichkeitsantrag zur Locke
rung der Ruhensbestimmungen eingebracht 
wurde. 

Wer aber diese Einbringung im Hause mit
erleben durfte und sehen konnte, wie das 
geschah, konnte sich des Eindruckes nicht 
erwehren, daß hier verzweifelt versucht 
wurde, einen Aufhänger für die vor der Tür 
stehenden Wahlen zu finden. 

Meine Herren I Wie sollte man es anders 
verstehen, wenn dieser Initiativantrag weder 
einen Titel noch richtige Zitierungen, keine 
Vollzugsklausel und keinen Wirksamkeits
beginn enthalten hat? Oder aber, meine 
Damen und Herren, Sie haben vielleicht 
damals selber schon gefühlt, daß es nicht gut 
gehen kann, einer Gruppe von Pensionsbe
ziehern einen Vorteil zu verschaffen, den sie 
wahrlich nicht so dringend braucht, und auf 
der anderen Seite die Aufstock.ung der Beträge 
der Ausgleichszulagenbezieher zu verhindern, 
weil dann einfach die dafür erforderlichen 
Mittel nidlt mehr vorhanden sind. 
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Wenn Sie, meine Damen und Herren von 

der OVP, Politik gegen die Ärmsten der 
Armen in diesem Land machen wollen, dann 
werden Sie dafür nie die Zustimmung der 
Sozialisten bekommen. (Widerspruch bei der 
OVP.) 

Darf ich mich jetzt Herrn Ing. Gassner zu
wenden und mich vielleicht ein bißchen inten
siver mit der Problematik des ASVG beschäf
tigen. 

Gehen wir davon aus, daß es in . unserem 
Pensionsrecht zwei sogenannte Hauptbereiche 
gibt: auf der einen Seite die dienstrechtlichen 
Regelungen und auf der anderen Seite die 
soziale Rechtsregelung. 

Auf der einen Seite finden wir dienstrecht
liche Regelungen, denen hauptsächlich die 
Bediensteten des Bundes und der übrigen 
Gebietskörperschaften unterliegen; solche 
dienstrechtliche Regelungen gibt es aber auch 
durch Kollektivverträge, Betriebsvereinbarun
gen, die im privaten Wirtschaftsbereich fest-

Damit sind wir, meine Damen und Herren, 
auch gleichzeitig beim Hauptproblem, das zu 
entscheiden ist, nämlich bei der Feststellung: 
Wann ist der Versicherungsfall eingetreten? 

Unsere derzeitig gültige Rechtsnorm sagt in 
diesem Punkt folgendes aus: Wir haben drei 
verschiedene Arten, und zwar erstens die all
gemeinen Voraussetzungen - damit sind die 
Wartezeiten gemeint -, zweitens die beson
deren Voraussetzungen, die Anrechenbarkeit 
und die Dritteldeckung. Drittens - hier ist 
eine Unterteilung vorzunehmen - handelt es 
sich um den Eintritt des Versicherungsfalles. 
Dieser kann eintreten: durch den Tod des 
Versicherungsnehmers - Versorgung seiner 
Hinterbliebenen -, er kann ärztlicherseits 
festgestellt werden; hier meine ich die Invali
dität beziehungsweise Berufsunfähigkeit oder 
Erwerbsunfähigkeit. Schließlich ist das Alter 
zu nennen; nach dem derzeit bestehenden 
Gesetz ist das bei Frauen das 60. und bei 
Männern das 65. Lebensjahr. 

gelegt sind. Und schlußendlich etwas, was damit erst als 

Auf der anderen Seite haben wir die auslösendes Moment gilt : die Aufgabe d er 
Erwerbstätigkeit. soziale Rechtsregelung, wie sie im Pensions-

versicherungsrecht der Sozialversicherung für 
Arbeitnehmer und Selbständige verankert ist. 
Hier schaut die Sache etwas anders aus. 

Bei den dienstrechtIichen und den sozial
rechtlichen Pensionsansprüchen gibt es eine 
Fülle von unterschiedlichen, also differenten 
Rechtsnormen, auf die alle man hier sicherlich 
nicht eingehen kann. Aber die Hauptdifferenz 
liegt in der grundsätzlich völlig andersgearte
ten Rechtsform. 

Die Dienstrechtspension leitet sich aus einer 
rechtlichen Verpflichtung des Dienstgebers, 
also des Arbeitgebers, ab, die Pension aus der 
Sozialversicherung beruht auf dem Grundsatz 
einer solidarischen Riskengemeinschaft aller 
aktiv Tätigen mit denen, die, durch die Wech
selfälle des Lebens bedingt, ihre Arbeitsein
kommen verloren haben. 

Dienstrechtliche Pensionen werden also im 
wesentlichen aus dem Betriebsaufwand - ich 
darf Sie daran erinnern, daß auch der Bund 
als Arbeitgeber beziehungsweise die Länder 
und Gemeinden als Betriebe in diesem Sinne 
zu werten sind - bezahlt und stellen einen 
Teil des Besoldungsrechtes dar, während die 
Pensionen aus der Sozialversicherung grund
sätzlich im Wege des Umlaufdeck.ungsver
fahrens durch Beiträge der aktiv Tätigen auf
gebracht werden. Das heißt, daß die aktiv 
Tätigen auf Teile ihres Arbeitseinkommens 
verzichten, damit jene, die nicht mehr arbeiten 
können, respektive die Hinterbliebenen mate
riell geschützt sind. 

Pensionen werden nur zuerkannt, wenn der 
Versicherungsfall eingetreten ist. Im ASVG
Bereich, also im Bereiche der Arbeitnehmer, 
gebührt die Pension also nur dann, wenn die 
Erwerbstätigkeit nicht mehr ausgeübt wird. 
Der Antragsteller muß am sogenannten Stich
tag - das kann der Monatserste nach seinem 
Geburtstag beziehungsweise der Monatserste 
nach der Antragstellung sein - pflichtver
sicherungsfrei sein. Das heißt, er darf keine 
Tätigkeit ausüben. 

Dasselbe gilt auch für den Gewerbetreiben
den, der etwa seinen Gewerbeschein zurück
legen muß. Das gleiche gilt auch für den 
Bauern, der zu diesem Zeitpunkt seinen land
wirtschaftlichen Betrieb aufgegeben haben 
muß. 

In den beiden zuletzt genannten Sozialver
sicherungsbereichen - hier passen Sie gut auf, 
Herr Kollege Gassner! - ruht die bereits 
zuerkannte Alterspension zur Gänze, wenn 
die Selbständigentätigkeit als Gewerbetrei
bender respektive als Bauer wiederaufge
nommen wird. 

In allen drei Pensionsbereidlen ruht bei 
einem Einkommen aus einer versicherungs
pflichtigen Beschäftigung, das die Grenzwerte 
übersteigt, nur der Grlindbetrag der Pension, 
also zirka 30 Prozent der Bemessungsgrund
lage, je nachdem, was die Betreffenden dazu
verdienen, zum Teil bis, wenn sie in astrono
mische Bereiche kommen, maximal, das heißt 
zur Gänze, während die Steigerungsbeträge 
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der Pension in allen Fällen ungekürzt ausbe- IlJer -, die älter sind, als das PensionsanfaHs
zahlt werden. alter ist, ein Recht auf Pensionszuerkennung 

Einen Vergleich möchte ich hier bringen: 
Auch der pragmatisierte Beamte erhält seine 
Pension nur, wenn er aus dem aktiven Dienst 
ausscheidet. Er unterliegt weiter den Dienst
redltsbestimmungen und verliert seine Pen
sion, wenn er audl nur vorübergehend wieder 
zum Dienst einberufen wird. 

Der Stichtag ist nun das Hauptkriterium bei 
der Forderung nach voller Pension, wenn 
540 Versicherungsmonate vorliegen und das 
65. Lebensjahr erreicht ist. Wenn ein Ver
sidlerter nur an diesem Tag oder für kurze 
Zeit erwerbslos ist und daher von der Ver
sicherung abgemeldet wird, dann ist zwar der 
Redltsnorm entsprodlen, aber der Versidle
rungsfall des Alters nach einer kurzen Unter
brechung eigentlich nicht mehr gegeben. Er 
arbeitet im gleichen Betrieb - mit Zustim
mung des Ar:beitgebers, -es ist d-en Stichtags
bestimmungen Rechnung getragen - voll 
weiter oder er tritt, was für einen 65j ährigen 
im allgemeinen wahrscheinlich sehr schwer 
sein wird, in einem anderen Betrieb in ein 
volles Arbeitsverhältnis wieder ein. 

In beiden Fällen ist somit der Versiche
rungsfall des Alters. sind die Voraussetzungen 
für die Zuerkennung einer Pension zwar de 
jure, aber nicht de facto eingetreten. Das wäre 
also eine Umgehung. 

Für den Bereich der sozialen Pensionsrechte 
stellt sich daher die entscheidende Frage - ich 
glaube, meine Damen und Herren. dazu wer
den wir uns irgendwann einmal bekennen 
müssen. aber ich glaube. daß die Kenner des 
ASVG und der Aufwendungen mit mir alle 
einer Meinung sein werden. daß wir das in 
der nächsten Zeit generell wahrscheinlich nicht 
schaffen können -: Soll man die Alterspen
sion mit dem Pensionsanfallsalter wirksam 
werden lassen? Das würde bedeuten, daß die 
Stichtagsregelung wegfällt. sie braucht nicht 
mehr umgangen zu werden, und alle hätten 
die gleichen rechtlichen Möglichkeiten. Er
gänzend dazu müßte natürlich mitentschieden 
werden, ob dieses Recht auf Alterspension 
abhängig gemacht werden soll von der Erfül
lung einer bestimmten Versicherungsfrist -
ich meine hier die von Ihnen zitierten 540 
Monate -, die es übrigens auch im öffent
lidlen Dienst nicht gibt. (Bundesrat lng. G a s  s
n e  r: Sind schon weniger/) 

Eine Regelung für die unbedingte Zahlung 
der Alterspension mit dem Pensionsanfalls
alter würde zur Folge haben, daß ein Großteil 
der zurzeit aktiven Unselbständigen - ich 
kann die Ziffer nidlt genau nennen, es handelt 
sich aber um etwa 38.000 Frauen und Män-

erhielten. 

Wenn wir den von Ihnen gemachten Vor
schlag hier gedanklich weiterpflanzen und im 
Sinne von "Recht muß sein, was rechtens ist", 
"was dem einen zusteht, muß auch dem ande
ren zustehen" auslegen, würde der Aufwand 
dafür bei diesem von mir genannten Stand und 
in der Annahme einer durchschnittlichen 
Alterspension von etwa 3000 S rund 2 Milliar
den Schilling pro Jahr ausmachen. Ich glaube, 
wir brauchen den anwesenden Sozialminister 
nur fragen, in welcher Situation er sich be
findet. Er wird uns darüber sehr gerne die 
notwendige Auskunft erteilen. 

Gleidlzeitig muß man sehr offen ausspre
chen, daß die Konsequenzen einer solchen 
Lockerung noch weitergehen würden, denn 
man kann hier nicht das Ende finden. Das 
würde bedeuten, daß für den Gewerbetreiben
den, der jetzt seinen Gewerbeschein zurück.
geben muß, das auch nicht in Kraft tritt und er 
bei Erreichung eines gewissen Alters auto
matisch diese Leistung zu bekommen hätte. 
In der weiteren Folge gilt das auch für den 
Bauern, der seinen Hof nicht zu übergeben 
bräuchte und ebenfalls bei Erreidlung dieses 
Alters in diesen Genuß kommen müßte. 

Eine weitere Folgewirkung wäre. daß man 
allen. die eine vorzeitige Pension erhalten -
idl meine jene, die jetzt mit 420 Versiche
rungsmonaten in Pension, in die sogenannte 
Frührente gehen - und nicht einen einzigen 
Schilling dazu verdienen dürfen. ansonsten 
ihre Pension praktisch zur Gänze zum Ruhen 
kommt. ebenfalls das Redlt zuerkennen müßte. 
weiterarbeiten zu dürfen, was aber zur Folge 
hätte, daß ein Großteil der rund 80.000 Ver
sidlerten, die vom sozialen Redlt auf vor
zeitige Alterspension noch nicht Gebrauch 
machen, dies in Anspruch nähmen und damit 
weitere Belastungen im Sozialbudget von 
vielen Hunderten Millionen Schilling auf
treten würden. Das sind alles Dinge. die Sie, 
glaube ich. dabei nicht betrachtet haben. 
(Bundesrat lng. G a s s n  e r: Sie fallen von 
einem Extrem ins andere! Warum haben Sie 
die 25. Novelle überhaupt beschlossen?) Wir 
können immer nur das besdlließen, was wir 
uns leisten können. (Bundesrat B ü r k 1 e: 
Warum haben Sie die Argumente nicht in der 
Bundesratssitzung vor den Wahlen gebracht? 
- Zwischenruf des Bundesrates Dr. P i  t s c h
m a n  n. - Weitere Zwischenrufe bei der 
OVP.) Idl bin noch nicht fertig. Herr Kollege 
Bürkle! Sie wissen das alles sehr gut. Ich 
glaube. daß idl es Ihnen sicherlich nidlt zu 
sagen brauche. (Bundesrat S e i  d 1: Sie hätten 
es besser machen können die ganze ZeW) Sie 
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haben sich walhrsdleinlich deS/halb bis jetzt 
nicht gerührt. Sie wissen es sehr gut, sonst 
wären Sie die Zeit da unten im Haus am 
Ring umsonst gesessen. 

Sdllußendlich möchte ich noch eines auf
zeigen. I(BundesIat Dr. P i  t s e h  m a n  n: Es ist 
traurig, wenn der "Fachmann" alles herunter
lesen muß!) Ich habe gesagt: Er weiß es. Darf 
idJ. Sie darauf aufmerksam machen, daß gerade 
diese Thematik 50 diffizil ist, daß man es sich 
wirklich nicht 50 billig machen soll, Schlag
worte aus dem Handgelenk zu schütteln. 
(Bundesrat Dr. P i  t s e h  m a n  n: Sie haben 
sich als Fadlmann bezeichnetf) Das können 
Sie vielleicht machen, aber ich möchte mir das 
ersparen. 

Ich möchte, zum SdJ.luß kommend, noch auf 
die sozial SchwädJ.sten verweisen. Es handelt 
sich dabei um zirka 400.000 Ausgleichszu
lagenempfänger, deren Richtsatz für Allein
stehende ab 1 .  Jänner 1972 1641 S beträgt und 
die bei kleinsten Verdiensten eine Kürzung 
ihrer Ausgleichszulage erfahren. Hebt man 
dieses Ruhen auf, müßte man den Ausgleichs
zulagenrichtsatz als Mindestpension de facto 
festlegen und den vielen Zehntausenden, die 
eine Pension unter dem Richtsatz beziehen 
und keine Ausgleichszulage erhalten, weil sie 
arbeiten oder andere Einkommen beziehen, 
ihre Pension auf die Mindestpension anheben. 
Das würde weitere Mittel erforderlich machen, 
die unvorstellbar hoch sind und zurzeit wirk
lich nicht aufgebracht werden können. 

Meine Damen und Herren! Wollen wir uns 
unser fortschrittliches Pensionsrecht erhalten 
- es ist überall in Europa und in der Welt 
als solches anerkannt -, wollen wir es für 
jene, die es dringend brauchen und sozial 
bedürftig sind, schrittweise verbessern und 
wollen wir bel dem Grundsatz bleiben, daß 
die Pension vor allem ein Ersatz für das 
verlorengegangene Aktiveinkommen ist, dann 
brauchen wir Ruhensbestimmungen, sonst, 
glaube ich, bricht unser soziales Gebäude zu
sammen. 

Weil wir dieser Meinung sind und uns als 
sozialistische Bundesratsfraktion sehr ein
gehend mit diesem Thema beschäftigt haben, 
werden wir auch gegen den vorliegenden 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates keinen 
Einspruch erheben. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich ferner 
gemeldet der Herr Vizekanzler. 

Bevor er das Wort ergreift, begrüße idJ. 
herzlidl in unserer Mitte Frau Minister Doktor 
Firnberg. (Allgemeiner Beifall.) 

Bitte, Herr Vizekanzler. 

Bundesminister für soziale Verwaltung 
Vizekanzler Ing. Häuser: Meine sehr geehrten 
Damen und Herrenl Erwarten Sie jetzt bitte 
nicht, daß ich -zu diesem .so komplizierten 
Fragenbereich versuche, hier einige Klarheit 
zu schaffen. Es wüIide zu lang dauern. 

Aber ich möchte doch zu ein p'aar grund
sätzlich aufgeworfenen Fragen 'SteUung neh
men. Fürs erste -bitte ich üeundHchst, daß man 
mit dem Be-griff ,,Ruhensbestimmungen" • die 
eine IFülle von Rechtsnormen im Rahmen der 
Pensionsversicherungsgesetze darstellen, jetzt 
nicht den Antra'g der 26. Novelle a'llein meint. 
Das ist die erste Bitte, die ich ll'abe, denn es 
sind j a  Lockerungen von Ru'henSibestimmun
gen aum mit der 25. Novelle vorgenommen 
worlden. Wenn im etwa an die Grenzwerte 
des § 94 denke, wo die Aufwertung, ohne 
daß Ruhen eintritt, von 2340 S auf 4300 S er
folgt ist, wenn im. daran denke, daß bei der 
Witwenpension statt 1036 S 1340 S eingeführt 
wurden, so sind das alles MiMerungen der 
Ruhensbestimmungen. 

Daher ist die Vorgangsweise - ich bitte 
das so zu verstehen, wie ich es meine -, das 
nur mit dem Begriff: Die sind gegen die 
Ru1hensbe1stimmungen, hüben wie drühenl,  ab
zutun, etwas, was -gegenüber der Offentlich
keit keine samliche Darstellung ist. Denn auch 
Ihr Sprecher hat im Parlament gesagt, daß 
Sie für Ruhensbestimmungen sind. Wir haben 
eine Fülle von Bestimmungen, die wir gar 
nicht aufheben können, weil wir es finanziell 
nicht verkraften könnten. Das einmal als erste 
Feststellung. 

Die zweite Feststellung war, hier sei ein 
Gesetz, das bereits besmlossen war, wieder 
außer Kraft gesetzt worden. Ich möchte jetzt 
nkht aufzählen, wie viele Gesetze in der 
Ersten und in der Zweiten Republik beschlos
sen waren, in Wirksamkeit waren und auch 
negativ geändert wurden, sondern ich mödlte 
nur auf eines in dem Zusammenhang hin
weisen: Idl glaube, daß man die Verpflichtung 
hat, wenn man eine Verbesserung vornimmt, 
sich -auch darüber kl'arzuwerden, we·lche 
materiellen Folgen diese Verbesserung nicht 
im Augenblick, sondern auf Sicht hat. Denn 
sonst kommen wir im gesamten Pensionsrecht 
in die Situation, daß wir eines Tages das 
Le-istungsredJ.t nicht mehr aufrechterhalten 
können oder aber die Belastungen der aktiv 
Tätigen stark erhöhen müssen, die dann auch 
wieder in materielle Schwierigkeiten kommen, 
oder daß drittens der Bund Zuschüsse tätigen 
muß, die dann wieder nur durch Erhöhung 
von Abgaben und Steuern hereingebracht 
werden können. Also das ist die Kernfrage. 

Jetzt zu der entscheidenden Situation. Es 
ist schon gesagt worden, warum dieser Initia-
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tivantrag gekommen ist. Ich gehe auch hier 
nicht auf seine Genesis ein, ich habe das 
bereits im Nationalrat gesagt. Dieser A..ntrag 
ist viele Wochen vorher von einem Sprecher 
der Osterreichischen Volkspartei im Sozi.fll
ausschuß angekündigt worden, aber erst Ende 
Juni eingebracht worden. Es gab keine Mög
lichkeit, sachlich darüber zu beraten. 

Es hätte auch keine Möglichkeit ,gegeben, 
darüber zu beraten, wenn etwa die Mehrheit 
des Bundesrates Einspruch erhoben hätte. 
Dann wäre ein Beharrungsbeschluß in einer 
wahrscheinlich nur kurzen Plenarsitzung wäh
rend der Sommerferien vorgenommen worden. 

Worum es hier ge:ht, ist, daß man über diese 
Dinge reden und sich die Konsequenzen in der 
weiteren Folge überlegen kann. 

Herr Bundesrat Gassnerl Sie Ihaben gesagt, 
die Konsequenz dieser 26. Novelle liegt in der 
25. So wie man jetzt ,sagen \ktann, weil die 
25. NoV'elle geschaffen wurde, muß konsequent 
die 26. folgen, so könnte ich I!hnen jetzt sagen: 
Konsequent 'Zur 26. müßte dann folgen, daß 
wir die 540 Versicherungsmonate reduzieren, 
denn immer wieder steht in der öffentlichen 
Argumentation der Verg,leich mit dem öffent
lichen Dienst. Dort 'g1i:bt es die 540 Monate 
nicht. Wenn ich gleichstellen möchte - der 
darf verdienen un�d ihat 'keine Kürrzung -, 
dann muß ich auch alle anderen gleichstellen. 
Ich habe mehrfach im Nationalrat auf,gezeigt, 
welche materiellen Konsequenzen nicht mit 
der 26. Novelle, sondern in der .weiteren Folge 
entstelhen müßten. 

Die Parteten müssen sich einmal klar aus
sprechen, wie sie das soziale Pensionsrecht 
verstehen wollen. Bleibt es bei dem Grund
satz, daß dieses soziale Pensionsrecht als 
Schutz vor den Wechselfällen des Lebens ein 
Ersatz für das ver'lorengegangene Arbeitsein
kommen ist? Um diese Kernfrage ge'ht es, g,ar 
nicht darum, was es kostet. Diese Kernfrage 
muß einmal entscbJieden werden, denn das gibt 
es ja nur im Bereich der Alterspension. 

Ihre Vorschläge der 26. Novelle haben die 
zweite wichtige Frage, nämlich die Frage des 
Stichtages, eigentlich keiner Lösung zugeführt. 
Wenn Sie die Stichtagsregelung nicht klar fas
sen - völlig gleich, wie -, dann haben Sie 
ungleiches Recht. Denn der, der sich nicht 
versicherungsfrei machen kann, für einen T,ag, 
für eine Woche, für sechs Monate, kann nie 
die 26. NoveUe in Anspruch nehmen, auch 
dann nicht, wenn er bereits 600 Versicherungs
monate hat. Hier muß also die zweite Frage 
mit geklärt werden, wie ·diie Stichtagsbestim
mung bei den unselbständig Erwerbstätigen 
sein soll. Daß sie in der jetzigen !Form unge-

nügend ist und ungleiches Recht 'Schafft, ist 
das, was zu überlegen ist. 

So, bitte ich, die Entscheidung, die getroffen 
worden ist, zu verstehen. 

Ich habe im Nationalf'at mitgeteilt, daß am 
1. Fe!ber in meinem Ministerium eine Aus
sprache ohne Tagesordnung stattfinden wird, 
eine echte Fachdlis!kussion auch mit den Fach
leuten, um einmal die Dinge klarzustellen. An 
diesem Tag werden wir felststeUen können 
- die Pensionsversidlerungsanstalt der Ange
stenten 'hat j a  vorbereitend geaflbeitet -, wie 
die Zusammensetzung dieser zurzeit 580 Per
sonen, die davon ibetroffen sind, aussi,elht. Dann 
werden wlir uns einen W'eg sumen und rdas 
Interesse berücksichtigen, das einer 'hat, der 
agil genug und plhysisch und psychisch geeig
net ist, um auch über das 65. Lebensjalhr oder 
ü'ber 540 Versicherungsmonate hinaus arbeiten 
zu können. Dieses Problem der 540 Versiehe
rung.smonate :hat in 10 oder 20 Jahren eine 
v'öllig andere Bedeutung, denn vom 15. Ibis 
zum 65. Lebensj ahr gibt es 600 VerSiicherungs
monate, 'sodaß 'also 'auch Schulzeiten in Frage 
kämen. 

Das alles muß man seihen und mitbeTÜck
sichtigen, weii wir nicht von heute auf morgen, 
also von einem J alhr zum anderen eine solche 
Regelung vornehmen können, sondern auf 
mindestens zehn Jahre vorausschauend. Bei 
dieser Besprechung werden ,wir aUe diese 
Fragen klären. 

Ich persönlich bin davon überzeugt - das 
dürfen Sie mir gI'auben -, daß man dann 
auf Grund dieser Ge·gebenheiten und sach
lichen Notwendigkeiten eine Lösung finden 
wird, die erstens im Interesse der Ve·rsicher
ten gelegen ist, die gleiches Recht für alle 
schafft - das ist die zweite Voraussetzung -
und die drittens auch im Interesse der Wirt
schaft gelegen ist. (Beifall bei der SPO. - Bun
desrat B ü r k 1 e: Sie haben die Frage nicht 
beantwortet, warum die Mehrheit dieses Hau
ses dieses "schlechte" Gesetz annimmt! Das 
is t die Frage, die oifenbleibt! - Bundesrat 
Dr. S k o t  t o n: Wenn Sie reden wollen, gehen 
Sie hinaus, Herr Bürkle! Von der Bank können 
Sie nicht diese Zwiegespräche halten! - Ge
genrufe bei der OVP.) 

Vorsitzender (das Glockenzeichen gebend): 
Ich bitte, diese Feststellung dem Vorsitz zu 
überlassen . 

Zu Wort hat sich niemand mehr gemeldet. 
Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Berichterstatter ein Schlußwort 
gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Wir schreiten daher ·zur Abstimmung. 
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Bei der A b  s t i m m u n g beschließt der Vorsitzender: Ich danke für den Bericht. 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u e h  zu er- Schreiner. Ich erteile ihm dieses. 
heb.en. 

10. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 15. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz. mit dem das Bauem-Krankenversidle
rungsgesetz abgeändert wird (5. Novelle zum 
Bauem-Krankenversicherungsgesetz) (658 der 

Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
10. Punkt der Tagesordnung : 5. Novelle zum 
Bauern-Krankenversicherungsgesetz. 

Berichterstatter ist wiederum Herr Bundes
ra t Liedl. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Liedl: Hohes Hausl Ich 
bringe den Bericht des Ausschusses für soziale 
Angelegenheiten über d'en Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 15. Dezember 1971 be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bauern
Krankenversicherungsgesetz abgeändert wird 
(5. NoveHe zum Bauern-Krankenversiche
rungsgesetz) . 

13undesrat Schreiner (OVP) : Hohes Hausl 
Herr Vorsitzender! Herr Minister! Seihr geehrte 
Damen und Herren! (Rufe bei der SPtJ: "Frau 
Minister"!) Sehr verehrte gnädige Frau Mini
ster!  ICh bitte .höflichst, das zu entsChuldigen. 

Das im Jahre 1965 geschaffene Bauern
Krarrkenversicherungsgesetz erfährt nun die 
fünfte NoveUiierung. 

Die, vorliegende Gesetzesnovelle verfolgt 
mehrere Ziele. Zwei davon h!aben besonders 
große Bedeutung. Das eine ist die Sicher
steHung der Finanzierung für mindestens zwei 
Jahre, das andere die ErmögIichung eiuer 
namhCl'ften Leistungsverbesserung. 

Die Sicherung der Flinanzie,rung wird vor 
allem durCh eine durchschniUlich 2Oprozentige 
Beitragsethöhung und durCh die damit ver
bundene Erhöhung des Bundeszuschusses ge
wälhr leistet. 

Die LeistungsverlbesseruDlg besteht in erster 
Linie in einer Ibedeutenden Erlhohung der 
Kostenzuschüsse· ab 1. März 1972. 

Gleichze1itig gelangen seitens !der Ärzte
kammer Richttarife an die Ärzte zur Ver
sendung, die in der Regel nicht ÜJberschritten 
werden solleu. Diese Maßnahmen entsprechen . 
dem Ubereinkommen zwischen Ärztekammer 
und Bauernkrankenkasse an Stelle eines Ver
trages, der bis jetzt noch nicht erreichJbar war. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates sieht unter anderem Maßnah
men zur finanziel,len Sicherung des Trägers 
der Bauern-Krankenversicherung für die Zeit 
ab 1. Jänner 1972 vor. Neben einer Anhebung 
der Beiträg,e der Pflkhtversich,erten urnd einer 
entsprechenden Erhöhung des Bundes:beitrages 
werden 'auCh die Beiträge zur Kmnkenver
sicherung der Pensionisten (Rentner) neu ge
regelt. Das Ubereinkommen stellt gewiß keine 

Auch soU die Beitragsregelung f,ür Weiter- Ideallösung dar, es wlird aber sicherlich eine 
versicherte der Regelung nach dem ASVG an- wesentliche Veflbesserung im Rück.ersatz 
gepaßt werden. bringen. 

Vorgesehen ist weiters auch eine Anpas
sung des Kreises de,r pflichtversicherten Per
sonen an die Regelung des Bauern-Pensions
versicherungs gesetzes. 

Der Ausschuß für sozialle Angelegenheiten 
hat die ·gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 20. Dezember 1971 in Verhand
lung genommen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu emp.fehlen, keinen Ein
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Angelegenheiten somit durch 
mich den A n t r a g, der Bundesrat wolle be
schließen : 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 15. Dezember 1971 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bauern-Kranken
versicherungsgesetz a'bgeändert wird (5. No
velle zum Bauem-Krankenversicherungsge
setz), wird kein Einspruch erhoben. 

Die Bauernkrankenkasse hat 16 Beitrags
staffeln nach der Höhe des Einheitswertes. 
Der neue Mindestbeitrag wird 60 .s und :der 
neue Hödlstbeitrag 270 S monatlich sein. Für 
den sogenannten Kinderbeitrag sind künftig
hin mtlndestens 45 S und höchstens 90 S monat
lich vorigeseihen. 

Die Erhöhung eI'follgt nicht linear für alle 
Versich'erungsklassen, sondern unter Bedacht
nahme auf die Verteilung der Betriebe 'auf 
die einzelnen Versicherungsklassen und ihre 
Finanzkraft gestaffe'lt. 

Hiebei wurde sichergestellt, daß der Beitrag 
in der höchsten Versicherungsklasse dem von 
der höchsten Beitragsgrundlage in der Kran
kenversicherung nach dem ASVG bemessenen 
Beitrag für Angestellte entspricht. 

nie kleinste Erhöhung für ·Betriebsführer 
beträgt 5 S monatlich, die größte 51 S monat
lich. Für versicherte Angelhörige - soge-
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nannte Kinderbeiträge, wie sie auch bezeichnet 
werden - beträgt die kleinste Erhöhung 
ebenfalls 5 S monatlich, die größte 19 S monat
lich. 

Eine günstige Regelung wurde 'hinsichtlich 
der Versicherungspflicht der Schwie'gertöchter 
geschaffen. Eine Ulbergangsbestimmung legt 
fest, daß diese Personen �ar weiter pflicht
versichert bleiben, eröffnet liihnen a'ber ein 
unbefristetes Recht, einen Antrag auf Aus
scheidung aus der Versicherungspflicht zu 
steUen. 

Eine günstigere Lösung als bisher konnte 
auch durch Umgestaltung der Beitragsregelung 
für Weiterversicherte geschaffen werden. Im 
Sinne einer Vereinheitlichung des So7Jialver
sicherungs rechtes wird nun auch im Bereich 
der Bauernkrankenversicherung die Regelung 
der 23. Novelle zum ASVG eingeführt. 

Demnach gi'lt als Beitrag zur Weiterver
sicherung zunächst der Beitrag wie in der 
höchsten Versicherungsklasse für Pflichtver
sicherte. Der Weiterversicherte kann aber so 
wie 'bisher einen Antrag auf Herabsetzung 
dieses Beitrages stellen. Die Herabsetzung ist 
bis 'auf den mindesten Beitrag für Pfllichtver
sicherte möglich und wirkt jeweils zwei Jahre. 
Nach Ablauf dieser zwei Jahre kann neuerlich 
die Herabsetzung beantragt werden. 

Schließlich konnte noch ein weiterer Wunsch 
der Bauernkrankenkasse, der vor allem des 
öfteren von Oberösterreich vorgebracht 
wurde, in der Gesetzesnovelle BerückSlichti
gung finden. Nun ist nämlich auch bei antei,ls
mäßigen Pachtungen künftighin die für die 
Miteigentümer vorgesehene Teilung des Ein
heitswertes sinngemäß anzuwenden. 

Leider sind aber 'auch einige berechtigte 
Abänderungswünsche unberücksichtigt geblie
ben. Sie ibetreffen vor allem die derzeit unzu
länglidIe Abgrenzung zwischen landwirtschaft
licher und gewerblicher Krankenversiche
rungspflicht. Abgesehen davon, daß die in der 
gewerblichen Wirtschaft selbständig erwerbs
tätigen Personen in Osterreich noch nicht 
allgemein der gesetzlichen Krankenversiche
rung unterliegen, ist nicht einzuselhen, daß 
Personen, die hauptberuflich Bauern sind, bei 
Fülhrung eines noch so untergeordneten Ge
werbebetriebes aus der Bauerrukrankenkasse 
ausgesch,ieden werden sollen. 

Auf diesem Geibiete wäre eine IGarsfellung 
im Interesse der betroffenen Bauern wün
schenswert. Vielleicht kann auch dieses An
liegen in das ministerielle Gespräch, das uns 
der Herr Sozialminister angekündigt hat, auf
genommen werden. Ich glaube, auch hier 
müßte man einmal im Interesse der 'Betroffe
nen eine günstigere Regelung finden können. 

Sehr geehrte Damen und Herrenl Die vor
liegende Gesetzesnovelle ist gewiß ein wei
terer Schritt auf dem Wege zu einer !besseren 
Gewährleistung der sozialen Sicherheit für die 
bäuerliche Bevölkerung. Die Osterrelichische 
Votkspartei ,gibt daher gerne ihre Zustim
mung. ,(Bei/aU bei der OVP.) 

Vorsitzender: Es liegt keine weitere Wort
meldung vor. Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß
wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Wir schreiten zur Albstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g b eschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu er
heben. 

1 1. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Dezember 1911 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
Wohnungsbeihilfen geändert und für das Ge
schäftsjahr 1912 eine Sonderregelung getrof-

fen wird (659 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
1 1 .  Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Bundesgesetzes über Wohnungsbeihilfen und 
Sonderregelung für das Geschäftsjahr 1972. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Kouba. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Kouba: Hohes Hausl Sehr 
geehrte Frau Minister! Herr Minister I Durch 
den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates soU die Zuständigkeit zur Auszah
lung der Wohnungsbeihilfe beim Zusammen
treffen mehrerer Grundleistungen vereinfacht 
werden. Neben dieser auf eine Anregung des 
Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger 
zurückgehenden Regelung soll eine den Uber- , 
schuß des Beitragsaufkommens betreffende 
Sonderregelung für das Jahr 1 912 getroffen 
werden. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sit
zung vom 20. Dezember 1971 in Verhandlung 
genommen und mehrstimmig beschlossen, dem 
Hohen Haus zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß für soziale Angelegenheiten somit 
durch mich den A n  t r a g, der Bundesrat 
wolle beschließen :  

Gegen den GesetzesbesdIluß des National
rates vom 15. Dezember 1911 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
Wohnungsbeihilfen geändert und für das Ge
schäftsjahr 1912 eine Sonderregelung getrOffen 
wird, wird kein Einspruch erhoben. 

306. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 23 von 46

www.parlament.gv.at



8530 Bundesrat - 306. Sitzung - 22. Dezember 1971 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht-
erstatter. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
lng. Gassner. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat lng. Gassner {OVP} : Herr Vor
sitzender! Hoher Bundesrat! Frau Minister! 
Herr Vizekanzler ! Meine Damen und Herren! 
Um langsam zum Weihnachtsfrieden überlei
ten zu können, und da wir ja di,e letzte Geset
zesvorlage behandeln, die wir nicht einstim
mig verabschieden, werde ich mich bemühen, 
kürzer zu spredlen, und versuchen, die Damen 
und Herren der sozialistischen Fraktion nicht 
allzu sehr zu treffen. (Zwischenrufe bei der 
SPO.) 

In der Einführung zu diesem Gesetz wurde 
festgestellt, daß deshalb die Wohnungsbei
hilfe in der Höhe von 30 S festgesetzt wurde, 
weil dies dem durdlschnittlichen Hauptmiet
zins für eine Zimmer-Küche-Wohnung in Wien 
entsprach. Dies heißt: Zu diesem Zeitpunkt 
war die Wohnungsbeihilfe vor allem für die 
mzial Schwächeren und für jene mit einem 
geringeren Einkommen eine echte Hilfe. 

Wenn man das Gehalt eines Bundesbedien
steten der ersten Gehaltsstufe der untersten 
'I erwendungsgruppe in eine Relation zu die
E:er Wohnungsbeihilfe setzt, dann war die 
"\Vohnungsbeihilfe im Jahre 1951  mehr als 
5 Prozent seines Bruttomonatsgehaltes, und 
im Jahre 1911  sind diese 30 S, wenn wir wie-

Seit dem Jahre 1963 wird regelmäßig zum der denselben Ansatz nehmen, kaum mehr als 
Jahresende eine Regierungsvorlage betreffend 1 Prozent. Sie sehen also, daß die Wohnungs
die Änderung des Bundesgesetzes über Woh- , 'beihilfe heute wirklich nicht mehr als das 
nungsbeihilfen eingebracht, behandelt und anzusehen ist, als das sie im Jahre 1951 ge
beschlossen. Die zur Behandlung stehende (lacht war, nämlich eine echte Hilfe, ein echter 
Vorlage bringt in den Abänderungen zum § 5 Beitrag für j ene, die eben eine Wohnung 
Abs. 5 lit. b und c echte Vereinfachungen der haben, aber vor allem für j ene, die finanziell 
Zuständigkeit bei der Auszahlung, wenn meh- schlechtergestellt sind. 
rere Grundleistungen zusammentreffen. 

Diesen Abänderungen hat die OVP im 
Nationalrat in zweiter Lesung zugestimmt. 
Nicht zugestimmt hat die OVP der neuerlich 
vorgeschlagenen Regelung betreffend die Ver
wendung des im nächsten Jahr zu erwartenden 
Uberschusses. Nicht deshalb, weil der zu er
wartende Uberschuß im nächsten Jahr auf 
wahrscheinlich 1 10 Millionen Schilling anstei
gen wird, sondern deshalb, weil die Situation 
an sich - und hier möchte ich dem Herrn Vize
kanzler recht geben, wenn er sagt, die gesamte 
Problematik der Sozialpolitik, nicht nur der 
Ruhensbestimmungen, sondern auch in vielen 
anderen Bereichen, müßte einmal gemeinsam 
diskutiert werden, um zu einem gemeinsamen 
Weg zu kommen - zu diskutieren und zu 
klären ist und in diesem Fall der Uberschuß 
zweckgebunden für bestimmte Leistungen zur 
Verfügung gestellt werden sollte. Daß auch 
die SPO einmal so dachte, zeigt der im Natio
nalrat einhellig besmlossene Antrag, in dem 
der Herr Bundesminister für soziale Verwal
tung aufgefordert wird, lim Laufe des Jahres 
1971  Verhandlungen zu führen mit dem Ziel, 
das Wohnungsbeihilfengesetz auslaufen zu 
lassen und die Frage eines Ersatzes für die 
entfallende Wohnungsheihilf.e zu klären. 

Außerdem sind die Mieten seit dem Jahr 
1951 pro Jahr um ungefähr 5 Prozent (Bun
desrat Hella H a  n z I i k: Das haben Sie aber 
heim Mietrechtsänderungsgesetz nicht gesagt, 
als Sie allein in der Regierung waren!) - ich 
Gage es jetzt, Frau Kollegin -, in den letzten 
beiden Jahren um 10 Prozent und von Okto
ber 1970 bis Oktober 1971 um 13 , 1  Prozent 
gestiegen. Das heißt - ich darf es noch einmal 
festhalten -: Heute sind die 30 S keine echte 
Hilfe mehr! 

Nun gilt es zu bedenken, daß es auch beim 
heutigen Wohlstand noch immer Menschen 
gibt, die unverschuldet in Not gerieten. Wäre 
es nicht besser, diesen Menschen gezielt mehr 
zukommen zu lassen? Ich könnte mir vorstel
len - ich möchte nur einen Gedanken aus
spremen nicht mehr -: vielleicht einen nam 
dem Einkommen gestaffelten lFamilienzuschuß 
oder einen solch,en für di,e 'Mindestrentner 
oder, wie Kollegin Bundesrat Egger bereits 
gelsagt hat, einen solmen für d.ie Kleinrentner. 
Sie haben 'es heute ausgeführt. (Bundesrat 
Hella H a n z I i k: Für die kleinen Gewerbe
treibenden, die die dreifache Miete zu zahlen 
haben auf Grund Ihres Gesetzes!) Frau KoUe
gin Hanzlikl Uber das ,alles kann man sprechen 
- stellen wir dom diesen Gedanken einmal 

Denken wir einmal an die Zeit zurück, in in den Raum! -:-, wie diese Uberschußmittel 
der das Wohnungsbeihilfengesetz beschlossen venv'endet werden könnten. Oder auch für die 
wurde. In diesem Gesetz vom 2 1 .  September Krieg,sopf.er vieUeicht, für die j a  heute die 
1951 stand in § 1 :  "Zur Erleimterung des SPO bei der ASVG-Novelle nicht allzuviel 
durm die Nadlkriegsverhältnisse entstehen- Freundlichkeit 'besessen hat. 
den erhöhten Wohnungsaufwandes ist nadl Oder denken wir daran, daß in der heutigen 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes technisierten Welt vielleicht manche junge 
Wohnungsbeihilfe zu gewähren." • Menschen verunglücken, junge Menschen, die 
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Ing. Gassner 

vielleicht 'gerade ein'e FamHie 'gegründet un1d 
zwei, dr,ei Kinder haben. Sie st'ehen oft vor 
unlösbaren Problemen. Ich kenne so einen 
Fall, wo eine 21j ährige Frau mit ihren zwei 
Kindern, ein und vier Jahre alt - ihr Mann 
ist verunglückt -, nun nicht weiß, was sie 
tun soll. Soll sie arbeiten gehen und damit 
vielleicht die Obsorge für ihre Kinder, denen 
sie nunmehr auch den Vater ersetzen muß, 
vernachlässigen? Oder soll sie zu Hause blei
ben und mit der Pension auskommen, die sie 
erhält, die zum Leben zuwenig und, man 
müßte sa'gen, zum Sterben zuvi'el ist? Hi,er 
wäre vielleicht die - Möglichkeit, eine Ände
rung durchzuführen. 

Ich vertrete daher die Meinung, daß es ange
bracht wäre, für solche echte Notstandsfälle 
Sonderregelungen zu suchen, und dazu könnte 
man vielleicht auch den Uberschuß aus den 
Wohnungsbeihilfen verwenden. Dies wäre 
siCher eine bessere soziale Tat, als daß mit 
diesem Uberschuß der Finanzminister das De
fizit seines Staatshaushaltes verkleinert. (Bun
desrat DI. S k o t  t o n: Selber vier Jahre nichts 
machen und sich dann aufregen!) Einverstan
den; es ist gemeinsam dieser Weg gegangen 
worden, aber man soll doch niCht erstarren! 
Auch das haben wir heute vom Herrn Vize
kanzler gehört. Man soll nicht sagen: Das, 
was vielleicht vor fünf oder sechs Jahren gut 
war, das müssen wir immer fortsetzen. Wir 
sollten die Maßnahmen überdenken, wir soll
ten zu einem gemeinsamen Weg kommen. 
Wäre das nicht zweckmäßig, Herr Bundesrat 
Dr. Skotton? Einverstanden, danke schönl 
(Bundesrat Dr. S k o t  t o n: Aber vier Jahre 
selber das machen und sich dann aufregen, 
das überschreitet meine Toleranzgrenzel) 
Nein, aber neinl 

Um in dieser Richtung einen Schritt weiter
kommen zu können, möchte ich, so wie es im 
vergangenen Jahr im Nationalrat der Fall 
war, den einstimmig beschlossenen E n t
s c h I  i e ß u n g s a n t r a g  dem Bundesrat 
vorlegen. 

Antrag 

der Bundesräte Ing. Gassner, Mayer, KrempI 
und Genossen zum Wohnungsbeihilfen
gesetz (45 und 1 1 2 d. B .) 

Die gefertigten Bundesräte stellen den 
Antrag: 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

Der Bundesminister für soziale Verwal
tung wird ersucht, im Laufe des Jahres 1912 
Verhandlungen zu führen mit dem Ziele, das 
Wohnungsbeihilfengesetz auslaufen zu las
sen und die Frage eines Ersatzes für die 
entfallenden WohnungsbeihiIfen zu klären. 

Im Nationalrat hat der OVP-Abgeordnete 
Vetter einen Abänderungsantrag eingebracht 
mit dem Inhalt, den Uberschuß aus den Woh
nungsbeihilfen dem Ausgleichsfonds für Fa
milienbeihilfen zuzuführen. 

AuCh wir seitens der avp im Bundesrat 
sind der Meinung, daß dieser Weg gegangen 
werden soll, solange nicht grundsätzlich ein 
neuer Weg gefunden wird. Wir sind dieser 
Meinung deshalb, weil die Wohnungsbeihilfen 
ähnlich wie die Familienbeihilfen zur Unter
stützung der Familien dienen. 

Da der vorliegende Gesetzesbeschluß dieser 
unserer Auffassung nicht gerecht wird, da er 
nicht für die Familien, sondern nur für den 
Finanzminister von Nutzen ist, sehen wir uns 
nicht imstande, dem Antrag des Ausschusses, 
keinen Einspruch zu erheben, unsere Zustim
mung zu geben. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Bundesrat Alberer. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Alberer (SPü) : Herr Vorsitzender! 
Frau Minister I Herr Minister I Meine Damen 
und Herrenl Das Wohnungsbei!hilfengesetz be
ziehungsweise die Regierungsvorlage hie'ZU 
muß in zwei Teilen betrachtet werden. Es han
delt sich insbesondere um den § 5. Ich glaube, 
diesbezüglich sind sich alle AJbg'eordneten 
einig, daß der Anregung des Hauptv,eIlbandes 
der Sozialversicherung·sträger, die Zuständig
keit zur Auszalhlung zwecks Vereinfachung zu 
ändern, zugestimmt wird. 

. 

Wesentlich anders sieht es beim § 1 2  aus. 
Der sieht vor, daß der Uberschuß des Beitrags
aufkommens zur Wohnungsbeihilfe einer Son
derregelung für das Jahr 1912 zuzuführen sei. 

Als dieses Gesetz im Jahre 1 95 1  geschaffen 
wurde, haben wir draußen in den Betrieben 
damit absolut keine Freude gehabt. Diese 
Wohnungsbeihilfe war damals 30 S. Diese 
Höhe hat sie heute noch. Sie war damals aller
dings wesentlich mehr im Verhältnis zum Ein
kommen als heute. Sie wurde in der Regel 
so ausbezahlt, daß diese Beihilfe in manchen 
Familien drei und vier Arbeitnehmer bezogen 
haben, die womöglich in einer billigen Woh
lltmg gewohnt haben, wogegen vielleicht in 
einer teuren Wohnung nur ein kleiner Ver
diener diese Beihilfe bezogen hat. 

Diese Beihilfe wurde und wird darüber 
hinaus auch Leuten ausgezahlt, die selbst 
Hausbesitzer sind, die selbst Hausherren und 
Vermieter sind. 

Damals bestand auch di'e Schwierigkeit, 
daß die Haushenen, die Vermieter d,er 
Meim:ng gewesen sind, diese 30 S seien dem 
vVohnungsmieter nur übergeben worden und 
sollten an den Vermieter abgeführt werden, 
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Alberer 

der sich damit ein höheres Einkommen aus 
den Mieten verschaffen sollte. 

Ich habe schon darauf hingewiesen : Wir 
waren damals nicht besonders glücklich, als 
dieses Gesetz geschaffen wurde. Es hatte viel
leicht den einen Vorteil, daß damals jeder 
einzelne Arbeitnehmer gleich viel aus diesem 
Fonds bekommen hat. 

Erstmalig dürfte reine Freude mit diesem 
Gesetz im Jahre 1 964 der damalige OVP
Finanzminister Dr. Schmitz gehabt haben, weil 
in j enem Jahre erstmalig beschlossen wurde, 
daß der Uberschuß aus diesem Fonds nicht 
zwischen Sozialversicherungsträgern und der 
Arbeitslosenversicherung aufgeteilt werden 
sollte wie in den Jahren 1 95 1  bis 1963, son
dern erstmals wurde dieser Uberschuß vom 
damaligen Finanzminister genommen, und es 
wurde dann damit das Budget saniert. 

Diese Handhabung wurde auch während der 
OVP-Alleinregierung nicht geändert. Jahr für 
Jahr wurde die Sonderregelung beschlossen, 
und Jahr für Jahr wurden die Dberschüsse 
dem Finanzminister abgeführt. 

Nun soll es in Zukunft - was alber nicht 
heißen soll, für aUe Zukunft ! - ebenfalls so 
sein; jedenfalls im Jahre 1972. 

Meine Damen und Herrenl Würden wir die
ses Geld dem Familienlastenausgleichsfonds 
zuführen, dann würden wir nach unserer Mei
nung damit das heutige Wohnungsbeihilfen
gesetz zementieren; es sollte dann wahrschein
lich immer so bleiben. Wir in den Betrieben 
draußen sind der Meinung, daß wir wirklich 
ein neues Wohnungsbeihilfengesetz, ein 
modernes Gesetz, ein Gesetz, das der heutigen 
Zeit und den heutigen Verhältnissen ent
spricht, in den nächsten Jahren schaffen müß
ten. Wir sind aber davon überzeugt, daß das 
nicht von heute auf morgen geschehen kann, 
aber die Forderung der Sozialisten, daß etwas 
Neues, etwas Besseres, etwas der heutigen 
Zeit Entsprechendes geschaffen werden soll, 
diese Forderung bleibt selbstverständlich nach 
wie vor aufrecht. 

Die Osterreichische Volkspartei dürfte erst 
im Jahr 1970 ihr Herz für die Armen entdeckt 
haben, denn bis dahin haben wir davon nichts 
bemerkt. (Zwischenruf des Bundesrates Ing. 
G a s  s n e r.) Im Gegenteil: Im Jahre 1968 
wurde das Mietrechtsänderungsgesetz gegen 
unsere Stimmen beschlossen. Von diesem Zeit
punkt an gibt es viele, viele arme Mieter, 
die wesentlich mehr Miete zahlen müssen a,ls 
bis zu jenem Zeitpunkt. Damals hat natürlich 
die Beihilfe ihren bis dahin gehabten Wert 
ebenfalls verloren. (Bundesrat B ü r k 1 e: Sie 
meinen: vor allem an die Gemeinde Wien 
mehr zahlen müssen!) Selbstverständlich. (Ruf 

bei der SPO: Auch!) Ja. (Heiterkeit bei der 

OVP. - Bundesrat Hella H a  n z 1 i k: Für neue 

Wohnungen, aber nicht für Bassenawohnun

gen!) Herr Bundesrat Bürkle ! Es ist selbst
verständlich auch ein großer Unterschied, ob 
ich eine neue, eine moderne, eine der heutigen 
Zeit entsprechende Wohnung benütze oder 
besitze und für diese dann wirklich etwas 
bezahlen muß oder ob ich irgendwo in einem 
Hinterhof in einer bereits abgewohnten Woh
nung wohne, für die ich seit dem Jahre 1 968 
auch wesentlich mehr bezahlen muß. Das ist 
ein großer Unterschied! 

Wir Arbeitnehmer - und ich bin ein 
Gewerkschafter, ich vertrete die Arbeiter -, 
wir sind bereit, für Wohnungen etwas auszu
geben, aber das sollte auch wirklich eine Woh
nung sein und sollte als solche bezeichnet 
werden 'können und nicht als -etwas, von dem 
wir auf dem Lande draußen sagen : Es ist ein 
alter Sta11 l 

Sie, meine Herren, die Sie sich immer gern 
als die Männer der Wirtschaft, als die Ver
treter der Wirtschaft bezeichnen (Zwischenruf 

des Bundesrates B ü r k 1 e), Sie wissen es ganz 
genau: Wenn wir an den Finanzminister 
immer größere Forderungen stellen - auch 
Sie, meine Herren, tun das! -, wenn wir vom 
Finanzminister immer neue Ausgaben fordern, 
können diese Ausgaben nur finanziert werden, 
wenn auch dementsprechend Eingänge herein
kommen. Wir können nicht etwas, was die 
OVP-Finanzminister seit dem Jahre 1 964 für 
sich in Anspruch genommen haben, dem 
jetzigen FinanZJlllinister wieder entziehen und 
von ihm gleichzeitig mehr Leistungen verlan
gen! (Beifall bei der .sPtJ. - Bundesrat H ö t

z e n  d a r  i e r: Also können Sie es auch nicht 

besser!) 

Wir Sozialisten werden deshalb dem Geset
zesbeschluß, welcher den Uberschuß des Bei
tragsaufkommens an Wohnungsbeihilfe einer 
Sonderregelung zuführen soll, selbstverständ
lich unsere Zustimmung geben. 

Dem Entschließungsantrag des Kollegen 
Gassner können wir nicht beitreten. Wir haben 
diesbezüglich eine andere Auffassung und 
werden diesen Antrag ablehnen. (Beifall bei 
der SPtJ. - Bundesrat Ing. G a s  s n  e r: Was 
Sie damals angenommen haben, lehnen Sie 
heute ab! Das ist die "moderne Politik" der 
SPtJ!) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich ferner 
noch der Herr Vizekanzler gemeldet. Bitte, 
Herr Vizekanzler. 

Bundesminister für soziale Verwaltung 
Vizekanzler Ing. Häuser: Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich werde ganz kurz sein. 
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Vizekaozler log. Häuser 

Ich darf fürs erste die Feststellung treffen, 
daß die vom Herrn Bundesrat Gassner ange
zogene Problematik, bezogen 1951 auf 1 97 1 ,  
in den Jahren 1967, 1968 und 1 969 auch schon 
vorhanden war. (Bundesrat Ing. G a s  s n e r: 
Aber es wird immer schlechter!) Man hat 
damals genauso die Beträge, die im Rahmen 
des Wohnungsbeihilfengesetzes gegeben wer
den, eben aus den Schwierigkeiten einer Neu
ordnung heraus nicht einer Regelung zuge
führt. 

Die zweite Feststellung : Ich habe bezüglich 
des Entschließungsantrages 1 970 im National
rat bereits eine Antwort gegeben. Wir haben 
uns in einer sehr gründlichen Beratung und 
Bearbeitung im Ministerium mit aU den Mög
lichkeiten beschäftigt ; aber wenn man für eine 
neue Ordnung ist, dann muß man auch sehr 
deutlidI sagen, wie sie ausschauen soll. 

Denn eines, meine Damen und Herren, steht 
fest: Zurzeit werden etwa 800 Millionen Schil
ling direkt von den Arbeitgebern den Arbeit
nehmern in der Lohnauszahlung gegeben, und 
es werden 400 Millionen Schilling mit den 
0,45 Prozent über den Bereich der Sozialver
sicherung gegeben. Das heißt, die Wirtschaft 
bezahlt die 1 ,2 Milliarden SdIilling. Jetzt muß 
man auch den Mut haben zu sagen, wer es 
nidIt kriegen soll, ab welcher Einkommens
grenze etwa man aus diesem Bereich aus
scheidet. Oder man muß audI - Herr Bundes
rat, wenn Sie sagen, man möge diesen Uber
schuß, der bislang nicht anders verwendet 
wurde, sozial bedürftigen Gruppen geben -
fragen: Was haben diese Gruppen davon? 
Allein die AZ-Bezieher - Sie haben alle ange
führt : die Kriegsopfer, die Kleinrentner und so 
weiter . . . (Bundesrat G ö s c  h e l  b a u  e r: Nur 
beispielsweise! - Weitere Zwischenrufe bei 
der OVP.) Nur die AZ-.Bezieher, Herr Bundes
rat! Wenn wir diese 100 Millionen Schilling . . .  

(Bundesrat Dr. P i  t s e h  m a n n: Sie meinen 
jetzt nicht die "Arbeiter-Zeitung"l - Bundes
rat B ö e  k: Das hat nichts mit der "Arbeiter
Zeitung" zu tun! - Heiterkeit.) Im allgemei
nen Gelbrauch weiß jeder, daß das "Ausgleichs
zulagenempfänger" !heißt. (Zwischenrufe.) Ja, 
das ist unterschwellige Propaganda. - Das 
wären pro Kopf nidIt einmal 20 S pro Monat. 
Also man soll mit so großen Beträgen, wenn 
man sie dann verteilen möchte, nicht Illusionen 
wecken, die man nicht erfüllen kann. 

Eines könnte man: Wenn Sie meinen, daß 
damals die Grundlage 30 S für Ihren zu ver
gleichenden Angestellten oder Beamten fünf 
Prozent waren und es jetzt ein Prozent ist, 
werde ich - wenn Sie sich dazu bereit fin
den - sofort ein solches Gesetz vorlegen und 
das wieder auf die fünf Prozent erhöhen. Dazu 
werden Sie aber nicht bereit sein. (Beifall bei 

der SPO. - Bundes
-
rat B ü r k 1 e: Sie werden 

sich hüten, ein solches Gesetz zu machen/ 
Wenn das käme, hätten Sie Angst vor der 
eigenen Courage!) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein Schluß
wort 'gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e j n e  n E i n  s p r u c h zu er
heben. 

Die E n t s e h  1 i e ß u n g wird a b g e-
1 e h  n t. 

12. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 21. Dezember 1971 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Preisregelungsgesetz 
1 957 neuerlich geändert wird (668 der Bei-

lagen) 

13. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 21. Dezember 1911 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Preistreibereigesetz 

1959 geändert wird (669 der Beilagen) 

14. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 21. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz. mit dem das Marktordnungsgesetz 1961 
geändert wird (Marktordnungsgesetz-Novelle 

1911) (610 der Beilagen) 

15. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 21. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Landwirtscbaftsgesetz ge-

ändert wird (611 der Beilagen) 

1 6. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 21. Dezember 1911 betreffend ein Bundes
gesetz. mit dem das Lebensmittelbewirtscbaf
tungsgesetz 1952 geändert wird (612 der Bei-

lagen) 

11. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 21. Dezember 1971 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Rohstoiflenkungsgesetz 
1951 geändert wird (Rohstofflenkungsgesetz-

novelle 1911) (613 der Beilagen) 

18. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 21.  Dezember 197 1 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem die Geltungsdauer des Last
verteilungsgesetzes 1 952 neuerlich verlängert 

wird (674 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu d en 
Punkten 1 2  bis 1 8  der Tagesordnung, über die 
eingangs beschlossen wurde, die Debatte unter 
einem abzuführen. 
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Vorsitzender 

Es sind die's: Die Kompetenz des Bundes zur Gesetz
Gesetzeslbeschlüsse des Nationalrates vom gebung und Vollziehung ist durch eine Ver-

2 1 .  Dezember 1 911 betreffend fassungsbestimmung geregelt, die der bisheri-
neuerliche Änderung des Preisregelungs- gen Regelung entspricht. 

gesetzes 1 951, 
Änderung des Preistreibereigesetzes 1959, 
Marktordnungsgesetz-Novelle 1911 ,  
Änderung des Landwirtschaftsgesetzes, 
Änderung des Lebensmittelbewirtschaf-

tungsgesetzes 1 952, 
ROhstofflenkungsgesetznovelle 1971 und 
neuerliche Verlängerung der Geltungs1dauer 

des LastverteHung'Sg'es,etzes 1952. 
Berichterstatter über die Punkte 12 und 13 

ist Frau Bundesrat Hermine Kubanek. 
Ich bitte um die Berichterstattung. 

Berichterstatterin Hermine Kubanek: Hoher 
Bundesratl Meine Damen und Herren! Durch 
den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates soll die Geltungsdauer des Preis
regelungsgesetzes 1 951, dessen Wirksamkeit 
gegenwärtig bis Ende 1911 befristet ist um 
ein Jahr, nämlich bis zum 3 1 .  Dezember i 972 
erstreckt werden. 

' 

Neu gelaßt wer:d·en dabei gleichzeitig die 
Bestimmungen des § 3 a dieses Bundesgeset
zes. 

Die Kompetenz des Bundes zur Gesetz
gebung und Vollziehung ist durch eine Ver
fassungsbestimmung geregelt, die der bisheri
gen Regelung entspricht. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor
lage in seiner Sitzung vom 22. Dezember 
1 911 in Verhandlung genommen und einstim
mig besdtlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor
lage in seiner Sitzung vom 22. Dezember 191 1  
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Verfassungs- und Rechtsangelegen
heiten somit durch mich den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 2 1 .  Dezember 197 1  betreffend ein 
Bundesges�tz, mit dem das Preistreibereigesetz 
1959 geändert wird, wird kein Einspruch erho
ben. 

Vorsitzender: Danke schön. 

Berichterstatter über die Punkte 14 bis 1 8  
ist Herr Bundesrat Dr. Goess. I ch  bitte um 
die Berichte. 

Berichterstatter Dr. Goess : Ich berichte 
namens des Ausschusses für wirtschaftliche 
Angelegenheiten über den Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 2 1 .  Dezember 191 1  
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Marktordnungsgesetz 1 961 geändert wird. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll die Geltungsdauer des 
Marktordnungsgesetzes, welche gegenwärtig 
bis Ende 197 1  befristet ist, um ein Jahr, näm
lich bis zum 3 1 .  Dezember 1 972, erstreckt wer
den. 

Gleic;:hzeitig damit soll der Milchwirtschafts
fonds verpflichtet ' werden, im Rahmen des 
Preisausgleichsverfahrens auf eine Verbesse
rung der Kostensituation hinzuwirken. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Verfassungs- und Rechtsangelegen- Vorgesehen ist auch eine Anpassung der 
heiten somit durch mich den A n  t r a g, der W�renkataloge an die Nomenklatur des Zoll-
Bundesrat wolle beschließen: tarIfes. 

Gegen den Gesetzesbeschluß des NatiOnal- I Die Kompetenz des Bundes zur Gesetz
rates vom 2 1 .  Dezember 1911 betreffend ein gebung und Vollziehung ist durch.. eine Ver
Bundesgesetz, mit dem das Preisregelungs- I fassungsbestimmung

. 
geregelt, die der bisheri

gesetz 1951 neuerlich geändert wird, wird kein ! gen Regelung entspncht. 
Einsprudl erhoben. \ Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen-

Vorsitzender: Danke. i heiten hat die gegenständlidte Vorlage in 
Ich bitte um den zweiten Bericht I seiner Sitzung vom 22. Dezember 1 97 1  in Ver-

B . dtt t tt . .
' i handlung gezogen und einstimmig beschlos-en �rs a enn Hermme Kubanek: Durch ! sen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen den vorlIegenden Gesetzesbeschluß des Na- I E' h h ' 

-
t· I t 11 " i mspruc zu er eoen. IOna ra es so das Preistreibereigesetz, des- i 
sen Wirksamkeit gegenwärtig bis Ende 1971 ! Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
befristet ist, um ein weiteres Jahr, nämlich i schuß für wirtschaftliche Angelegenheiten 
bis zum 3 1 .  Dezember 1 912, verlängert wer- ! somit durch mich den A n  t r a g, der Bundes-
den. ; rat wolle beschließen: 
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Dr. Goess 
Gegen den Gesetzesbeschluß des National- I seiner Sitzung vom 22. Dezember 1 97 1  in Ver

rates vom 21.  Dezember 1971 betreffend ein I handlung genommen und einstimmig beschlos
Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungs- I sen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 
gesetz 1967 geändert wird (Marktordnungs- Einspruch zu erheben. 
gesetz-Novelle 1 97 1 ) ,  wird kein Einspruch Al E b ' . B t 
erhoben. 

s r�e lllS. semer 
.
era ung stellt der Aus-

schuß tur wutschafthche Angelegenheiten 
Vorsitzender: Danke. i somit durch midl den A n  t r a g, der Bundes-

Ich bitte um den Bericht über das nächste 'I rat wolle beschließen: 

Gesetz. 
I Gegen den Gesetzesbeschluß des National-

Berichterstatter Dr. Goess: Landwirtschafts- 'I' rates vom 2 1 .  Dezember 1 97 1  betreffend ein 
gesetz : Das Landwirtschaftsgesetz stellt eine Bundesgesetz, mit dem das Lebensmittel
maßgeblidle Grundlage für die Agrarpoiitik bewirtschaftungs gesetz 1 952 geändert wird, 

dar. Es ist in seiner Wirksamkeit gegenwärtig 11 wird kein Einspruch erhoben. 
bis Ende 1 97 1  befristet. Durch �en vorliegen- I Vorsitzender: Bitte d B 'cht " b d 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates soll i näcb te G t 

en en u er as 

nunmehr die Geltungsdauer dieses Bundes- I s ese z. 

gesetzes um ein Jahr, nämlich bis zum 3 1 .  De- ! Berichterstatter Dr. Goess: Rohstofflen
zember 1 972, erstreckt werden. i kungsgesetznovelle 1911 : Das Rohstofflen-

Die Kompetenz des Bundes zur Gesetz- 1 kungsgesetz 1 951 dient als Grundlage für Len

gebung und Vollziehung ist durdl eine Ver- ku�gs�aßn?hmen auf dem Eisenschrottsektor. 

fassungsbestimmung geregelt, die der bisheri- Es 1st m seme:: Wirksamkeit gegenwärtig mit 

gen Regelung entspricht. Ende 1 971 befnstet. 

Der Ausschuß für wirtsdlaftlidle Angelegen
heiten hat die gegenständliche Vorlage in 
seiner Sitzung vom 22. Dezember 197 1  in Ver
handlung genommen und einstimmig besdllos
sen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 

Durch den vorliegenden Gesetzesbesdlluß 
des Nationalrates soll nunmehr die Geltungs
dauer dieses Bundesgesetzes um ein Jahr, 
nämlich bis 3 1 .  Dezember 1 972, erstreckt wer
den. 

Einsprum zu erheben. Die Kompetenz des Bundes zur Gesetz-

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus- gebung und Vollziehung ist durch eine Ver

schuß für wirtschaftliche Angelegenheiten fassungsbestimmung geregelt, die der bisheri

somit durch mim den A n  t r a g, der Bundes- gen Regelung entspricht. 

rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 2 1 .  Dezember 1 97 1  betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Landwirtschafts
gesetz geändert wird, wird kein Einspruch 
erhoben. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen
heiten hat die gegenständliche Vorlage in sei
ner Sitzung vom 22. Dezember 1 97 1  in Ver
handlung genommen und einstimmig beschlos
sen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Vorsitzender: Ich bitte um den nächsten Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus-

Bericht. schuß für wirtschaftliche Angelegenheiten 
somit durch mich den A n  t r a g, der Bundes-

Berichterstatter Dr. Goess: Lebensmittel- rat wolle beschließen: 
bewirtschaftungsgesetz: Das Lebensmittel
bewirtschaftungsgesetz ist für den Fall von 
Versorgungssdlwierigkeiten bei Lebensmitteln 
sowie als Ergänzung zum Marktordnungs
gesetz von Bedeutung. Es ist in seiner Wirk
samkeit gegenwärtig mit Ende 191 1  befristet. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll nunmehr die Geltungs
dauer dieses Bundesgesetzes um ein Jahr, 
nämlich bis zum 3 1 .  Dezember 1972, erstreckt 
werden. 

Die Kompetenz des Bundes zur Gesetz
. gebung und Vollziehung ist durch eine Ver

fassungsbestimmung geregelt, die der bisheri
gen Regelung entspricht. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen
heiten hat die gegenständlidle Vorlage in 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 2 1 .  Dezember 1 91 1  betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Rohstofflenkungs
gesetz 1 95 1  geändert wird (Rohstofflenkungs
gesetznovelle 1 97 1 ) ,  wird kein Einspruch erho
ben. 

Vor,sitzender: Bitte um den nächsten Beridlt. 

Berichterstatter Dr. Goess: Lastverteilungs
gesetz : Das Lastverteilungsgesetz bildet die 
Grundlage für Maßnahmen zur Le�kung und 
Verteilung der elektrischen Energie nach 
gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Es ist 
in seiner Wirksamkeit derzeit bis Ende 1 97 1  
befristet. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll die Geltungsdauer die-
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Dr. Goess 

ses Bundesgesetzes um ein Jahr, nämlich bis Dr. Kreisky: Was geht uns das Ausland an, 
zum 3 1 .  Dezember 1972. erstreckt werden. wir leben in OsterreichI - Gott sei Dank 

Die Kompetenz des Bundes zur Gesetz� 
gebung und Vollziehung ist durch eine Ver� 
fassungsbestimmung geregelt, die der bisheri� 
gen Regelung entspricht. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen
heiten hat die gegenständliche Vorlage in sei
ner Sitzung vom 22. Dezember 1971 in Ver
handlung genommen und einstimmig beschlos
sen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 
Einspruch zu erheben. 

' 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für wirtschaftliche Angelegenheiten 
somit durch mich den A n t r a g, der Bundes
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 2 1 .  Dezember 1 97 1  betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die Geltungsdauer des 
Lastverteilungsgesetzes 1952 neuerlich verlän
gert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Danke für die Berichte. 

Wir gehen nunmehr in die Debatte ein, die 
über die zusammengezogenen Punkte unter 
einem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich zunächst Herr 
Bundesrat Dr. Pitschmann. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat DDr. PUschmann (OVP) : Herr 
Minister! Hohes Hausl Ein Glück für Oster
reich, daß der "Mehrstufenteuerungs-Senk
rechtstarter" Dr. Bruno Kreisky sein Poker
spiel an der Preis- und Teuerungsfront ab
brechen mußte, daß die besonnenen Elemente 
in seiner Partei obsiegt haben. 

" Mehrstufen-Senkrechtstarter" warum 
wohl? Vor jeweiligen Wahlen füllt er seine 
Trägerraketen mit Preistreibstoff - von der 
Bevölkerung weitgehend unbemerkt, weil man 
allerorten garantiert stabile Preise ver
spricht -, nach Wahlen zündet er sie dann 
recht schnell an und öffnet die Schleusen für 
Preislci.winen und läßt die Preisdämme bre
chen. 

Zwei Ausreden, die er bisher immer 
gebraucht hat, zum Teil mit Erfolg, werden 
ganz sicher nicht mehr hinhauen. 

Es handle sich um importierte Preissteige
rungen. - Als vor den vorletzten Wahlen, 
a�s die OVP regierte, Dr. Kreisky in einem 
Stadtgespräch der Television in Linz von 
einem OVP-Sprecher der Vorhalt gemacht 
wurde, daß diese drei Prozent Teuerung, die 
zu jener Zeit da war, importiert seien, das 
heißt, im Ausland die Preissteigerung nicht 
geringer sei und Osterreich keine Insel der 
Seligen sein könne, weil wir mehr denn je  
vom Auslande abhängig sind, sagte damals 

dürfen wir heute auch in unserem schönen 
Osterreich leben. Was damals für Kreisky 
Geltung hatte, wird doch heute ebenso Be
stand haben müssen. (Vorsitzender-Stellver
treter Dr. S k o t  t o n  übernimmt die Ver
handl ungslei tung.) 

Des öfteren, wenn er an Versprechungen 
seiner Partei, seiner Parteiorgane, erinnert 
wird, sagt er dann ausweichend: Ich habe das 
nicht versprochen. Ein Parteiobmann muß für 
die Aussage seiner Partei in Wahlzeiten schon 
auch später geradestehen und versuchen, die 
Versprechungen seiner Partei einzuhalten. 

Wie unsinnig ist diese SPO-Regierungsvor
lage, die nicht Gesetz wurde, die jetzt abge
ändert wurde. Es wäre ein reines Alibigesetz 
gewesen, das nichts anderes mit sich gebracht 
hätte als Schikanen behördlicher Art, wobei 
::ler kleine Mann in erster Linie betroffen wor
den wäre, der kleine Kaufmann, während die 
Schuldigen auf der Regierungsbank vollkom
men ungeschoren geblieben wären. 

Selbst die "Arbeiter-Zeitung" hat vollkom
men richtig diesen Tatbestand bestätigt. Vor 
einiger Zeit behauptete sie, daß nur in zwei 
europäischen Staaten die Preissteigerung 
geringer sei als in Osterreidl. Die "Arbeiter
Zeitung" hat acht Staaten angeführt, Staaten, 
in denen konservativ-fortschrittlich und zum 
Teil sozialistisch regiert wird, und hat im sel
ben Atemzug gesagt, daß alle europäisdlen 
Staaten wirksamere Preisbekämpfungsgesetze 
hätten, Wenn dort die Teuerung größer ist, 
obwohl sie bessere Gesetze haben, kann man 
in Osterreich doch nicht mit der Behauptung 
kommen: Wir brauchen ein besseres Gesetz, 
um die Teuerung in Osterreich, die geringer 
ist als im Ausland, herunterzudrücken. Das 
Ausland hatte also trotz wirksamerer Gesetze 
eine größere Teuerung als bei uns. Es ist 
demnach nicht an den Gesetzen gelegen oder 
nicht möglich, mit Gesetzen entsprechend weit
gehend preisregul,ierend wirken zu können. 

Jedenfalls ist es unbestritten, daß die bis
herigen Regierungen bis zur SPO-Minderheits
und jetzt Alleinregierung in der Lage waren, 
mit diesem Preisinstrumentarium zu regieren 
und die Teuerungen im erträglichen Rahmen 
zu halten. Erstmals die SPO-Regierung ist 
dazu nicht in der Lage - ZeilHnger würde 
vielleicht sagen: Nicht fä'hig dazu! -, mit dem
se1ben Gesetz 'zu regieren, wie es bisher d·er 
Fall war. Wer sta!bile Pr,ei,se verspr,icht und 
garantiert hat, für den muß es natürlich fürch
terlich sein, in den Augen der Offentlichkeit 
nach eineinhalb, zwei Jahr'en als eI'ster und 
größter Pred:streiber dazustehen. ZeiUinger 
würde sag'en: Man ist unfähig zu reg,ieren, und 
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eine unfähige Regi'erung soll die Regierungs
kunst anderswo versuchen. 

Unser Herr Bundeskanzler und unser Herr 
Innenminister haben nun ihr Gesetz, mit dem 
sie künftighin die Preise stabil halten können. 
Es liegt nun allein ' an ihnen. Da das Ausland 
uns ja nicht interessiert, werden wir hier mit 
großen UberraschUlagen preissenkender, 
zumindest preisstabilisierender Art rechnen 
können. Es wird keine Sündenböcke mehr 
zu finden geben, weil das Gesetz ja nun da 
ist. 

Es wird sehr interessant werden, wie die 
im Budget mit 5 bis 6 Prozent eingebaute 
Inflationsrate verhindern kann, daß die Preise 
weiterhin trotz des nun so guten Gesetzes 
steigen können. 

Hoffentlich ist es nicht so wie bei der Alko
holsteuer. Bei der Alkoholsteuer hat die 
"Arbeiter-Zeitung", Ausgabe Niederösterreich, 
hundertprozentig fix versprochen und garan
tiert, wenn man der SPO die Macht gäbe, 
würde sie diese unwirtschaftliche, diese un
soziale und unökonomische Alkoholsonder
steuer wieder abbauen. Auch hier vermochte 
die SPO nicht Wort zu halten. Gestern ist 
neuerlich das Wort bezüglich Abbau der Alko
holsondersteuer von der linken Seite hier 
gebrochen worden. 

Es wird demnach aber auch nicht möglich 
sein, künftighin der Wirtschaft den Schwarzen 
Peter zuzuschieben, wenn es da und dort zu 
entsprechenden Teuerungen kommt. 

Der größte österreichische Wirtschaftskon
zern für Konsumgüter, Verbrauchs- und 
Gebrauchsgüter mit entsprechend ri,esigem 
Verteilerapparat sind sicherlich die österrei
chischen Konsumgenossenschaften, die Groß
einkaufsgenossenschaft OsterreicMscher Con
sumver'eine mit aUen ihren vielen Hundertoe'll 
BHialen 'in Osterreich. Dabei ist die GOC 
ja noch Mitbesitzerin der Arbeiterbank, der 
Bank für Arooit und Wirtschaft. Dieser Ries'en
betrieb hat die MögUch!k,eit, bis zu zwei Um
.satzsteuerphasen einzusparen, weil direkt vom 
Erzeug-er zum Detailv,e.rkäuf.er g,eH'efert wer
den kann. Dadurch können zwei Phasen der 
Brutto-Allpha,s'enumsatzsteuer praktisch über
gangen werden. Also Nummer <eins : billig-eres 
Geld. Nummer zwei: wenig,er 1Steuer zaihlen 
müssen. Trotzdem können diese Konsum
genossenschaften nicht .billig-er verkau,fen 
als der Privatihandel. Ja wo ist dann 
die Preistreiberei, wenn Sie auf die Wirtschaft 
zeigen? Bei denen, die mehr Umsatzsteuer zu 
bezahlen haben und nicht so billiges Geld 
von der eigenen Pflivatbank erhalt�n? -
Gewerkschaften und GOC sind Besitzer der 
Bank für Arbeit und Wirtschaft. Also obil-

ligeres Geld, weniger Steuern zahlen und 
trotzdem gle,ich viel verlangen! Denn wenn 
die Konsumgenossenschaften mit ihren Waren
häusern noch dazu wesentlich billiger oder 
überhaupt nur billiger wären, dann würde der 
österreichische Konsument, glaube ich, klug 
genug sein und dort kaufen, wo er billiger 
zum Zuge kommen kann. 

Sie brauchen sich nicht zu wundern, meine 
sehr geschätzten Damen und Herren, wenn 
da und dort von der Bevölkerung draußen 
- ich richte jetzt meine Worte an die linke 
Seite - die drei Buchstaben "SPO" ,als 
"Super"Preistreiber Osterreichs" ausgelegt 
werden. (Heiterkeit bei der avp.) Denn hier 
sind Sie wirklich zwischenzeitlich konkurrenz
los geworden. 

Ich habe hier den Nachweis, daß selbst eine 
echte SPO-Organisation schon vor etlichen 
Jahren eine Preiseskalation vom Stapel ließ, 
wie es in Osterreich, ,glaube ich, noch nie der 
Fall war. Als im Jahre 1962 ,eine Novelle 
zum Stickereiförderungsgesetz verabschiedet 
wurde, hat der Sekretär des Freien Wirt
schaftsverbandes Vorarlbergs, Freund Kerber, 
darf ich sagen, ein Rundsdlreiben an alle 
Stick'er, auch an die Lohnstick.er, gerichtet. Er 
hat diesen Lohnstick.ern die beiden Gesetz
blätter, das Urgesetz und die Novelle, ' zur 
Verfügung gestellt und hat einen Unkosten
beitrag von mindestens 20 S in Rechnung ge
stellt. 

Ich habe dann bei der Staats druckerei nach
geforscht und habe von dort die Mitteilung 
bekommen, daß diese beiden Gesetzblätter 
2,80 S kosten. Bei einer Partei, die so kalku
liert, muß man wohl auf alles gefaßt sein, 
wenn es darum geht, Geld dort zu holen, w o  
man e s  nicht i n  diesem Ausmaß holen sollte, 
wo man es als ausgesprochene Preistreiberei 
bezeichnen muß. 

Das Witzige dabei war noch, daß dieses 
Gesetz durch einen Vorarlberger Nationalrat 
aus der Wirtschaft betrieben wurde, durch den 
damaligen Wirtschaftsbundobmann, und der 
Freie Wirtschaftsverband wollte dann in die
sem Ausmaß mit rund 700 Prozent Zuschlag 
kassieren. 

Am 24. . . .  (Redner unterbricht kurz seine 
Ausführungen. - Zwischenrufe bei der SPO.) 
- Wenn andere Kollegen Ihrer Fraktion alles 
nur herunterlesen, dann darf ich vielleicht ein
mal nur eine Zahl nachlesen. Nicht? 

Am 24. Oktober 1962 hat Nationalrat 
Haselwanter - er ist von Dhrer Fraktion -
vor der Firma Benger in Bregenz Flugzettel 
mit folgendem Inhalt verteilt : 
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"Was heißt OVP? - Osterreichische Ver
einigte Preistreiber. Wer für stabile Preise 
ist, wählt daher SPO." 

Also dieses Versprechen der stabilen Preise 
ist schon sehr, sehr alt und wird von Tag 
zu Tag anscheinend mehr gebrochen. Es war 
damals die Körner-Gleißner-Bundespräsiden
tenwahl. 

Heute muß man sagen - wenn man an 
den gestrigen Abend zurückdenkt -, daß es 
vielleicht ein Glück für Waldheim war, daß 
er nicht gewählt wurde, sonst wäre er als 
Bundespräsident heute sicherlich auch verant
wortlich für die Teuerung, da ja die Regie
rung von Ihnen aus nicht mehr verantwortlich 
gemacht wird. Dieser großartige Erfolg für 
österreich, vielleicht überhaupt der größte der 
Nachkriegszeit, hat nun die Frage beantwor
tet, die nach den letzten Präsidentenwahlen 
gestellt wurde: War er zu schade für Oster
reich, oder war er nicht gut genug für Oster
reich? Ich glaube, diese Frage wurde gestern 
abend weltweit beantwortet. (Beifall bei der 
avp. - Zwischenrufe bei deI SPO.) 

Aber Kreisky steht ihm nicht viel nach. Er 
war jahrelang in der Opposition der program
mierte Preisschützer und ist in der Regierung 
zum pragmatisierten Preistreiber geworden : 
vom Feuerwehrhauptmann zum Pyromanen. 

Meine sehr geschätzten Herren von links I 
Muß es Ihnen nicht ein bißehen zu denken 
geben, <laß sämtliche Mandatare des Freien 
Wirtschaftsverbandes im Rahmen der Bundes
handelskammer, vor allem des Bundeskam
mertages, für eine Verlängerung der Preis
regelungsgesetze waren? 

Wenn Ihr Initiativantrag, Ihre Regierungs
vorlage hier Wirklichkeit geworden wäre, 
hätte jeder Unternehmer irgendwie behördlich 
fertiggemacht werden können. Er hätte sich 
allerdings aussuchen können, ob er nach dem 
Preistreiberei-, nach dem K�rtellgesetz oder 
nach der Nettopreisverordnung verurteilt wer
den möchte. 

Unser Handelsminister Staribacher hat 
damals beim Entree in die Regierung in Aus
sicht gestellt, er werde aufpassen "wie ein 
Wachhund" bezüglich der Preisentwicklung in 
Osterreich. Es wäre höchste Zeit, daß er lang
sam den Mut aufbrächte, wenigstens in der 
Regierung zu bellen; wichtiger wäre, glaube 
ich, zu beißen, damit nicht von oben her die 
Dinge in preistreibende Wirkung weitereska
liert werden. (Beifall bei der OVP.) 

T'atsache ist, daß die österreichischen Sozia1-
partner durch diesen Kompromiß, der in letzter 
Minute zustandekam, die Regierungspartei 
beschämt haben, nachdem die SPO die ganze 

Preis- und Marktordnungsversorgungskrise 
praktisch allein auf dem Rücken der sozial
paritätischen Partner auszutragen veI'lsucht 
hatte. 

Wie unsinnig Kreiskys propagandistisches 
Nötigungsmanöver war, Marktordnungs
gesetze mit der von ihm produzierten Regie
rungsvorlage "Preisregelung" zu junktimie
ren, va banque 'Zu spielen � alles oder 
nichts -, beweist ja der Tatbestand, daß wir 
heute alle Marktordnungsgesetze vollkommen 
unverändert passieren lassen. 

Meine Fraktion begrüßt die gegenständ
lichen Gesetzesmaterien, die Verlängerung der 
Marktordnungsgesetze, weil im Falle der 
Preisregelung vollkommen klare Verantwor
tungsfronten geschaffen werden, weil keine 
billigen Sündenböcke mehr gefunden werden 
können, weil die Brücken ins Ausland 
"importierte Preise" - mehr oder weniger 
abgebrochen sind und weil durch die Auf
rechterhaltung der Marktordnungsgesetze die 
Versorgung der österreichischen Bevölkerung 
gesichert erscheint. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Zum 
Wort gemeldet hat sich j etzt Frau Bundesrat 
Hella HanzHk. Ich erteile ihr das Wort. 

Bundesrat Hella Hanzlik (SPO) : Sehr geehr
ter Herr Ministerl Hohes Haus I Zunächst 
möchte ich zu den Ausführungen des Herrn 
Dr. Pitschmann Stellung nehmen und möchte 
sagen, daß er ein Künstler im Finden von 
schönen Wortbildern ist, die sich mit unserem 
Bundeskanzler Dr. Kreisky beschäftigen und 
lhn als "Senkrechtstart'er" und ich weiß nicht 
was noch alles bezeid::men. 

Ich möchte dann noch in meiner Rede auf 
viele andere Dinge zurückkommen, aber jetzt 
schon sagen, Herr Dr. Pitschmann, daß Sie es 
sidl nicht so leicht machen dürfen. Es ist uns 
absolut ein ernstes Bedürfnis, zu sagen und 
audl unsere Anstrengungen in dieser Richtung 
hin zum Ausdruck zu bringen, daß es sich bei 
diesen beiden Gesetzen nicht, wie Sie sagen, 
um Alibiges,etze handelt. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky hat sich in den 
Regierungserklärungen sowohl im April 1910 
als auch im Oktober 1911 sehr ausführlich mit 
der Preisentwicklung beschäftigt. Ich habe in 
Ihren 101 Vorschlägen, Herr Dr. Pitschmann, 
drei Zeilen gefunden, in denen Sie sagen, es 
müsse die Stabilität der Preise hergestellt wer
den - melhr nidlt. Ich weiß nicht, was Sie sich 
darunter vorgestellt haben. (Zwischenruf des 
Bundesrates DI. P i  t s c h m a n  n.) Ich glaube, 
daß man zur Herstellung der Stabilität mehr 
tun muß, als einfach nur ·eine solche Behaup
tung aufzustellen. 

Selbstverständlich - Und dazu stehen wir 
auch heute - geht unser ganzer Kampf eben 
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dahin, stabile Preise zu erreichen. (Bundesrat 
B Ü r k 1 e: Da haben Sie bis,her erfolglos 
gekämpft, gnädige Frau!) Es ist also nicht ein 
Versprechen, sondern auf Grund der Tatsache, 
daß wir in diesem Regierungsprogramm und 
in der Budgetrede des Herrn Dr. Androsch 
diese Dinge gefordert haben, müssen sie jetzt 
auch in Angriff genommen werden. 

Die erste Umsetzung dieser Erklärung in 
die Realität ist also die Änderung des Preis
regelungsgesetzes und des Preistreibereigeset
zes. Aber so leicht können Sie sich das nicht 
machen und sagen: Jetzt gibt es keinen Sün
denbock mehr; der Sündenbock sind Sie auf 
alle Fälle geblieben (Beifall bei deI SPO), 
denn der Änderung des Preistreibereigesetzes 
haben Sie nicht zugestimmt. Es wird also auch 
in Zukunft möglich sein, die Preise erheblich 
zu überschreiten, aber es werden sich die 
Erzeuger, Produzenten und Händler hüten, die 
5-Prozent-Grenze zu erreichen, denn das ist 
die obere Grenze. Sie dürfen aber mit den 
Preisen um 4,9 Prozent 1h1inaufge'hen. Das wird 
also gar nichts machen. (Bundesrat Doktor 
P i t s e h  m a n  n: Die Konsumgenossenschaf
ten auch? Werden sie das auch machen?) Dem 
haben Sie auch weiterhin Ihre Zustimmung 
gegeben. 

Es hat sich also leider am Preistreiberei
gesetz gar nichts geändert. (Bundesrat Doktor 
P i  t s e h  m a n  n: Und in den Zeitungen schrei
ben Sie, es sei Ihr großer Erfolg!) Herr Dok
tor Pitschmann, darf ich Sie darüber infor
mieren, daß es sieb um zwei Gesetze handelt, 
von denen eines das Preisregelungsgesetz ist, 
das j a abgeändert wurde - in unserem 
Sinne. Ich werde jetzt nicht ein Halleluja von 
mir geben und glücklich sein, weil wir da 
einen Fortschritt erzielt haben. Beim Preis
regelungsgesetz ist ein bescheidener Fort
schritt erzielt worden. Das ist eine Feststel
lung. Ich möchte Ihnen, Herr Dr. Pitschmann, 
sagen, daß es sich um zwei Gesetze handelt I 

Natürlich sind Ihnen die Konsumgenossen
schaften ein großer Dorn im Auge, aber die 
Konsumgenossenschaften erzeugen keine lang
lebigen Güter, sie erzeugen . keine Elektro
geräte, sie erzeugen also nicht das, was so 
erhebliCh. zum Preisauftrieb beiträgt. Die Kon
sumgenossenschaften sind zum Großteil eine 
Lebensmittelindustrie. (Bundesrat Doktor 
P i  t s e h  m a n n: Aber verkaufen tun sie es! 
Die sozialistischen Warenhäuser können das 

Ich habe sdlon in meiner letzten Rede hier 
.mr Verlängerung dieser beiden Gesetze ge-
3agt, daß die Verbraucher es begrußen, daß 
es eine Einrichtung wie die Konsumgenossen
schaften gibt. Das möchte ich heute noch ein
mal unterstreichen und mich hundertprozentig 
dazu bekennen. 

Wenn Sie, sehr geehrter Herr Dr. Pitsch
mann, von der SPO als "Superpreistreiberin" 
sprechen, dann möchte ich Ihnen sagen, daß 
Sie verschiedene Dinge nachzulesen haben. Sie 
haben sich auch in Erinnerung zu rufen, Herr 
Dr. Pitschmann, daß die SPO-Regierung erst 
ungefähr 19 Monate im Amt ist und daß man 
innerhalb einer so kurzen Zeit nicht Dinge 
erwarten kann, die eben auch hier, wie wir 
bemerken, auf einen derartigen Widerstand 
stoß.en. (Bundesrat lng. S p i n  d e I e g g e r: 
Sie waren ja nbestens vorbereitet"l) Ja natür
lich waren wir vorhere:itet. (Bundesrat Ing. 
S p i n d  e I e  g g e I: Sehen Sie!) Wir waren 
absolut vorbereitet. 

Wir haben natürlich damit gerechnet, sehr 
geehrte Herren und Damen von der OVP, daß 
Sie da und dort logischen Verändetungen und 
sehr wichtigen Abänderungen von Gesetzen 
auch Ihre Zustimmung geben werden. Wir 
haben letzten Endes aber doch bei Ihrer Rede 
zur Kenntnis nehmen müssen, daß Sie in 
das gleiche Horn geblasen haben wie Ihre 
Kollegen im Hohen Hause. Sie haben siro 
überdies sehr darüber gefreut, daß sich der 
Herr Abgeordnete Zeillinger so sehr auf Ihre 
Linie begeben hat, und Sie haben ihn ja auch 
sehr unterstützt. 

Die Diskussion in den letzten Tagen im 
HOben Hause und auch !hier und auch die 
Kommentare der unparteiischen Presse haben 
ein Bild gesc.'laffen, als ob es sich bei den 
Sozialisten darum handle, daß sie Demagogie 
betreiben, weil sie so eindringlich um eine 
Preisregelung kämpfen und im Augenblick 
nicht so hervorragende Erfolge bringen kön
nen. Wir haben aber nicht den Eindruck er
weckt, daß aHes in bester Ortlnung IiJst - ganz 
im Gegenteil. Wir haben auch nicht darauf 
rrewartet, von Ihnen zu hören, daß die Preis
steigerung enorm ist und hier etwas zu unter
nehmen sei. Wir haben nicht auf Sie gewartet, 
daß Sie uns diese Dinge sagen, wir sind uns 
dessen bewußt, und w.ir werd/en auch den 
Preisauftrieb ganz energisch bekämpfen. 

alles verkaufen!) Sie sind aber keine Erzeuger, Sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, 
sie erzeugen keine Ofen. (Bundesrat Doktor daß es ein neues Lieblingsthema der Oster
P i  I s e h  m a n  n: Aber verkaufen tun sie siel) reichischen Volkspartei gibt; dieses Lieblings
Ich werde Ihnen aber dann auch sagen, daß thema heißt eben Preispolitik, und die Preis
das die erste Firma ist, die zum 1 .  Jänner treiber, die Sie hier ununterbrochen anführen, 
dieses Jahres fällig wird. Das können Sie seien - so sagen Sie - die Sozialistische 
heute in einer Zeitung nachlesen. I Partei und die sozialistische Regierung, die 
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sich auf die Ebene der Preistreiber begeben 
haben. 

Ich möchte Sie aber darauf aufmerksam 
machen, daß Vertreter des OAAB in allen 
Gremien, in der Arbeiterkammer und im 
Gewerkschaftsbund, bei den Beschlüssen mit
gewirkt haben, sich ebenfalls dafür einzuset
zen, daß diese beiden Gesetze geändert wer
den. 

Und siehe da: Im Haus haben sie nicht den 
Mut aufgebracht, konsequent zu bleiben, und 
haben also mit ihren anderen Kollegen ge
stimmt. (Bundesrat B ö c k� Dafür spricht auch 
der PUschmann und nicht der Gassner! -
Bundesrat lüg. G a s  s n e  I: Prinzipiell, haben 
wir erklärt, sind wir dafür!) 

Sehr geehrte Damen und Herren von der 
OVP! Sie verhinderten früher und verhindern 
nun wieder ein wirksames Preisregelungs
gesetz, vielleicht mit dem Hintergedanken, daß 
damit immer eine Waffe gegen die SPO gezo
gen werden kann. 

Denn dann, wenn Preise erhöht werden, 
ist es ja ganz einfach, die Regierungspartei 
dafür zur Verantwortung zu ziehen. Wer weiß 
denn schon, daß in Wirklichkeit doch die 
Oppositionspartei daran schuld ist? Leider 
wissen auch nur sehr wenige, daß man zur 
Änderung dieser Gesetze eine Zweidrittel
mehrheit benötigt und daß es sich hier um 
ein Verfassungsgesetz handelt. 

Aber, meine Damen und Herren, die OVP 
hätte heuer eine sehr aktuelle Möglichkeit 
gehabt, zu beweisen, daß sie bereit ist, hier 
die Regierung wenn schon nicht zu unter
stützen, aber doch mit vhr in irgendainer 
Form zusammenzuarbeiten. Sie hätte die Mög
lichkeit gehabt, ihre Mitglieder doch unter 
Kontrolle zu bringen, nämlich damals, als der 
SchilUng aufgewertet wurde und man ange
nommen hat, daß doch eine Verbilligung der 
Importwaren im Ausmaß von 5 Prozent ein
treten würde. Aber siehe da : Die Preissenkun
gen wurden nicht weitergegeben, und es hat 
sogar ein noch viel größerer Preisauftrieb 
begonnen. 

Interessanterweise hat im September dieses 
Jahres die OVP die Notwendigkeit erkannt, 
einen sogenannten Preis-Parteivorstand ein
zuberufen, und wir alle waren schon sehr 
interessiert, zu erfahren, welche Maßnahmen 
Sie in diesem Preis-Parteivorstand treffen wer
den. Nun lesen wir in den "Salzburger Nach..; 
richten" ,  daß Herr Dr. Mussil eine sehr inter
essante Feststellung gemacht hat, und zwar 
heißt es dort : 

"Das Ziel der UVP�Wirtschaftspolitik sei 
daher, die Entwicklung der Preise in einem 

erträglichen Rahmen zu halten und die Bevöl
kerung zu einem StabilitätsbewuBtsein hinzu
führen. Dazu gehörten die Hebung des Ein
kommens der Arbeitnehmer auf das europäi
selle Nive'au und bessere Möglichkeiten zur 
Vermögensbildung. Zurzeit liegen die Gehäl
ter der österreichischen Arbeitnehmer noch 
34 Prozent unter dem vergleichbaren EWG
Durchschni tt. · ·  

Das hat Dr. Mussil gesagt. Zu meiner größ
ten Verwunderung merkte ich, daß Herr Dok
tor Mussil gestern im Parlament folgendes von 
sich gab : 

"Im FrÜ'hj ahr geht also wahrsch,einlich die 
LohnweHe los . . . .  -Di,e 'Forderungen sind derart 
hoch, daß sie den bisherigen Rahmen außer
ordentlich stark spreng,en." Es wird Ihöchste 
Zeit, "daß die Ldhnbremse stärker ·angezog,en 
wird" . 

Ich möchte Sie jetzt fragen, sehr geehrte 
Damen und Herren von der OVP: Wofür ist 
nun Herr Dr. Mussil? Er kann nicht nach außen 
hin ein vorbildlicher Vertreter der Arbeit
nehmerinteressen sein und sagen: Ihr armen 
Arbeiter, ihr habt ja um 34 Prozent weniger 
als der Durchschnitt der EWG-Arbeiterl, aber 
wenn er sich dann sozusagen umdreht und zu 
seinen eigenen Freunden spricht, dann findet 
er, daß die Arbeiter doch ein glänzendes Leben 
haben, und es müßte doch in Wirklichkeit die 
Lohnbremse stärker angezogen werden. (Bun
desrat S c h i  p a n  i: Er ist eben ein Januskopf 
mit zwei Gesichtern!) 

Auch die vereinbarte Preisprüfung durch 
die Preis-Lohn-Kommission wurde mehrmals 
umgangen. Die gesetzliche Handhabe dagegen 
haben - das muß ich ganz ehrlich, aufrichtig 
sagen - die OVP und die FPO im Parlament 
boykottiert. 

Wie sollten nun die guten Vorsätze und 
Pläne ,für die Durchführung dieser Gesetze 
eben ins Parlament kommen und eine Mehrtheit 
finden, wenn sie eben von der OVP und von 
der FPO abgelehnt werden, obwohl die Mehr
heit der österreichischen Wähler den Sozia
listen für diese Tätigkeit ihr Vertrauen 
geschenkt hat und entsprechende Maßnahmen 
erwartet? Das waUen wir tun, aber Sie hindern 
uns ja daran. Doch wir werden hei Gel'egenheit 
selbstverständlich auch noch darauf zu spre
chen kommen; es werden j a  wlieder Wahlen 
kommen. (Bundesrat Dr. P i  t s c h m a n  n: Sie 
suchen schon wieder . . .  1) Nein, ich suche gar 
nichts. Herr Dr. Pitschmannl Es ist doch eine 
Tatsache, daß Sie das Preistreibereigesetz 
eben nicht novellieren wollten. Ich sage j a  
gar nichts anderes als das, was sich gestern 
im Parlament abgespielt hat. 
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Ich möchte sagen, daß man einen ganzen 
Katalog von ungerechtfertigten Preiserhöhun
gEm anlegen könnte. Da kosten zum Beispiel 
Haushalts- und Elektrogeräte in einem Ge
schäft in Wien in Hietzing 1 00 S, im Stadt
zentrum wird das gleiche Gerät um 91 S ange
boten. 

Bei langlebigen Gütern, bei größeren Gerä
ten ist der Preisunterschied natürlich noch 
erheblicher. 

Kosmetika kosten in der einen Drogerie um 
10 bis 20 Prozent weniger als in den anderen. 

Im übrigen möchte ich glauben, daß wir auch 
den Handelsspannen einmal mehr Aufmerk
samkeit 'zuwenden und auch diese Sparte, die 
den Preis so sehr beeinflußt, einmal näher 
betrachten sollten. 

Sehr geehrte Damen und Herrenl Der Herr 
Abgeordnete Zeillinger, der hier heute schon 
einige Male zitiert wurde, hat die Regierung 
wegen der Erhöhung der Bahntarife und der 
Preise für Zigaretten als Preistreiber 
beschimpft. Auch die OVP-Abgeordneten 
haben ihm dabei Beifall gezollt. 

Wer es nicht versteht, zahlt für Filme und Wie steht es um diesen Vorwurf, von dem 
Photopapier womöglich noch um 20 Prozent ich glaube, daß er absolut schlecht angebracht 
mehr als eben Eingeweihte, die sich mit dieSEm ist? 
Dingen beschäftigen. Die Bahnpreise sind erhöht worden, weil 

Die Liste von Markenwaren mit unterschied- sie schon längst nicht mehr den Kosten ent
lirnen Preisen, bei denen kein Qualitätsunter- sprachen. Wäre nämlich diese Erhöhung nicht 
schied vorgegeben werden kann, könnte ich vorgenommen worden, dann wäre das Defizit 
jetzt wirklidl ins Unendliche fortsetzen, wobei der Bundesbahnen noch sehr beträchtlich ge
eE; sich durchwegs um Dinge handelt, die ich stiegen! Und wer hätte denn schließlich dieses 
in eigener Erfahrung erleben mußte. Defizit zu tragen gehabt? Doch wieder nur 

Oder: Die Karpfen haben noch vor zwei 
Wochen 32 his 34 S pro Kilogramm gekostet. 
Plötzlich sind diese Preise in der vergange
nen Woche auf 46 S pro Kilogramm gestiegen. 
Wo haben sich hier Produktionskosten erhöht? 
E,s gibt ja ke,ine. Oder fressen die Karpfen vor 
Weihnachten vielleicht mehr und kosten sie 
deshalb mehr? 

Sie gestatten mir, daß ich hier feststelle : 
Was hier und in vielen anderen Fällen 
geschieht, ist pure Preistreiberei. Und eben 
dieser Art der Preistreiberei wollen wir das 
Handwerk legen. Es werden Preise willkürlich 
erhöht, es werden Kalkulationen willkürlich 
angestellt, ohne daß in irgendeiner Form ein 
objektiver Grund dafür besteht. 

Ein eigenes Kapitel bilden die Reklame
kosten, die etwa bei Waschmitteln enorme 
Summen erreichen. (Bundesrat Dr. P i  t s c h
ut a n n: Bei den Osterreichischen Tabakwer
ken! ) Wer zahlt denn die Reklamekosten? 
Wird das beim Gewinn abgezwackt oder auf 
die Preise draufgeschlagen ? Und so ein armer 
K:onsument - hier wende ich mich an Sie, 
meine sehr geehrten Damen und Herren von 
der OVP, denn meine Kollegen sind darüber 
sehr wohl informiert - weiß gar nicht, daß 
hinter dem anderen Namen mit dem höheren 
Preis dieselbe Qualität steckt wie hinter einer 
billigeren Marke der gleichen Firma. 

Kollegin Egger! Sie werden mir wahrschein
lich beipflichten, wenn Sie sich mit dieser 
Materie so intensiv beschäftigen, was ich ja 
hoffe und annehme. 

Schon an diesen Fällen glaube ich bewiesen 
zu haben, daß eine genaue Kontrolle der 
Preise sehr wohl berechtigt ist. 

die Steuerzahler, alle Steuerzahler, auch die, 
die die Bahn nicht benützen. Ich glaube, das 
kann man wirklich nicht von vernünftigen 
Menschen verlangen. 

Noch unverständlicher ist der Protest 
gegen die Erhöhung der Preise von Rauch
waren. Wer denn soll seinen Tribut zahlen, 
wenn nicht die, die eben ihr Geld in die 
Luft verpaffen, sich damit selber schaden und 
mitunter auch anderen Menschen lästig wer
den! 

Sehr geehrte Damen und Herren I Es ist 
mir natürlich bewußt, daß die Erhöhung der 
Preise für Strom und daß die Erhöhung der 
Balmtarife für manche Menschen eine Härte 
bedeutet. Ich glaube, daß wir auch darüber 
werden nachdenken müssen, wie wir für diese 
einen Ausgleich schaffen. Aber es wäre doch 
unverantwortlich, die Mehrzahl der Menschen 
zuerst durch zu niedrige Strom- und Bahn
preise aus dem Staatssäckel 'zu subventionie
ren und sich dann das Geld in Form von 
Steuern zurückzuholen, um diesen Säckel wie
der aufzufüllen. 

Aber was die Oppositionsparteien tun, ist 
doch allzuleicht durchschaubar. Der Staat soll 
keine Preise erhöhen, er soll die Steuern sen
ken, er soll mehr Geld für Schulen und für 
die Bildung haben. Er soll auch plötzlich mehr 
Geld für die Sozialversicherung haben, die 
von den Oppositionsparteien spät, aber doch 
entdeckt wurde. Der Staat soll auch für vieles 
andere das Geld haben. Ich glaube sagen zu 
müssen, daß der Computer noch nicht erfunden 
wurde, in dem diese Rechnung aufgehen 
könnte. (Bundesrat P a  b s t: Erst jetzt? -

Bundesrat B ö e  k: Es ist doch ohnedies alles 

besser geworden!) 
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Aus einer Aufstellung der Verbraucher- 11 Für diese Bemühungen danken wir be�on
preise in 19 Industrieländern geht hervor, daß ders dem Herrn Bundeskanzler Dr. Kre:sky 
Osterreich an sechstbester Stelle steht. Das ist I' und dem Präsidenten d

.
er Wiener ArbeIter

also eine ganz ordentliche Sache, und wir kammer, Herrn Ing. Hrdhtschka. �?rfen darüber nicht zu große Beschwerde I Die sozialistische Fr�ktio

.

n wird diesen ?ei
fuhren. den Gesetzen ihre ZustImmung geben. (BeIfall 

Sehr geehrte Damen und Herren I Heute _ bei der SPtJ.) 
das ist bereits erwähnt worden - steht Oster- Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
reiCh in einem besonderen Rampenlicht - das Ich begrüße den inzwischen im Haus ersdlle
ist riChtig -, denn heute ist der Welt bekannt I nenen Herrn Bundesminister für Land- und 
geworden, daß ein Osterreicher, Herr Doktor Forstwirtschaft Dr. Weihs. (Allgemeiner Bei
Waldheim, UNO-Generalsekretär wurde. Es fall.) 
ist selbstverständlich, daß wir uns darüber 
sehr freuen und daß iCh von dieser Stelle 
aus - ich bin auch eine OsterreiCherin wie 
Sie alle und auch eine österreichische 
Patriotin - unsere besten Wünsche und den 
besten Erfolg dem neuen Generalsekretär der 
UNO übermittle. (Allgemeiner Beifall.) 

Wir wissen heute alle, daß die freie Wirt� 
sChaft längst nicht mehr so frei ist, daß sie auf 
SChutzmaßnahmen, Subventionen und andere 
Hilfen verzichten könnte. Es muß nicht zu 
ihrem Schaden sein, wenn nun auch die Kon
sumenten, für die sie da sein sollte, vom Staat 
den notwendigen SChutz bekommen. 

In dem nun abgeänderten Preisregelungs
gesetz ist ein bescheidener FortsChritt erzielt 
worden, der eben darin besteht, daß sich die 
BundeswirtsChaftskammer bereit erklärt hat, 
einem Antrag ,auf offizielle Preisfestsetzung 
dann zuzustimmen, wenn eine Branche oder 
ein marktbeherrsChendes Unternehmen Preis
erhöhungen ohne die Billigung durch die 
Paritätische Kommission vornimmt. Somit 
werden auCh undisziplinierte Außenseiter er
faßt und vor den Preis-Unterausschuß ge
bracht. Diese Bestimmungen sollen nun auch 
auf Güter- und Sachleistungen ausgedehnt 
werden. 

Sie, sehr geehrte Damen und Herren von 
der OVP, werden in Zukunft Ihren sogenann
ten Kampf gegen Preis erhöhungen nicht gut 
führen können. Es wird ein Scheinkampf blei
ben, den Sie führen werden. Sie können auch 
die Regierung Kreisky nicht schuldig scheinen 
lassen und gleiChzeitig ein brauchbares Preis
treibereigesetz ablehnen. Diese Ihre Taktik 
wird man in der Offentlichkeit nicht ver
stehen. Es bleibt leider dabei, daß auch nicht 
ganz unerhebliche Uberschreitungen geduldet 
werden sollen. 

Somit werden die Preisgesetze wohl nicht 
Wunder wirken können, aber die Verhand
lungen haben letzten Endes doch dazu ge
führt, zunächst einmal das Preisregelungs
gesetz als ein wirksameres Instrument in der 
Stabilisierungspolitik anwenden zu können. 

Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrat 
Egger. Ich erteile ihr das Wort. 

Bundesrat Edda Egger (OVP) : Hoher Bun
desrat! Meine Herren Minister! Ich möchte 
mich jetzt vor allem dem Marktordnungs
gesetz zuwenden. 

Vor anderthalb Jahren, als die Verlän
gerung des Marktordnungsgesetzes das vor
letzte Mal zur Debatte stand, habe ich hier 
an diesem Rednerpult auf das ganz vitale 
Interesse der gesamten Bevölkerung an einer 
stabilen, guten Marktordnung hingewiesen. 
Jeder, auch der Landwirt, der Betriebsinhaber 
wie auch der Arbeitnehmer, ist heute Konsu
ment, denn die meisten Güter des täglichen 
Nahrungsbedarfs muß heute jeder kaufen. 

Ich habe damals aufgezeigt, daß wir heute 
erwarten - das gehört irgendwie zu unseren 
heutigen Lebensbedingungen -, daß wir alle 
Grundnahrungsmittel zu j eder Zeit in jeder 
beliebigen Menge bei gleichbleibender Quali
Hit zu festen Preisen kaufen können. 

Dieser Zustand, an dem das Marktordnungs
gesetz maßgeblich mitwirkt, trägt ganz we-
3entlich zur Sicherheit im Alltag bei, er erspart 
der Hausfrau unendlich viel Mühe beim Ein
kaufen und bei der Ernährung ihrer Familie, 
er ist ein wichtiger Beitrag für eine stabile 
Volkswirtschaft wie auCh für die Erhaltung der 
Volksgesundheit. 

Das österreiChische Marktordnungsgesetz 
hat großen Anteil daran, dem Konsumenten, 
also dem Käufer und dem Verbraucher, diese 
Sicherheit des Alltags zu geben. Wie mühsam 
und unsicher die Versorgung der Menschen 
mit Grundnahrungsmitteln ohne geordneten 
Markt ist, das konnte man noch vor wenigen 
Jahren in einigen Nachbarländern asterreichs 
erleben. 

Umso unbegreiflicher ist es, daß eine öster
reichische Regierung, die j etzige sozialistische 
Regierung, die Marktordnung preisgeben 
wollte um zweier anderer Gesetze willen, des 
Preisregelungs- und des Preistreiberei
gesetzes. 
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Dabei hat der Bundeskanzler selbst laut 
Meldung einer seriösen Zeitung, der auch 
Ihnen allen, meine Damen und Herren, be
kannten "Presse",  vorgestern abend nach der 
Einigung über die zwei Preisgesetze fest
gestellt, das unveränderte Preistreiberei
gesetz - und jetzt zitiere ich wörtlich aus 
dieser Zeitung - "sei auch '50 ,recht gut an
wendbar' ". Nur das Prei'sreg'elungsgesetz 'er
fuhr eine kleine Änderung, von der hier schon 
gesprochen wurde. 

Wenn dem so ist, dann kann man das nur 
als ein unverantwortliches Spiel der Regie
rung mit Junktimierungen von Gesetzen zu 
Lasten der gesamten Bevölkerung ansehen. 
(Zustimmung bei der tJVP. - Bundesrat 
W a  1 1  y: Haben Sie sich schon überlegt, was 
Sie gesagt haben?) 0 j a, das habe ich mir 

. sehr gut überlegt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren 
von der Sozialistischen Partei! Sie könnten 
mitwirken, daß die gesamte Bevölkerung 
etwas preisbewußter einkauft. Da hätten wir 
alle eine große Aufgabe. (Zwischenrufe bei 
der SPO.) Das würde wirkungsvoller sein als 
nur Gesetze. 

Das Marktordnungsgesetz hat nun im 
Nationalrat einstimmig einige Ergänzungen 
und Änderungen erfahren. Als Käufer begrüßt 
man die Vereillheitlichung der Warenbezeich
nungen, sodaß sie jetzt mit den im Zollwesen 
gebräuchlichen übereinstimmen. Hoffentlidl 
findet diese Vereinheitlichung auch ihren Nie
derschlag bis in den Codex alimentarius 
Austriacus, das ist das österreichische Lebens
mittelbuch, das eine wichtige Grundlage für 
die Handhabung des Lebensmittelgesetzes ist. 

Oft genug ist sich aber der Käufer bei 
Wie kann eine Regierung gerade in Zeiten Warenbezeichnungen über die Beschaffenheit 

der Preissteigerungen, wie sie jetzt ohnedies I einer Ware im unklaren. Das ,gilt nicht nur für 
in unserer gesamten Wirtschaft gegeben sind, I 

den privaten Kunden, sondern auch für den 
bereit sein, diese Unsicherheit durch Preisgabe Handel mit dem Ausland. Hier an einer Ord
eines so wichtigen Ordnungsgesetzes um so nung mitzuwirken, wo immer es möglich ist, 
kleiner anderer Wünsche willen noch zu ver- wie zum Beispiel jetzt im geänderten Markt
mehren ? ordnungsgesetz, ist zweifellos verdienstvoll 

Dieses Wort des Bundeskanzlers, das Preis
treibereigesetz "sei auch so recht gut anwend
bar", erhellt 'blitzartig die Leichtfertigkeit 
eines politischen Pokerspiels, wie es bisher 
in österreich ohne Beispiel ist. (Neuerliche 
Zustimmung bei der OVP. - Bundesrat 
W a 1 1  y: Das kommt Ihnen nur so vorl) 

Diese Verantwortungslosigkeit erschreckt 
und erschüttert gerade uns Konsumenten, die 
wir uns in der heutigen, so immens wach
senden Wirtschaft oft recht hilflos vorkommen, 
auch in Ihren Konsumgeschäften, ohne selbst 
eingreifen oder unser Gewicht merkbar in die 
Waagschale werfen zu können. 

Ob der neue Zusatz zum Preisregelungs
gesetz, nach welchem nicht nur die markt
beherrschenden Firmen, sondern auch die klei
neren mit Preiserhöhungswünschen zur Pari
tätischen Kommission gehen müssen, wirklich 
im Interesse der Konsumenten ist, wird sich 
erst zeigen. Man hat derzeit nur den Eindruck, 
daß damit der Zentralismus und die Schwer
fälligkeit eines Apparates gefördert werden 
wird. (Zustimmung bei der OVP.) 

Unfaßbar bleibt einem aber die Vorgangs
weise einer Regierung, die bereit ist, einer
seits um einer solchen Kleinigkeit willen auf 
jegliches Marktordnungsge'setz zu verrichten, 
und andererseits nicht einmal das Zutrauen 
hat, daß das Spiel von Angebot und Nach
frage und die Urteilsfähigkeit der Käufer in 
der Lage sein werden, der überhöhten Preise 
ein'lelner kleinerer Finnen Herr zu werden. 

und auch für unseren Export wichtig. 
Die übrigen Novellierungen dieses Gesetzes 

betreffen so gut wie ausschließlich die wirt
schaftliche Seite. Sicher ist es erfreulich, daß 
eine kostengünstige, also wirtsdlaftlidle Ver
arbeitung nun gefordert und gefördert werden 
soll. Das wird sich hoffentlich auch in den 
Preisen für den Käufer auswirken, sodaß künf
tige Preiserhöhungen so gering als möglidt 
gehalten werden können. 

Uber all diesen wirtschaftlichen Novellie
rungen des Gesetzes hat man aber als Haus
frau den Eindruck, daß eine weitere Seite 
einer Marktordnung nicht genügend Beachtung 
gefunden hat. Ein Markt besteht nämlich nicht 
nur aus Produzenten und Handel, sondern 
der dritte Partner ist jedenfalls der Käufer, 
im Falle der Lebensmittel, um welche es in 
diesem Fall geht, fast hundertprozentig die 
Käuferin. 

Hat bei all diesen Regelungen eine Frau 
mitgewirkt? Wir hätten auch manche 
Wünsche, die heute einfach unberück.sidltigt 
bleiben, weil niemand in den zuständigen 
Gremien sie äußert. 

Die einzelne Hausfrau ist beim Einkauf 
machtlos. Ich glaube, es wäre hier auch im 
Interesse einer gesunden Volkswirtschaft, 
Frauen aktiv Anteil nehmen zu lassen an 
solchen Regelungen. Die einzelnen Institutio
nen, wie eben die Kammern, der Gewerk
schafts bund, 'Sollten, zumind,e,st solange 
di,e Hauswirtschaft - ich muß sagen: leider -
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nicht in der Lage ist, als eigene Institution in 

. Erscheinung zu treten, Frauen zum Beispiel 
in die Fondskommissionen entsenden. 

Solche Mitarbeit würde mit der Zeit auch 
das Verständnis breiterer Frauenkreise für 
wirtschaftliche Notwendigkeiten wecken. 
Diese Einsicht könnte sich günstig auf die 
gesamte Wirtschaft auswirken (Bundesrat 
Hella H a  n z 1 i k: Sagen Sie das den eigenen 
Kollegen!), besonders in Krisensituationen, 
vor denen auch wir nicht immer gefeit sein 
werden. 

Aber sicher würden Frauen auch gute Vor
schläge machen, die sich zum Vorteil aller, 
der Produzenten und der Verarbeitung, aber 
auch der Volksgesundheit auswirken können. 
Es ist auf die Dauer kein Gewinn, den Käufer 
beziehungsweise die Käuferin immer nur als 
Objekt der Wirtschaft und der Aktionen der 
anderen Sozialpartner, also des OGB und der 
Arbeiterkammern, 'Zu betrachten. 

Alles in allem : Namens der Konsumenten 
ist zu begrüßen, daß das vorliegende Gesetz 
nun überhaupt verabschiedet wird. Aber die 
Lebensverhältnisse und -bedürfnisse haben 
sich im vergangenen Jahrzehnt stärker ver
ändert, als die Novellierungen zu erkennen 
geben. Es wird ständiger Weiterarbeit und 
unvoreingenommener neuer Sicht bedürfen, 
ihnen mit entsprechenden Marktordnungs
gesetzen künftig Rechnung zu tragen. (Beifall 
bei der tJVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Als 
nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat 
Trenovatz. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Trenovatz (SPO) : Herr Minister! 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Diese Wirtschaftsgesetze, die uns nun zur 
Behandlung vorliegen, haben eine vierfache 
Aufgabe zu erfüllen, nämlich die Wirtschaft 
richtig vorauszuplanen, die Wirtschaft zu len
ken, die Wirtschaft zu fördern, aber auch zu 
kon trollieren. 

Wenn noch vor einigen Jahren "Planung 
und Lenkung" ein Abschreckmanöver unserer 
Rechten war, so liest man heute schon in 
Ihren Zeitungen und Ihren Artikeln, daß auch 
hier ein großer Wandel vor sich gegangen ist. 
Auch Sie sprechen heute von Planung und 
Lenkung und müssen zur Kenntnis nehmen, 
daß es ohne diese Gesetze nicht geht, die 
österreichische Wirtschaft ordnungsgemäß zu 
führen und für alle Osterreicher, für die 
"Familie Osterreicher" , aufrechtzuerhalten. 

Die Geltungsdauer verschiedener Gesetze, 
wie zum Beispiel die des Rohstofflenkungs
gesetzes, wird um ein Jahr verlängert. Dieses 
Gesetz hat besondere Bedeutung, da ein sehr 
wichtiger Rohstoff nach Osterreich importiert 

werden muß, um unsere Erzeugerbetriebe rich
tig in fluß zu halten, nämlich Eisenschrott. 
Das ist ein so bedeutender Wirtschaftszweig, 
daß dieses Gesetz auch in Zukunft als not
wendig empfunden wird. 

Das Wichtigste aber, was unter dieser Ge
setzesmaterie ist, ist das Lastverteilungs
gesetz. Wir in Osterreich, aber auch unsere 
Nachbarstaaten haben gerade im heurigen 
Jahr empfunden, daß die Versorgung unserer 
Betriebe, unserer Wirtschaft und unserer 
Haushalte mit elektrischer Energie große Sor
gen machte. Obwohl Osterreich ein großer 
Exporteur von Strom ist, hat die lang
anhaltende Trockenheit dazu geführt, daß die 
Wasserkräfte Osterreichs, die das weiße GoM 
Osterreichs genannt werden, nicht in der Lage 
waren, die Versorgung hundertprozentig zu 
decken. Es war aber auch nicht leicht möglich, 
Importe zu tätigen, weil auch unsere Nach
barstaaten an derselben Lage zu leiden hatten, 
nämlich daß Strom und Energie Mangelwaren 
waren� Es wird größter Anstrengungen, Pla
nungen und Investitionen bedürfen, um unsere 
Werke noch mehr und größer auszubauen und 
um die Energieversorgung in Osterreich hun
dertprozentig sicherzustellen. 

Das vielzitierte Marktordnungsgesetz, zu 
dem ich bei der vorjährigen Verlängerung an 
dieser Stelle ausführlich gesprochen habe, ist 
nun wiederum zur Diskussion gestellt. Wir 
wissen - und das weiß auch Bundeskanzler 
Kreisky, und das wissen auch die Bundes
minister Weihs und Rösch -, daß das Aus
laufen dieses Gesetzes einen großen Wirrwarr 
in Osterreich lhätte bringen l}{Iönnen. . In 
extremen Agrargebieten hätten ein Preisver
fall und Absatzschwierigkeiten bei gewissen 
Agrarprodukten die Folgen sein können. Das 
hätte aber auch dazu führen können, daß in 
den In.dustrlezentl'len, vor aUem lin der Bundes
hauptstadt, Preis auftriebe, ja sogar Versor
gungsschwierigkeiten eintreten. 

Nun zur Preisregelung. Sie sprechen heute 
immer davon, daß die sozialistische Regierung 
an stabilen Preisen nicht interessiert wäre 
und daß sie die Preise hinaufgescilnellt hätte. 

Meine Damen und Herren I Haben Sie ver
gessen, daß die Zigarettenpreise auch unter 
der Regierung Klaus um 1 S erhöht worden 
sind, daß damals die Smart Export von 8 auf 
9 S gestiegen sind, daß auch die Preise aller 
anderen Zigarettensorten enorm erhöht wor
den sind und daß · die Eisenbahntarife um 
30 Prozent erhöht worden sind? 

Eines wurde im Preis nicht erhöht. Heute 
schreit man um diese Erhöhung. Unter Kanzler 
Klaus und unter Landwirtschaftsminister 
Schleinzer wurde der Erzeugerweizenpreis 
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nicht nur nicht erhöht, sondern um 1 0  bezie- Allein schon das Jubiläum wäre ein Grund, 
hungsweise 15 S 'gesenkt, und nun schreit sich näher mit diesem Problem zu beschäf
man. tigen. Ist doch seit dem Jahre 1931 die Milch-

Ich als Bauer möchte selbstverständlich dem 
beitreten, daß der Weizenpreis nicht zu teuer 
sein soll, aber ich möchte auch dem beitreten, 
daß es Unsinn war, den Weizenpreis zu sen
ken und ein Jahr darauf die Bauern aufzu
hetzen, indem man sagte, er sei zu niedrig. 
Ein Minister Weihs und ein Bundeskanzler 
Kreisky, glaube ich, hätten sich nicht getraut, 
hätten nicht einmal gedacht daran. wenn 
Schleinzer und Klaus den Weizenpreis um 
10 S hinaufgesetzt hätten, ihn heute wieder 
zu reduzieren. 

Auf dem Milchsektor - wo wir auch große 
Schwierigkeiten zu verzeichnen haben; es 
wurde hier schon gesagt - hat man die 
Preise

· 
für die Konsumenten unter der Regie

rung Kreisky um 30 Groschen erhöht. Von 
diesen 30 Groschen Erhöhung hat aber 20 
beziehungsweise 25 Groschen der produzie
rende Bauer erhalten. Unter der Regierung 
Klaus hat es keine Preissteigerungen für die 
Produzenten gegeben, wohl aber für die Kon
sumenten eine Milchpreiserhöhung um 1 S. 
Aber damals hat man nicht gehetzt, damals 
hat der Arbeiter- und Angestelltenbund die 
Kommunisten nicht links überholt und gesagt: 
Hausfrau, Familienmutter, Rentnerin, jetzt 
mußt du für einen Liter Milch um einen 
Schilling mehr zahlen! Das war damals eine 
Selbstverständlichkeit. (Beifall bei der SPO.) 
Als aber die Milch um 30 Groschen teurer 
geworden ist und diese 30 Groschen der 
schwerarbeitenden Bäuerin zugute gekommen 
sind, schrie man groß von der Preistreiberei. 

Nachdem die,se Gesetz,e zum Wohle aller 
Osterreicher einstimmmig im Hohen Haus des 
Nationalrates verabschiedet werden konnten, 
wird auch meine Fraktion ihnen gern ihre 
Zustimmung geben und keinen Einspruch er
heben, weil wir wissen. daß Osterreich im 
Herzen Europas eine Insel der Glücklichen 
ist, wie es der Heilige Vater ausgesprochen 
hat, und diese Gesetze dazu beitragen werden. 
daß Osterreich auch in Zukunft eine Insel der 
Glücklichen bleibt. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Zu Wort gemeldet hat sich noch Herr Bundes
rat Ing. Eder. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Ing. Eder (OVP) : Herr Vor
sitzender ! Herr Bundesminister! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die österreichi
sehe Milchwirtschaft beging heuer ein beson
deres Jubiläum, nämlich das des 40jährigen 
Bestandes der milchwirtschaftlichen Organi
sation, das heißt, der milchwirtschaftlichen 
Gesetzgebung in Osterreich. 

wirtschaft mit rund 120 Gesetzen und Ver-
ordnungen die Kriegsjahre ausge
nommen - in Bahnen gelenkt und geordnet 
worden. 

Der erste große Schritt war 1930 die Schaf
fung des Milchausgleichsfondsj später, im 
Jahre 1950, folgte das Milchwirtschaftsgesetz. 
Auf Grund der Erfahrung damit hat man 
später. im Jahr€ 1 958, das Marktordnungs
gesetz beschlossen, das auch Getr'eide und 
Vieh 'einbezog'en hat. 

. Wir können also auf eine 40jährige be
währte Organisationsform zurückblicken. Es 
ist daher umso unverständlicher gewesen, daß 
man gerade kurz vor den Feiertagen, kurz vor 
Jahresende, lange darum gerungen hat, ob 
diese Wirtschaftsg,e'setz'e verläng'ert w€r
den sollten oder nicht, weil man sich beim 
Preisregelungsgesetz wegen ein paar Kleinig
keiten nicht einigen wollte. Nunmehr aber 
können wir doch mit Genugtuung feststellen, 
daß die Vernunft und die Einsicht gesiegt 
haben und man dieses Marktordnungsgesetz, 
das sich 40 Jahre bewährt hat, doch wieder 
verlängern wird. 

Wenn Herr Kollege Trenovatz sagt, daß ein 
Wirrwarr entstanden wäre, wenn diese Ge
setze nicht verlängert worden wären, dann 
pflichte ich ihm absolut bei, muß aber doch 
eines dazu sagen: Für diesen Wirrwarr wäre 
und war immer die Bundesregierung verant
wortlich. Das wäre auch diesmal so gewesen. 
Ich glaube daher nicht, daß es sich eine Bun
desregierung, welcher Couleur sie auch ange
hört, jemals leisten könnte, einen Wirrwarr 
auf dem Wirtschaftssektor entstehen zu 
lassen. 

Das Landwirtschaftsgesetz wie das Markt
ordnungsgesetz stehen in engem Zusammen
hang und stellen zweifellos eine maßgebliche 
Grundlage der Agrarpolitik und damit der 
Staatspolitik dar. 

Wir wissen, daß der prozentuelle Anteil 
der Ausgaben, die die DurchschniUsbevöl
kerung heute für die Ernährung macht, kleiner 
geworden ist, als er in vergangenen Jahren 
war. Das hängt mit der besseren Einkommens
situation zusammen. Wir vergönnen es allen, 
daß sie auch Geld für Gebrauchsartikel und, 
wenn Sie wollen, für Luxusartikel übrig 
haben. Aber die Spekulation, Agrarprodukte 
vielleicht aus dem Ausland importieren zu 
können, wird, glaube ,ich, auf eine derart 
große Unsicherheit stoßen, die sich keine 
Regierung leisten kann. 
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Ich darf Sie doch nur daran erinnern, daß medlanismus eingreift, dann muß man auch 
Sie zurzeit in den Oststaaten kaum Rind- Sorge dafür tragen, daß der Staat später die 
fleisch, geschweige denn Schweinefleisch be- entsprechenden Beiträge dazu gibt. 

Mit anderen Worten also: Wer sollte 
rationalisieren können, wenn die Gesetze 
immer nur auf so kurze Zeit verlängert wer
den? Wir müssen mit äußerstem Bedauern 
feststellen, daß das in den letzten Jahren 
leider der Fall war. 

Eng mit diesen Wlirtschaftsge'set'zien hängt 
doch die Strulktur der Landwirtschaft 
zusammen. Auch dazu darf ich ein paar Ge
danken aussprechen : 

Wenn in den letzten 20 Jahren 550.000 Men-

kommen könnten. Die Schwierigkeiten in den 
nordeuropäischen Staaten sind Ihnen ja auch 
bekannt. Es wäre dann so gekommen, wie 
wieder Trenovatz gesagt hat, als . er vom 
Lastverteilungsgesetz gesprochen hat, daß wir 
in Osterreich zuwenig hatten, vom Ausland 
nichts zu bekommen war, die Schwierigkeiten 
also auf der Hand lagen. Genau dasselbe 
würde passieren, wollte man sich bei der 
agrarischen Versorgung auf das Ausland ver
lassen, noch dazu, wenn es Kriegsgefahr dort 
und da gibt; das brauche ich Ihnen ja nicht 
zu sagen. Ob nun im Nahen Osten gerasselt 
wird oder Indien und Pakistan in einen schen die Landwirtsch'aft verlassen ihaben 

Konfli'kt geraten, so wirkt sich das doch auf oder, mit anderen Worten, sich die Zahl der 

die Lebensmittelreserven, auf die Versorgung in der Landwirtschaft Berufstätigen halbiert 

der Bevölkerung aus, und was dann heraus- hat, dabei aber die Produktivität der Land-

kommt, ist Ihnen sicherlich bekannt. wirtschaft gewaltig gesteigert werden konnte, . 
denn es wird jetzt mit der halben Anzahl 

Jeder verantwortliche Staatsmann oder jede 
verantwortliche Regierung, die glauben 
wollte, diese Agrarprodukte importieren zu 
können, hätte auf Sand gebaut. Das kann man 
hier wohl mit Recht sagen. 

Bedauerlich ist nur, daß diese wichtigen 
Gesetze der Agrarmarktordnung immer nur 
auf kurze Zeit - ein halbes Jahr, ein ganzes 
J aQ}r - ver läng,ert werden. Die Agrarierver
tretung hat stän'<Hg darauf hing,ewie,sen, daß 
schon vom Prinzip her eine langfristige Ver
längerung notwendig ist, um die Märkte ent
sprechend konsolidieren zu können. 

Ich darf Ihnen hier ein Beispiel aus der 
Praxis sagen. Man soll die Produktion nämlich 
an die Marktbedingungen anpassen. Das wird 
immer wieder gesagt. Aber das Beispiel möge 
Ihnen jetzt beweisen, daß das nicht möglich 
ist, wenn die Gesetze immer nur auf kurze 
Zeit beschlossen werden. Ein Beispiel also aus 
der Milchwirtschaft : 

Wir bemühen uns seit Jahren, die Molkerei
wirtschaft zu rationalisieren. Um dies tun zu 
können, müssen neue, modeme Betriebe ge
baut werden. Vom Planungsbeginn bis zur 
Inbetriebnahme liegt selbst unter den besten 
Voraussetzungen mindestens ein Zeitraum 
von nahezu drei Jahren. Wenn man also zu 
planen beginnt und gar nicht weiß, ob nächstes 
oder übernächstes Jahr dieses Gesetz noch 
da ist, dann können Sie sich vorstellen, unter 
welch großer Unsicherheit diese Maßnahmen 
gesetzt werden müssen. 

Darüber hinaus fehlen uns selbstverständ
lich auf all diesen Sektoren die entsprechenden 
Geldmittel, und zwar deswegen, weil vom 
Staat zuwenig Gelder für Iden Ausgleich geIge
ben werden. Wenn man nämlich in den Preis-

Berufstätiger in der Landwirtschaft mehr als 
früher erzeugt, dann können wir doch mit 
Recht darauf hinweisen, daß die Landwirt
schaft mit der modemen Zeit Schritt gehalten 
hat. (DeI V 0 I S i t z e n  d e übernimmt wieder 
die Verhandlungsleitung.) 

IG.� glaube, es ist eine sehr wesentliche Auf
gabe eines Staates, dafür zu sorgen, daß die 
Einkommensparität innerhalb aller Berufs
gruppen möglichst gleichgeschaltet wird. Wir 
müssen leider feststellen, daß die Ein
kommensverhältnisse in der Landwirtschaft hn 
allgemeinen noch weit hinter denen anderer 
Berufsstände liegen. 

Die Schwierigkeiten der agrarischen Pro
duktion, ihre Abhängigkeit vom jahreszeit
lichen Verlauf, der Witterungseinfluß und 
dergleichen mehr lassen einen Vergleich mit 
der industriellen Produktion nicht zu. Dazu 
kommt noch eine Spezialität Osterreichs, daß 
wir nämlich viel Bergland haben und in die
sen Gebieten nur eine tierische Produktion 
möglich ist und mit der tierischen Produktion 
ja auch automatisch die Erzeugung von Milch 
zusammenhängt. 

Bezüglich des Preisausgleiches - auch dazu 
muß ich ein Wort 'sa'gen - ist sichrerlich 
die Milch an der Spitze aller jener Waren, 
die einem solchen unterl'iegen. Aber 
schuld daran sind nicht die Landwirtschaft 
oder die Molkereibetriebe, sondern schuld 
daran ist die Tatsache, daß man dem Konsu
menten die erhöhten Produktions- und Ver
arbeitungskosten nicht in einem erhöhten Ver
kaufspreis der Produkte zumuten wollte. Man 
hat bereits 1950 mit der ersten Agrarpreis
stützung begonnen, und diese hat sich bis zum 
heutigen Tage durchgezogen. Sie wissen ja, 
daß nach wie vor 52 Groschen an staatlicher 
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Stützung je Liter Milch bezahlt werden ; 'eben
so müssen wir Beti.träg,e an die Verarbeitungs
betriebe zahlen, damit sie d�e erhöhten 
Verarbeitungs- und Vermarktungskosten auf
fangen können. 

Eine modeme Marktordnung hat also nach
stehende Punkte zum Ziel: 

sie . soll einen ausreichenden Erzeugerpreis 
gewährleisten, 

ein möglichstes Niedrighalten des Ver
braucherpreises beinhalten, 

Einheitlichkeit der Preise gewährleisten und 

ausreichende und einheitliche Versorgung 
in bester Qualität durchführen. 

Wenn nun die Wirtschaftsges·etze nicht 
in diesem Sinn verlängert oder eben nur kurz
fristig verlängert würden, dann resultiert 
daraus folgendes: 

Zum ersten eine gewaltige Erhöhung der 
Konsumentenpreise. Denn die nicht gewährten 
Stützungen müßten auf Konsumentenpreise 
überwälzt wer-den. - Woher sollten si,e auch 
sonst kommen? Dies steht außer Zweifel. 

Zum zweiten: Es würde eine Differenzie
rung der Preise geben in der Stadt und am 
Land. 

Ebenso würde es drittens eine Differenzie
rung der Erzeugerpreise geben. Denn hier 
kämen echt Gebietsvorteile zum Tragen. Das 
wurde bereits gesagt, und ich pflichte bei. Die
jenigen Landwirte, die nämlich in Stadtnähe 
wären, oder etwa die, die in günstigen Frem
denverkehrsgebieten zu Hause wären, könn
ten sicherlich besser abschneiden als die
j enigen, die extrem liegen. 

Und - der Herr Landwirtschaftsminister ist 
in der Zwismenzeit leider weggegangen -
die Bergbauemförderung, die wir seit Jahren 
betreiben und die, wie wir hören, auch weiter
geführt werden soll (Ruf bei der SPO: Ver
stärktI) - meinetwegen verstärkt weiterg,e
führt werden soll -, würde illusorisch wer
den, weil gerade diejenigen, die in den Genuß 
dieser Förderung kommen sollten, nicht mehr 
existieren könnten, weil sie zu weit vom 
Markt weg wären. Daher würde diese För
derung illusorisdl werden. 

Daß dabei die Landschaftspflege, der Um
weltsdlutz, von dem wir heute so viel . reden, 
auch hinfällig wäre, darf nur am Rande noch 
erwähnt werden. Dann nach Osterreidl viel
leicht als Urlauber, als Fremder zu kommen, 
wäre absolut nicht mehr sinnvoll, denn man 
würde in eine WHdnis gehen anstatt in eine 
gepflegte Landsdlaft. 

Und daß als viertes noch entsprechende 
Versorgungslü<ken auftreten könnten, ergibt 
sich von selbst. 

Zusammenfassend darf ich also sagen: Das 
Marktordnungsgesetz ist e.in unentbehr
licher Bestandteil der österreichischen Rechts
ordnung und Wirtschaftspolitik geworden. 
Leider sind das Landwirtsdlaftsgesetz und das 
Marktordnungsgesetz praktisch seit ihrer 
Schaffung aber auch zum Faustpfand der 
Tagespolitik geworden. (Bundesrat B ü r k 1 e: 
Leider!) Die dauernd nur befristete Verlän
gerung hat eine langfristige Planung und 
Strukturverbesserung bisher praktisch unmög
lich gemacht. Wichtige Entscheidungen, die 
schließlich über einen beachtlichen Teil des 
gesamten Volksvermögens bestimmen, muß
ten regelmäßig in der Ungewißheit getroffen 
werden, ob die Marktordnung noch im kom
menden Jahr bestehen wird. 

Das einzige, was in diesem Zusammenhang 
unbefristet verlängert worden ist, sind Unge
wißheit und Sorge der Bauern und Konsu
menten und im speziellen - wenn Sie 
wollen - der Dienstnehmer im Bereiche der 
Fonds, die alljährlich vor Weihnachten nicht 
wissen, ob sie nicht statt einer Anerkennung 
für ihre Arbeit vom Hohen Haus den blauen 
Brief präsentiert bekommen. Auch für die 
Fondsorganisationen selbst bedeutet das dau
ernde Verlängerungsspiel eine allmähliche 
ideelle Abwertung, da viele, die nicht über die 
eminente Bedeutung dieser Wirtschaftsorgani
sationen Bescheid wissen, einen falschen Ein
druck bekommen könnten. Wir hoffen daher, 
daß in Zukunft das politische Kräftemessen, 
das Pokerspiel hier nicht mehr stattfindet, daß 
man sachliche Uberlegungen Platz - greifen 
läßt und -in Zukunft die Wirtschaftosgesetze 
unbefristet verlängert. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich Herr 
Minister Rösch gemeldet. Bitte. 

Bundesminister für Inneres Rösch: Herr 
Vorsitzender I Hohes Haus ! Gestatten Sie, daß 
ich zu den Fragen des Preisregelungsgesetzes, 
die hier diskutiert wurden, einiges sage. Es ist 
die Materie, deren Vollziehung mir als dem 
derzeitigen Ressortminister obliegt. 

Darf ich zuerst einmal folgendes festhalten : 
Es wurde hier vom Herrn Abgeordneten 
Dr. Pitschmann gemeint, daß es nunmehr mit 
dieser Novellierung, die endgültig von beiden 
Häusern verabschiedet wird, möglich wäre, in 
Zukunft stabile Preise zu erhalten, ja sogar 
das Preisniveau zu senken. Ich darf hier 
wiederholen, was ich auch im Hohen Haus 
gesagt habe: Die Bundesregierung hat niemals 
behauptet, daß sie mit diesen Gesetzen die 
Preise stabil halten oder senken kann. Die 
Bundesregierung, und zwar alle Bundesregie
rungen auch vor dieser - auch mein Amts
vorgänger hat diese Auffassung, wie Sie in 
den steno graphischen Protokollen nachlesen 
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können, bereits vertreten; sie ist absolut 
richtig -, waren der Auffassung, daß man 
mit diesem Instrumentarium nur dämpfend 
wirken kann. Denn das gesamte Preisrege
lungsgesetz ist sinnlos ohne die Paritätische 
Kommission. Nur im Zusammenwirken mit 
der Paritätischen Kommission sind die Bestim
mungen des § 3 a überhaupt sinnvoll anzu
wenden. 

Damit ergibt sich bereits die zweite Aus
sage. Der Hinweis, daß es in anderen Ländern 

ihm die Möglichkeit gibt, sozusagen allein 
diese Rute zu gebrauchen, als böser Mann 
und wild geworden durch das Land ziehen 
und, wie es geheißen hat, den kleinsten 
Greißler daherschleppen und vor den Kadi zer
ren wird und daß er sozusagen ein Preisdikta
tor werden wird. Das war die SChwierigkeit. Es 
galt also, dieses Mißtrauen in irgendeiner 
Form zu überwinden. Die Form, die jetzt ge
funden wurde, versucht, einen neuen Weg zu 
gehen. 

schärfere Preisregelungsgesetze gibt, ohne daß Ich darf vielleicht noch erwähnen: Die An
sie dort eine Wirkung haben, erklärt sich führung der Paritätischen Kommission im Ge
daraus, daß keines dieser Länder eine Pari- setz wird von den Wirtschaftspartnern nicht 
tätische · Kommission hat. Nur im Zusammen- gewünscht. Sie wollen, daß die Paritätische 
wirken mit den Wirtschaftspartnern sind eine freiwillige Einrichtung bleibt, und sie 
Lenkungsinstrumente der Regierung über- wünschen keine Institutionalisierung dieser 
haupt sinnvoll einzusetzen. Die bisherige EinriChtung. Das ist der übereinstimmende 
Problematik des Preisregelungsgesetzes - ich Wunsch aller vier Wirtschaftspartner. 
folge hier wieder einer, wenn Sie wollen, Wenn man das also nicht sagen darf und 
Lamentation aller meiner Amtsvorgänger, die trotzdem etwas erreichen soll, dann muß man 
dieses Gesetz zu handhaben hatten - bestand einen anderen Weg gehen. Es wurde jetzt ver
darin, daß es in dem entscheidenden § 3 a seit sucht, ihn zu finden, und zwar dadurch, daß die 
seinem Bestehen überhaupt niemals angewen- Wirtschaftspartner in einer Ubereinkunft, die 
det wurde, und zwar deswegen nicht - Sie in einem Protokoll festgelegt und mit den 
kennen die Problematik -, weil es erst dann Unterschriften aller vier versehen ist, vormöglich ist, das Gesetz anzuwenden, wenn sehen, einen automatischen Mechanismus der 
alle vier Wirtschaftspartner übereinstimmend Anwendung des § 3 a im Falle einer solchen 
dem Innenminister mitteilen - so steht es im Undiszipliniertheit herzustellen. Gesetz wörtlich -, daß ein Preis für eine 
bestimmte Ware erhöht wurde - es steht im Jetzt kommt noch die zweite Sdlwierigkeit: 
Gesetz nicht "ohne Befassung der Paritätischen Der § 3 a sieht nämlich die Anwendung über
Kommission", aber das ist der Geist, der haupt nur für ganze Branchen oder marktbe
dahintergestanden ist - ohne daß die Pari- herrschende Unternehmen vor. Von diesen 
tätische Kommission vorher damit beschäftigt 64 Außens�itern, von den "schli�men Bub�n" , 
wurde. Nur zu diesem Zweck wurde der § 3 a 11 v?n denen Ich gesprochen hab�, 1st aber kemer 
geschaffen. Er hat die Funktion, wie es immer eme ganze Branche oder em marktbeh�rr
wieder gemeinhin gesagt wurde, als "Rute im I schendes Unternehmen, sondern es smd 
Fenster" für Außenseiter und Undisziplinierte I andere. 
zu fungieren. Aber jede

. 
R,:.

te wird vÖI�ig sinn- Ich wurde heute schon auf die
. 

ProbleI?-atik 
los und wertlos, wenn SIe uberhaupt me ange- j zum Beispiel bei den WaschmItteln hinge
w:endet wird, j � wenn j �der weiß, da� si: aus i wiesen. Es gibt zwar marktbeherrschende 
dIesem Elfenbemturm, m den man SIe emge- : Unternehmen für Waschmittel, aber j edes 
schlossen hat, gar nidlt herausgenommen ! WasChmittel für sich allein gesehen ist nicht 
werden kann, denn die vier werden nie über- ! marktbeherrschend. Wir haben mehrere. 
einstimmen. Daher kommt diese Rute nicht ; Wenn ich zuerst ohne Befassung der Pari
heraus, und daher gibt es keine Wirksamkeit. I täUschen mit d·em Preis für das -eine Produkt 
(Bundesrat B ü r k 1 e: Sie nicht zu gebrauchen I in die Höhe gehe, kann iCh nicht gepackt 
ist der Beweis von guter Pädagogik!) Die I werden, weil das nicht das marktbeherr
"gute Pädagogik" hat sich so ausgewirkt, daß schende Produkt ist. Das andere Waschmittel 
in der

. 
ZwisChe�zeit allein in �iese� J�hr I allein ist auch nich� das marktbeher

.
rschende. 

64 schlImme Schuler entstanden smd, dIe mcht I Eine ganze Branche 1st es schon gar mcht. 
zur Paritätischen gegangen sind. 64 haben I . .. • •  

also die Disziplin gebrochen. Und darum geht I Das waren also dIese "Emmentaler-Locher , 
es j etzt. Man muß diesen -64 einmal z-eigen, I die sich in dem § 3 a befunden haben. 
daß die Rute unter Umständen angewendet I Daher hat man jetzt den § 3 a in zwei werden kann. Ziffern geteilt mit einer Z. 1 und einer Z. 2. 

Die Schwierigkeit bestand darin, daß das Nach der Z. 2 sollen jetzt auch die nicht 
Mißtrauen zwischen den beiden Wirtschafts- branchenmäßigen und die nicht marktbeherr
gruppen zu groß geworden ist. Die eine Seite schenden Unternehmen, und nicht nur diese, 
fürchtete, daß · der Innenminister, wenn man sondern auch alle anderen Außenseiter,. unter 
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Umständen in die Nähe dieser Rute kommen, 
wenn alle vier Wirtschaftspartner zustimmen 
und übereinstimmen. Man hofft, daß es damit 
möglich sein wird, eine Wirkung zu erreichen. 

ICh darf noCh kurz erwähnen, meine Damen 
und Herren, daß über diese Paritätische Kom
mission sehr oft auch gelästert wurde. Es 
wurde gefragt: Was hat sie denn für eine 
Wirkung? 

Das Statistische Zentral amt hat im Auftrag 
des Herrn Bundeskanzlers eine Untersuchung 
durchgeführt. Es kommt zu dem Schluß, daß 
im SChnitt gesehen die Wirkung der Pari
tätischen Kommission etwa darin bestanden 
haben dürfte, daß die Preise um etwa ein 
Drittel gegenüber den Anträgen, die bei der 
Paritätischen eingebracht wurden, abgesenkt 
worden sind. Um ein Drittel ! Und dieses eine 
Drittel hat eine Auswirkung von etwa einem 
halben Prozent auf den Gesamtindex. 

Man kann jetzt sagen: Das ist wenig! Man 
kann fragen: Ist das aum schon was, ein 
halbes Prozent? - Wenn man aber weiß, 
daß uns die Volkswirtschafter immer wieder 
erklären, daß es Marginalien gibt (Bundesrat 
B Ü r k 1 e: 5 Prozentl), daß also zum Beispiel 
der Preisauftrieb nicht über 5 Prozent hinaus
gehen darf, dann sieht man ein, daß das halbe 
Prozent schon eine entscheidende Frage ist. 

Wir werden das heurige Jahr mit einem 
Preisauftrieb von 4,7 abschließen; die Zahlen 
werden ' demnächst verlautbart werden. 
(Bundesrat B ü r k 1 e: Der Index ist ein bisserl 
manipuliert, Herr Minister!) Ohne manipulier
ten Index! Wenn der Index manipuliert ist, 
Herr Staatssekretär, dann müssen Sie aber die 
Herren von der Handelskammer im Hinblick 
darauf sehr sdlwer besChuldigen, daß sie bei 

Im Rahmen der Debatte - das ist das 
letzte, worauf ich noch hinweisen wollte -
wurde gesagt und mit sehr blumenreicher 
Sprache ausgeführt, die größte Preistreiberin 
sei die Bundesregierung, sie habe die Preise 
in die Höhe getrieben. Um was kann es sich 
denn handeln? Ich nehme an, Sie meinen 
Benzin, Strom, Tabak. Bitte. 

Ich. darf feststellen : Die Erhöhung des 
Benzinpreises wurde niemals von der Bundes
regierung beantragt. Es war die private 
MineralölwirtsChaft, die gekommen ist und 
60 . Groschen verlangt hat. (Zwischenrufe bei 

der OVP.) Es ist der Bundesregierung möglich 
gewesen - dem "Wachhund Staribach.er", wie 
Sie ihn bezeichnet haben -, diese Preis
erhöhung auf 20 Groschen zu reduzieren. 
(Weitere Zwischenrufe bei der öVP.) Sie 
haben es heute wiederholt. Von 60 Groschen 
auf 20 Groschen. Ich glaube nicht, daß das eine 
Preistreiberei ist. (Neuerliche Zwischenrufe 
bei der OVP. - Bundesrat Dr. P i t s c h

m a n  n: Beim Dieselöl waren es · 70 Groschen! 
Früher haben Sie bei 10 Groschen lamentiert!) 

Was ist mit dem Strom? Ich darf festhalten: 
Die Erhöhungen des Strompreises sind von 
den einzelnen . EV-Unternehmungen beantragt 
worden. Der höchste Antrag war jener der 
TIW AG mit 26 Prozent, der niedrigste lautete 
auf 1 7  Prozent. Zwischen 17 Prozent und 
26 Prozent sind die Anträge vorgelegen. Die 
sind nicht von der Bundesregierung gekom
menl Wir haben tagelang mit den Herren 
der Strom industrie verhandelt. Sie kennen das 
Ergebnis : Wir haben uns auf 1 3,85 Prozent 
im Schnitt geeinigt; bei der TIWAG auf 
13 Prozent. 

solchen Manipulationen mitspielen I Ich habe Ich bezweifle nicht, daß die Kalkulation der 
eine bessere Meinung von ihnen. Ich glaube TIW AG mit 26 Prozent sehr korrekt gewesen 
nicht, daß diese Herren das tun werden. ist, aber offensiChtliCh hat sie mit 13 Prozent 
(Heiterkeit. - Bundesrat B ü r k 1 e: Nicht jetzt auch das Auslangen gefunden. Wir glau
immerl) ben, daß diese Bundesregierung herabgesetzt 

Aber selbst wenn Sie annehmen, daß der hat . . .  (Bundesrat lilg. M a d e  r: Sie hat In

Index manipuliert ist, so ist es nicht un- vestitionen zurückgestelltI Das können Sie ihr 
wesentlich, ob er bei 5,5 Prozent oder bei nicht unterstellen, Herr Minister!) Ich stelle 
5 Prozent oder bei 4,7 Prozent manipuliert fest, daß es nicht die Bundesregierung ge
ist; vielleicht wird es 4,8 werden, das wird wesen ist, die 26 Prozent verlangt hat, sondern 
sich in den nächsten Tagen noch entscheiden, i die TIW AG und daß das heruntergese�zt 
sobald die Zahlen vorliegen. ! wurdel (Bundesrat Ing. M a d e  r: Und Ich 

Dieses halbe Prozent hat also eine Bedeu- : st
,
elle fest, daß die T�WAG mit 13 Ploze�t 

tung. , mcht das Auslangen findet, sondern lnvestl-

" lionen zurückgestellt hatf) Wu glauben, daß es mit der neuen Regelung i 
möglich sein wird, insoweit dämpfend zu wir- : Man kann jetzt etwas tun: Man kann sagen, 
ken, daß man vielleicht noCh einmal, ich ; die Bundesregierung solle schauen, daß die 
schätze, mit 0, 1 bis maximal 0,3 Prozent, im [ Preiserhöhungen niedriger sind, und der Ver;. 
Index dämpfend wirken kann. Aber wir glau- i treter der TIW AG müsse danach trachten, daß 
ben, daß damit eben ein Instrument mit zu · die Preiserhöhung größer wird. - Beides geht 
der Preisdämpfung geschaffen ist und daß da- ; nidlt! Aber das kann man der Bundesregie-
mit auch ein Erfolg erreicht werden kann. : rung nicht zum Vorwurf machen. 

306. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 43 von 46

www.parlament.gv.at



8550 Bundesrat - 306. Sitzung - 22. Dezember 1971 

Bundesminister Rösm 

Wir haben das also 'heraJbg,esetzt, und es 

hat sich die Elektrizitätswirtschaft einver
nehmlich dazu bereit ·g·efunden. 

Die Eisenbahn: Die Vorstände der Eisen
bahnunternehmung.en - Sie wissen: das Hohe 
Haus hat ein Gesetz beschlossen, wonach die 
OBB in einer anderen Form konstruiert wurde ; 
nicht der Bundesminister bestimmt, sondern 
der Verwaltungsausschuß und der Vor
stand - haben den Antrag auf Preiserhöhun
gen von 63 Prozent gestellt. Im Verhandlungs
w�ge und in dem Uberprüfungsverfahren wur
den die Preiserhöhungen dann mit 20 Prozent 
fixiert. Das war das dritte. 

Das letzte war der Tabak. Der Tabak ist <:!in 
Genußmittel. Ich gestehe offen : Beim Tabak 
handelt es sich um ein reines Genußmittel, 
wo niemand gezwungen ist, es zu kaufen; 
man kann ja auch ausweichen. Man kann das 
Rauchen vielleicht sogar aufgeben. Das ist 
auch eine Möglichkeit. Desweg'en lebt man 
trotzdem. Ich selbst bin auch Raucher; ich we1iß, 
wie schwer das ist. Aber man kann auch ohne 
Zigarette leben. Die Bundesregierung ist der 
Meinung, daß diese Preiserhöhung aus dem 
Grunde vorg,enommen worden ist, weil die 
letzte Erhöhung 'schon ViieIe Jahre zurückliegt. 

Ich darf zweitens festhalten, daß es mit 
Zustimmung des Hauptausschusses des Natio
nalrates geschehen ist, sodaß also die Bundes
regierung nicht allein diejenige ist, die so 
etwas beantragt. Der Hauptausschuß stimmt 
zu. 

Ich darf also festhalten, meine Damen und 
Herren, und darf das noch einmal wiederholen: 
Die Bundesregierung ist bestrebt - und das 
sagen wir -, um jeden Schilling zu raufen. 
Aber Erfolg kann das Ganze nur haben mit 
einer gemeinsamen Anstrengung, mit einer 
ge:qleinsamen Anstrengung' aller in diesem 
Staate. 

Es ist, glaube ich, nicht möglich, auf der 
einen Seite ununterbrochen zu rufen: Preistrei
berei, Preistreiberei, dämpft die Preise i ,  und 
auf der anderen Seite zu sagen: \!\Tir brauchen 
mehr, die Preise sind zu niedrig - wir hören 
das von manchen Sparten -, die Preise müß
ten noch höher sein. Von anderer Seite hören 
wir : Die Bundesregierung darf keinen Dirigis
mus anwenden, man muß die freie Wirtschaft 
haben. 

Preisdämpfung herbeizuführen, um damit dem 
\Vunsch aller gerecht werden zu können. (Bei
fall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

\Vird von den Berichterstattern ein Schluß
wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Die Abstimmung über die sieben Gesetzes
beschlüsse erfolgt getrennt. 

Bei ,der getrennt durchgeführten A b  s t i  m
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
sieben Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

19. Punkt: Wahl der beiden Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Bundesrates sowie der zwei 
Schriftführer und der zwei Ordner für das 

1 .  Halbjahr 1912 

Vorsitzender: Wir kommen nunmehr zum 
19. Punkt der Tagesordnung : Wahl der beiden 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Bundes
rates sowie der zwei Schriftführer und der 
zwei Ordner für das 1. Halbjahr 1 972. 

Gemäß § 5 Abs. E der Geschäftsordnung ist 
das Büro des Bundesrates halbj ährlich zu er
neuern. 

Falls dies nicht besonders verlangt wird, 
sehe ich von einer Wahl mittels Stimmzettel 
ab. - Eine Wahl mittels Stimmzettel wird 
offenbar nicht gewünscht. 

Ich werde daher die Wahl der beiden Stell
vertreter des Vorsitzenden des Bundesrates 
durch Erheben von den Sitzen und die Wahl 
der übrigen Mitglieder des Büros des Bundes
rates durch Händezeichen vornehmen lassen. 

'lVir kommen zur Wahl der beiden S t e  1 1-
v e r  t r e t e r d e s V o r  s i t z e n  d e n. 

Es liegt mir der Vorschlag vor, die Bundes
räte Dr. ,Franz S k o t  t o n  und Dr. h. c. Fritz 
E c k e  r t zu Vorsitz·en1d'en-Stellvertretern zu 
wählen. 

Falls kein Einwand erhoben wird, nehme 
ich die VI ahl unter einem vor. - Ein Einwand 
wird nicht erhoben. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, die 
diesem WahlvorsChlag ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Ich 
danke. Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der 
Wahlvorschlag ist somit angenommen. 

Alles in einen Topf zu bringen, ist sehr Ich frage die Gewählten, ob sie die Wahl schwer. Es geht, wenn sich alle anstrengen. annehmen. Es geht, wenn alle zusammenarbeiten. 
Herr Dr. Skotton? 
Bundesrat Dr. Skotton: Ich nehme die Wahl Mit dem Besdlluß dieser Wirtschaftsgesetze 

hofft die Bundesregierung, daß es möglich sein 
wird, in den nämsten Wochen und Monaten an. 
vielleicht doch besser und wirksamer eine Vorsitzender: Herr Dr. Ecker!? 
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Bundesrat Dr. h. c. Edlert: Ich nehme die 
Wahl an. 

Sdllußansprache des Vorsitzenden 

Vorsitzender Hofmann-Wellenhof: Meine 
Vorsitzender: Wir kommen nunmehr zur Damen und Herrenl Die Zeit ist zwar schon 

Wahl der beiden S c  h r i f t f ü h r e  r. ziemlich fortgeschritten, aber ein zweifacher 
Es liegt mir der Vorschlag vor, die Bundes- Absdlied ist nun zu nehmen: der Abschied 

vom Jahr und der Abschied vom Vorsitz. räte Frau Maria H a g  I e li t n e  r und Ing. 
Johann G a ,s IS n -e r zu Schriftführ-ern des Bun- Ich nelhme das kleinere zue,rst, da:s ist der 
desrates zu wähl'en. Abschied vom Vorsitz, der sich allerd�ngs 

Falls kein Einwand erhoben wird, nehme für den Betreffenden im günstigsten Fall nur 
ich auch diese Wahl unter einem vor. _ Ein- alle viereinhalb Jahre ereignet. 
wand wird nicht erhoben. Sie wissen, daß ich bei Antritt meines hohen 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, die 
diesem Wahlvorschlag ihre Zustimmung 
geben, um ein Händezeichen. - Das ist Stim
meneinhelligkeit. Der Wahlvorschlag ist somit 
angenommen. 

Ich frage die Gewählten, ob sie die Wahl 
annehmen. 

Frau Bundesrat Hagleitner? 
Bundesrat Maria Hagleitner: Ja. 

Amtes das Programm entwickelt halbe, das sich 
im Bilde der Aktivitäten meines Vorgängers 
mit dem einzigen Wort erklären ließe: Ich 
werde nichts tun. Ich habe also dieses Ver
spr;echen, was dies betrifft, gehaUen. 

Aber auCh dieses Nichts bedeutet in diesem 
Fall durChaus eine Kontinuität. Wenn ich mich 
nun hineingest.ellt :sehe zwisch-en meinen 
dynamischen Vorgänger und den durch seine 
Jugend auch zur Dynamik bestimmten Nach-

Vorsitzender: Herr Bundesrat Ing. Gassner? folger - er gehört sichtlich zur Erfolgs
Bundesrat Ing. Gassner: Ja. generation, die ja nicht nur als mikhtrinkend 

zu charakterisieren ist -, so glaube iCh, daß 
Vorsitzender: Wir kommen nunmehr zur auch meine Tätigkeit dem Sinn dieses hohen 

Wahl der beiden 0 r d n e  r. Amtes entsprach, dem Vorsitz auf - wenn 
Es liegt mir der Vorschlag vor, die Bundes- iCh so sagen darf - stillere Weise Ansehen 

räte Jolhann M a y e r und Leopold W a l l  y zu zu gewinnen. 
Ordnern des Bundesrates zu wählen. Aber nun zum Abschied vom Jahr. Gerade 

Falls kein Einwand erhoben wird, werde 
ich auch in diesem Falle die Wahl unter einem 
vornehmen lassen. - Es wird kein Einwand 
erhoben. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren. die 
auch diesem Wahlvorschlag ihre Zustimmung 
geben, um ein Händezeichen. - Danke. Das 
ist wiederum die Stimmeneinhelligkeit. Auch 
dieser Wahlvorschlag ist somit angenommen. 

Ich frage die Gewählten, ob sie die Wahl 
annehmen. 

Herr Bundesrat Mayer? 
Bundesrat Mayer: Ich nehme die Wahl an. 
Vorsitzender: Herr Bundesrat Wally? 
Bundesrat Wally: Ich nehme die Wahl an. 
Vorsitzender: Die Tagesordnung ist er-

schöpft. 
Die Einberufung der n ä c h s t e n Sitzung 

des Bundesrates wird auf schriftlichem Wege 
erfolgen. Als Sitzungstermin ist Donnerstag, 
der 27. Jänner 1972 in Aussicht genommen. 

Für die Tagesordnung dieser Sitzung kom
men jene Vorlagen in Betracht, die der N atio
nalrat bis dahin verabschiedet haben wird, 
soweit sie dem Einspruchsrecht des Bundes
rates unterliegen. Ein diesbezügliches Aviso 
wird noch zeitgerecht ergehen. 

bei diesem Jahresabschied zeigt es sich wieder, 
daß auch der Begriff des Jahres ein ungleicher 
ist. Für viele der Damen, insbesondere aber 
auch der Herren bedeutet doch, da sie selbst 
in jüngeren Jahren sind, der Zeitraum eines 
Jahres einen ungemein langen Abschnitt, wäh
rend sich, wie wir Alteren es wissen, leider 
dann diese Länge immer mehr verkleinert, 
und sChließliCh zerfließen einem die Jahre 
zwisChen den Fingern wie Sand. 

Trotzdem meine ich sagen zu dürfen: Für 
Osterreich war es ein gutes Jahr. Ich muß 
mit dieser Bemerkung nicht über einen eige
nen parteipolitischen Schatten springen, ich 
sehe dieses gute Jahr in einer etwas größeren 
Dimension jn dem Sinne, daß es für uns alle 
ein Jahr des Friedens, ein Jahr der Freiheit 
war, ein Jahr, in dem jeder von uns seine 
persönliche Menschenwürde in unserem lieben 
Vaterland völlig gewahrt fand. Es ist mehr 
als ein freundlicher Zufall des Schicksals 
- und Sie, verehrte Frau Kollegin Hanzlik, 
leider in meiner Abwesenheit, haben darauf 
hingewiesen, daß die Nachricht, daß Dr. Wald
heim zum UNO-Generalsekretär gewählt wor
den ist, uns alle mit Freude und Stolz erfüllt -, 
wir sehen darin eine Mehrung des Ansehens 
unseres Landes in der ganzen Welt. Wir 
wünschen nicht nur uns dazu Glück, sondern 
vor allem ihm zu diesem wohl schwierigsten 
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Vorsitzender 

Amt, das gegenwärtig auf der Erde zu ver
walten ist. 

Aber aum in unserer Art, glaube im, konn
ten wir als Bundesrat zu diesem glücklimen 
Jahr Osterreims unseren Beitrag leisten. Im 
weiß smon, wir sind ni mt nam außen oder 
in der Mamtkonstellation sehr effektiv, aber 
wir können dom von uns sagen, daß das, was 
man mit einem sehr abgegriffenen Fremdwort 
"das Klima" oder "die Atmosphäre" nennt, 
hier in einer recht glücklichen Weise be ein
flußt wurde. Es war also nicht nur die weih
nachtlich'e Stimmung, 'sondern, ich glaube, eine 
Fernwirkung dieses Klimas, sozusagen eine 
tiefenpsychologische, wenn ich heute als Vor
sitzender sogar einmal die Stimmeneinhellig
keit sah, wo nur die Stimmenmehrheit vor
handen war. Ich bitte, mir diesen Lapsus 
freundlich zu verzeihen. 

Wir haben uns immer bemüht, und ich 
glaube, es sollte auch die Aufgabe jedes ein
zelnen von uns sein, das Gemeinsame und 
nicht das Trennende in den Vordergrund zu 
stellen. Es ist das durchaus keine Weisheit 
von mir, sondern eine alte klassische Weisheit 
aus der Antike, mit dem schönen Wort uns 
überliefert: "Nicht mitzuhassen, mitzulieben 
bin im da." Mit diesem Wort sind wir viel
leicht doch in die Weihnachtszeit gelangt. 
Weihnacht ist ja nicht gleichbedeutend mit 
Weihnacb.tsgeschäft, wie man manchmal an
nehmen möchte. Es ist niCht so sehr die ge
smenkbringende Zeit, sondern doch noch, wie 
es im Kinderlied heIIßt, die fröhliche, selig-e, 
gnadenbringende Weihnachtszeit. 

Gerade uns, die wir im politisChen Leben 
tätig sind, die wir so sehr - ich möchte fast 
sagen - gezeichnet sind durch dieses Gehetzt
sein, möchte iCh einen Rat mitgeben für diese 
weihnachtlich,en Urlaubs- und Feiertage. Er 
stammt nimt von mir. ICh habe ihn einmal 
in einem MitteHungsbltatt der Ack.ermann-Ge-

meinde in München vor 12 Jahren gefunden. 
Er hat mir einen ungemein großen Eindruck 
gemacht. Sie erlauben, daß iCh Ihnen diese 
ganz kleine Passage hier vorlese. Es heißt: 

"Wir sollten am Abend ruhig einmal da
sitzen und nichts tun, als die Zeit verrinnen 
lassen und fühlen, daß sie verrinnt. NiChts als 
einfach sein. Vi��lleicht ist das die Begegnung 
mit jener Wirklichkeit. die hinter der Zeit 
Hegt und die uns früher oder später

" 
ja doch 

zwingt, einfach aufzuhören, ob fertig oder 
ni mt. Es ist gut. wenn man sich beizeiten ein 
wenig im Aufhören übt." 

So bleibt mir nur noCh, Ihnen herzlich zu 
danken. Falls ich jemanden von den Damen 
und Herren unwissentlich persönlich gekränkt 
haben sollte, so täte es mir leid, und im bitte, 
es mir nimt nachzutragen. 

Ich habe zu danken den Damen und Herren 
des Hohen Bundesrates für die so angenehme 
Zusammenarbeit, dem Büro des Bundesrates, 
den Damen und Herren des Stenographen
dienstes. Ich habe das bereits vorausschauend 
bei Antritt meines Amtes getan; dem ist nichts 
hinzuzusetzen. Sie haben in der mildesten 
Weise wie eh und je alle Fehler getilgt. die 
nun einmal dem Redner unterlaufen. Noch
mals meinen herzlichen Dank. 

Nun noch die schönsten Wünsche in diesem 
Sinne für ein wenig Ruhe, ein wenig Aus
spannen, ein wenig Besinnen auf die Dinge, 
die hinter der Wirklichkeit liegen. Von Herzen 
gesegnete Weihnachten und ein gluck.liches, 
gesundes, friedliches nenes Jahr! 

Die Sitzung ist g e s c h i  0 s s e n. (Starker 
allgemeiner Beifall.) 

Die Vorsitzenden-Stellvertreter Dr. S k 0 t
I o n und Dr. h. c. E c k  e r t begeben sich zum 
Vorsitzenden und erwidern namens der beiden 
Fraktionen seine Wünsche. 

SchluB der Sitzung : 14 Uhr 25 Minuten 

österreichische Staatsdruckerei L61 10062 
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